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Vorlesung

in

9 Doppelstunden

und

mit drei Gastreferenten

sowie

12 eigenen und auch weiteren Videos
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- Vorstellung zur Person

- Einführung in die Welt von Legal-Tech

- Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung der juristischen Prozesse und des juristischen 

Denkens insbesondere in der Praxis von Notar und Anwalt 

- Vorstellung verschiedener Methoden von Legal-Tech-Tools und Überblick über Entwicklungen 

in USA, UK und Deutschland

- Erläuterung konkreter Tools, wie z.B. usableprivacypolicy, Kira, contractor check, 

- Diskussion der Blockchain-Technologie am Beispiel des deutschen Grundbuchs

- Einführung ïWas ist eigentlich KI

- Die klassische Technik der juristischen Falllösung/Klausurbearbeitung

- Das juristische Denken nach der klassischen juristischen Methodenlehre

- Grundprobleme jeder juristischen Methodenlehre 

- Wissenschaftstheoretische und sprachphilosophische Herausforderungen

- Uneinheitliche Vorstellungen von juristischem Denken nach dem linguistic turn

- Was genau kann man maschinell verarbeiten/formalisieren - Begriff, Wort, Prozess?

- Gegenstand der Forschung an der FAU in Sachen Legal Tech

- State of the Art in USA ïKevin Ashley ĂAI an Legal Analyticsñ (2017)

- Was gute Legal-Tech-Ausbildung beinhalten sollte und was sich wohl in der Arbeitswelt ändert

Themenübersicht (1)
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- Einfache Erläuterung der Grundlagen der Logik (Aussagenlogik, Prädikatenlogik 1. Stufe, 

Syllogistik, Klassenlogik, Hinweise auf mehrwertige Logik, Quantenlogik, Deontische Logik) mit 

Hinweisen zu den Grenzen der Logik (Fluch der Dimensionalität und Unvollständigkeitssätze)

- Exemplarische Erläuterungen in der Rechtslogik

- Erste Schritte zur Programmierung in Java

- Triviale automatisierte Prüfung eines Anspruchs nach § 985 BGB mit Java

- Gastreferenten:

ü ĂLegal-Tech-Tools auf dem Weg in den Berufsalltag der Rechtsabteilungñ

Martin Kurtze, Siemens AG (am 9.7.2020)

ü ĂWie SZS und DIANA Steuers¿nder jagen - Legal-Tech in der bayerischen 

Finanzverwaltungñ Hubertus Rust, Bayerisches Landesamt f¿r Steuern (am 16.7.2020)

ü ĂLegal-Tech zwischen Hype und Mehrwert - eine Marktsicht durch die DATEV-Brilleñ   

Dr. Tobias Wagner, DATEV eG (am 23.7.2020)

Themenübersicht (2)
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ÅSeit 2019 Honorarprofessor an der FAU

(Rechtstheorie und Rechtsgestaltung)

ÅSeit 2011 Lehrbeauftragter an der FAU

ÅSeit April 2006 Notar in Nürnberg

ÅNotar in Naila

ÅRechtsanwalt bei Siemens AG

ÅRechtsreferendar 

ÅAbitur 1989 (SKG, Phy)

ÅVerheiratet mit RA´in Anabel Adrian, 

ÅDrei Kinder

Meine Person:

ÅPhilosophie

ÅDemographie

ÅWirtschaft

Interessen:

Der Gerechtigkeitssinn wird 

durch niemand gebeugt

Signet des Notars

Andreas Bartholomäus 

Eberlein

Notarius Publicus Caesareus 

Juratus

In Nürnberg 1696

Im Hintergrund Rathaus,

Wolffscher  Bau Westansicht

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Vorstellung zur Person

Signet der Friedrich-

Alexander Universität 

Erlangen Nürnberg

Gegründet 1794

FAU
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Juristische 

Methodenlehre 

(2009)

Wissenschafts-

theorie (2014)

Wahlrecht ab Geburt 

(2016)

Legal Tech (heute)
Aufsatz in Rechtstheorie Heft 1 /2017

ĂDer Richterautomat ist mºglich -

Semantik ist nur eine Illusion.ñ 

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Ausgangspunkt: Wissenschafts-/Rechtstheorie, Methodenlehre Folie 6



Unterschied

Recht über Maschinen(einsatz)

wie Datenschutz, Lauschangriff, virtuelle Hauptversammlungen, Vertragsschluss via Internet, etc. ist hier 

nicht unmittelbar das Thema.

Siehe aber insbesondere das Graduiertenkolleg (DFG) von Prof. Dr. Hans Kudlich und Prof. Dr. Felix Freiling

Recht durch Maschinen

- Hier liegt mein Schwerpunkt -

Wie können juristische Prozesse durch Legal-Tech verbessert werden, 

von kriminologischen und forensischen Techniken bis zur rechtlichen Entscheidung durch Law-bots? Wie 

kann mit Computern/Künstlicher Intelligenz das Denken von Juristen unterstützt oder sogar simuliert 

werden? 

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 7



Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

12 eigene YouTube-Videos zu Legal Tech

Modewort oder Hype?
https://www.youtube.com/watch?v=OZJsF_CNupw&list=P

LlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8

Recht und Legal-Design
https://www.youtube.com/watch?v=M6xVZVf6fqg&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=2

Spracherkennung
https://www.youtube.com/watch?v=RvcMHTmHq3Q&list=P

LlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=3

AGB-Kontrolle mittels Korpus- und Computerlinguistik? 
https://www.youtube.com/watch?v=a_5U0orSEVs&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=4

Automatische Rechtsepistemologie
https://www.youtube.com/watch?v=na97zwatC5A&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=5

Formalisierung von Argumentation
https://www.youtube.com/watch?v=QJlS2Up5n68&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=6

Muss sich die überkommene Rechtsordnung anpassen?
https://www.youtube.com/watch?v=hVBn6gJxUyw&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=7

Zukunft der Rechtswissenschaft?                             
https://www.youtube.com/watch?v=v_kgk_T8hRA&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=8

Denken, Sprache und Bedeutung
https://www.youtube.com/watch?v=n06z1a13Ugw&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=9

Herausforderungen von künstlicher Intelligenz und Jura
https://www.youtube.com/watch?v=wSBHUuf6n_k&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=10

Vertragsprüfungs-Tools einer Rechtsabteilung
https://www.youtube.com/watch?v=uKXJO8Kw9lk&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=11

Wie erlernen selbstfahrende Autos Verkehrsregeln?
https://www.youtube.com/watch?v=ydj7MjAbkm8&list=PLl

AmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=12

Vollständige Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlAmFMfHr2U0vHgL

o7gLnGvRR2L2DOWA8
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïMuss sich die überkommene Rechtsordnung anpassen?

- Interview mit Prof. Dr. Franz Hofmann (FAU)

https://www.youtube.com/watch?v=hVBn6gJxUyw&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=7
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Einführung in die Welt von Legal-Tech
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Welche Literatur kann weiterhelfen?

Da es ein Querschnittsthema ist, ist Literatur aus verschiedenen Bereichen relevant, z.B. (nur Auswahl):

- Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, München, 2018

- Breidenbach/Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, München, 2018

- Wagner, Legal Tech und Legal Robots, Wiesbaden, 2018

- Ashley, Artificial Intelligence and legal Analytics, 2017

- Adrian, Der Richterautomat ist möglich ïSemantik ist nur eine Illusion, 

in Rechtstheorie Heft 1/2017, S. 77 ff.

- Zippelius, Juristische Methodenlehre, München, 2012

- Adrian, Grundprobleme einer juristischen Methodenlehre,  Berlin, 2009

- Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Auflage, 2008

- Adrian, Grundzüge einer Allgemeinen Wissenschaftstheorie auch für Juristen,  Berlin, 2014

- Schurz, Einführung in die Wissenschaftstheorie, Darmstadt, 2011

- Adrian, Wie wissenschaftlich ist die Rechtswissenschaft -Gibt es eine bindende Methodenlehre?, 

in Rechtstheorie Heft4/2010, S. 521 ff.

- Harald Wohlrapp, Der Begriff des Arguments, Würzburg 2. Aufl. 2009

- Schneider, Logik für Juristen, München, 1999

- Joerden, Logik im Recht, Heidelberg, 2010

- Zogarelli, Logik für Dummies, Weinheim, 2008

- Russel/Norvig, Künstliche Intelligenz, Hallbergmoos, 2012

- Ertel, Grundkurs der Künstlichen Intelligenz, Heidelberg, 2016

- Fischer/Hofer, Lexikon der Informatik, Heidelberg, 2011

- Solymosi/Grude, Grundkurs Algorithmen und Datenstrukturen in JAVA, Heidelberg, 2014

- Ullenboom, Java ist auch eine Insel, online

- Burd, Mit Java programmieren lernen für Dummies, Weinheim, 2014

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Betrifft die Digitalisierung wirklich alles, auch uns Juristen?

Amaraós Law: 

ĂWe tend to overestimate the effect of a technology in the short run and 

underestimate the effect in the long run.ñ

(Roy Amara, 1925 ï2007, ehem. Präsident des Institute for the future,

in Quade, Legal Tech, S. 167 m.w.N.)

Fernsehen Ą Netflix 

Schuhe Ą Zalando

Bücher Ą Amazon

Musik Ą Spotify

Lernen Ą Youtube

Taxi Ą Uber

Übernachten Ą AirBnB

Digitalisierung von 

Allem und Jedem

Recht Ą Legal Tech

Digitalisierung ist stets 

Querschnittstechnologie
(Organisation, Personal, Marketing,        

Effizienz, Workflow/Prozess, Rechtsdenken)

sog.

Ăunbundlingñ

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Internet of Things Zustände

Mietfahrräder Wege

Navigationstools Bewegungen

Online-Einkauf Produkte

Social Media Kontakte und Vorlieben

Kommunikation Themen

Spracherkennungsschnittstelle Sprache

Google-Recherche Interessen

etc. 

Formalisierung/Subsumtion der Realität

Formalisierung
REALITÄT

Digitale 

Daten

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïSpracherkennung

- Interwiev mit Prof. Dr. Elmar Nöth (FAU)

https://www.youtube.com/watch?v=RvcMHTmHq3Q&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=3
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Was ist Legal-Tech?

LEGAL services + TECHnology = LEGAL-TECH

ĂLegal Tech beschreibt den Einsatz von modernen, 

computergestützten, digitalen Technologien, um 

Rechtsfindung, -anwendung, -zugang und ïverwaltung 

durch Innovationen zu automatisieren, zu vereinfachen 

und ïso die Hoffnung ïzu verbessern.ñ
(Micha Bues, siehe http://legal-tech-blog.de/was-ist-legal-tech.)

ĂSoftware und Onlinedienste, 

die juristische Arbeitsprozesse 

unterstützen oder gänzlich 

automatisiert durchf¿hrenñ
(Wikipedia)

ĂInformationstechnik (IT), die im 

juristischen Bereich zum Einsatz 

gelangtñ
(Wagner, BB 2017, 898.)

ĂUnter dem Schlagwort Legal Tech meint weitgehend 

undifferenziert den Technologieeinsatz mit juristischem 

Bezug. Anwendungen wie Markplätze für Anwälte, VoIP-

gestützte Rechtsberatungsplattformen, einfache 

Gerichtskostenrechner oder Software zur automatischen 

Dokumentenanalyse sowie Rechtsinformationssysteme 

werden als Legal Tech bezeichnet.
(Grupp, DB 2017, 1072.)

Hartung, Legal Tech, S. 7 f.
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Ist copy and paste schon Legal-Tech?

Office Tech

- Büroorganisation

- Kommunikation (E-Mail, etc.)

- Elektronische Akten

- Spracherkennung

- Digitales Diktieren

- Dateimanagement

- Datenbanken

Legal-Tech

- Automatische Schriftsatzerstellung

- Ablaufautomatisierung

- Document Review

- Self Service Tools

- Ăintelligente Datenbankenñ, wie 

z.B. Watson, Ross
Übergänge fließend

Ziel: Von der Manufaktur zur skalierbaren, industriellen Rechtsdienstleistung!

unterstützen lediglich die 

klassiche Arbeit von Anwälten

Tools, die geeignet sind, das anwaltliche 

Geschäftsmodell zu verändern

Hartung, Legal Tech, S. 8
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Wie ist Legal-Tech überhaupt entstanden?

- ĂHilfe, zu viele Daten/ Arbeit!ñ Ą Mailsortierprogramm, Documentmanagement, etc.

- Richard Susskind, Buch von 2008, ĂThe End of Lawyers?ñ (am 1.1.2017 waren in Deutschland 

164.400  Anwªlte zugelassen! Derzeit Riesenhype um Blockchains und Smart Contracts: ĂDie 

Dienste eines Grundbuchamtes, aber auch eines Notars als Intermediare von Transaktionen, 

die die Authentizitªt der Beteiligten garantieren, kºnnen entfallen.ñ)

- Die meisten wirtschaftsberatenden Kanzleien sind heute noch mit den Auswirkungen der 

Finanzkrise auf das Verhältnis Anwalt und Mandant beschäftigt, Zusammenbruch des 

Transaktionsgeschäftes, Konkurrenzdruck, Preisverfall

- Ămore for lessñ: Unternehmensmandanten stehen unter erheblichem Kostendruck und geben 

diesen an Berater weiter, in dem mehr Leistungen verlangt werden für weniger Honorar

- ĂDie Zeiten, in denen all das als notwendigerweise teure anwaltliche Arbeit angesehen wurde, 

was von Anwªlten gemacht wurde, sind unwiederbringlich vorbei.ñ (Susskind)

- In der dt. Gesellschaft hat sich wohl mit Legal-Techt erstmals befasst:

Grupp, Legal Tech - Impulse für Streitbeilegung und Rechtsdienstleistung, AnwBl. 2014, 660 ff.

- Bessere technische Möglichkeiten

Hartung, Legal Tech, S. 5 f., 15, 49
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Legal-Tech Experte?

Rechtswissenschaft Praxis des Rechts Technologie

Legal-Tech-Experte 

braucht alles

Übersichten

UK: www.legalgeek.co/startup-map/

Dt: Kempe/Tobschall, Der deutsche Legal-Tech-Markt, in 

NJW-Sonderheft 20/2017 Innovation & Legal Tech, S. 10 ï13

Welt: https://techindex.law.stanford.edu/

http://legaltechnology-compass.eu/

RECHTSWISSENSCHAFT

Ö-Recht     StrafR.    Priv.R

P

R

O

Z

E

S

S

E

P

R

A

X

I

S

Technologie

Ausbildung der Juristen besser auch in Prozessen?

Wagner, Legal Tech und Legal Robots, S. 5 f.
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Warum ist Grundlagenforschung zu Legal-Tech so wichtig?

Tradition der 

Rechts-informatik 

schon seit Beginn in 

den 1960er und 

70er Jahren

Legal-Tech Hype

Seit 2015 in 

Deutschland

(zT nur Marketing-

versprechen?)

FAU
versucht zu helfen die Lücke in der bislang 

bei Legal-Tech zu kurz gekommenen 

Grundlagenforschung zu schließen

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Wie viel Legal-Tech gibt es?

Techindex von Code X for Legal Informatics Stanford University:

717 (July 2017) Legal-Tech Unternehmen, die meisten Unternehmen davon 

befassen sich mit:

- 183 DocManagement

- 160 elektr. Plattformen

- 128 Practice Management

- 54 Legal Research Companies

- 38 Analytics Companies

- 35 Legal Education Companies

- 20 ODR Companies

AKTUELL siehe https://techindex.law.stanford.edu/

(aktuell schon 1143 Legal-Tech Unternehmen gelistet)

Hartung, Legal Tech, S. 9
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Kategorien-Techindex Code X (Legal Informatics Stanford University)
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Welche verschiedenen Kategorien von Legal-Tech gibt es?

Automatisierte 

Rechtsberatungsprodukte

- Flightright

- Fairplane

- EUFlight

- Bahn Buddy

- Zug-Erstattung.de

- geblitzt.de

- Unfallhelden

- MieterEngel

- wenigermiete.de

- Claimright (LV)

- Helpcheck (LV)

- Aboalarm

- Myright

- Jobcenter-schutzschild

- hartz4widerspruch

Plattformen/Marktplätze

- Anwalt.de

- Anwalt24.de

- 123Recht.net

- Advocado.de

Legal Process Outsourcing

- axiom

- Perconex

- edicted

- digitorney

ĂAblauf-/ Entscheidungsbaumñ 

ermöglicht automatische Bearbeitung 

tausender gleichartiger Fälle

und/oder ĂEinkaufsgenossenschaftñ

Document Review/ 

Information extraction

- Kira

- Raven

- Leverton

- Watson/Ross

System ist in der Lage, Texte zu 

lesen, zu exzerpieren, 

katalogisieren und Ăzu verstehenñ

Spitzentechnik:

KI mit supervised ML

E-Discovery

- Relativity (kCura)

- Kroll Discovery

- Access Data

Durchsuchung großer 

Datenmengen bei Kartell-

verfahren, M& A oder 

Skandalen

Standardisierte anwaltliche 

Dienstleistungen zu Festpreisen 

gegen ĂSchwellenangstñ,

wenn menschlicher Anwalt

Dienstleistung für Anwälte, durch 

externe Begutachtung oder zur 

Verfügung stellen von Projektjuristen, 

Personalberatung und virtuellen 

Datenräumen über Plattformen

Hartung, Legal Tech, S. 9 f.
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Warum gibt es keine abschließende Kategorisierung?

Document Automation Expertensysteme Information Extraction eDiscovery

Ą Muster/Entwurf für

- Kfz-Kaufverträge

- Vorsorgevollmacht

- Patientenverfügung

- Mietverträge, etc.

- Arbeitsvertrag

- Testament/Erbvertrag

- etc.

Berliner Testament 

f¿r 24,90 ú

Ą Risikoanalyse für

- Scheinselbständigkeit

- Abfindungsbeträge 

und Kündigungsfristen

- Brexit-Risiken für 

Unternehmen 

(rechtliche, steuerliche 

und strategische) 

- etc. 

Ą Auffinden und 

Zusammenstellen von

- Vertragsart

- Parteien

- Laufzeit

- Rechtswahlklauseln

- Miethöhe

- etc. 

Ą Durchsuchen von 

Verträgen zur 

Zusammenstellung 

von

- Relativity (kCura)

- Kroll Discovery

- Access Data

- Kira

- RAVN

- Leverton

- Watson/Ross

- ContractorCheck

- Dismissal Calculator

- Brexit Navigator

Softwaregesteuerte Gene-

rierung individualisierter 

Dokumente auf Basis dyna-

mischer Dokumenvorlagen

- Smartlaw

- Janolaw

- LawLift

- ArnoTOP(?)

Softwaregestützte 

Generierung von Risiko-

analysen zu konkreten 

Rechtsfragen

Rule based und supervised 

machine learning (KI) zur 

Durchsuchung von Daten-

mengen 
(übersehene Texte: falsch negativ,

irrtümlich relevante: falsch positiv)

Im Gegensatz zur 

Auffindung be-

stimmter Texte in der 

Masse geht es hier 

um Klassifikation 

und Ordnung großer 

Datenbestände

- Brexit-Risiken

- Datenräume (M&A)
- Drooms

- HighQ

- Imprima

- Intralinks

Northoff/Gresbrand, Legal Tech, S. 111 ff.
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïModewort oder Hype?

https://www.youtube.com/watch?v=OZJsF_CNupw&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8

Folie 24
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Wie weit ist Legal Tech schon in den USA?

- Big data, legal prediction und legal platforms ï 300 billion $ law firm market

- Ăplatformñ hat verschiedene Bedeutungen (connection und prediction),

z.B. Vertragsmanagement und Vertragsrisikoanalyse oder Anwalt-Mandanten-Vermittlung, mit 

ML und Big Data, um perfekten ĂMatchñ zu errechnen

- ĂPatterns of legally relevant data are increasingly discoverable through state-of-the-art data 

science techniques and technologies.ñ (Vogl, Legal Tech, S. 54)

- ĂThe explosion of predictive analytics in different fields is a result of what some call the big 

bang of artificial intelligence.ñ (Vogl, Legal Tech, S. 55)

- predictive analytics: Datenverarbeitung mit statistischen Algorithmen und ML, zur 

Identifizierung der Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse auf Grundlage historischer Daten 

Ą Anwendungen für Entscheidungsbildung in verschiedenen Disziplinen: 

Versicherung, Finanzen, Marketing, Medizin, HR, Recht

- Predicting supreme court cases

- Predicting criminal defendantsó behaviour (U-Haftprüfung, Kosten, Straftat)

- Predicting Tax Evasion (Steuerhinterziehung) (Steuerrecht und Steuervermeidungsstrategien)

- Verschiedene Legal-Tech-Tools:

- Search (case law)

- RavellLaw (2012)

- LexisNexis (2017)

- Casetext (2013)

- Legislative Prediction
- GovTrack (Vorher-

sagen, ob Geset-
zesvorlage ange-
nommen wird)

- e-Discovery

- Opentext/Recommind

- Predictive Policing

- Palantir 

(Verbrechensvorhersage)

- Litigation Analytics

- LexMachina

- Docket Alarm

- Contract Analysis

- KM Standards

- Seal-Software

- SirionLabs

- Kira Systems

- Lex Check

- Lawsuite Financing

- Legalist

- Lexshares 

- Intellectual PropertyïAnalytics

- Juristat

- Innography

- Clairvolex

- PatentVector

Gewinnstreben kann wildes 

Prozessieren erzeugen, was das 

Rechtssystem zerstören kann

Vogl, Legal Tech, S. 53 ff.
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Welche Probleme der derzeitigen predictive analytics Tools gibt es?

- Cathy OóNeill, Weapons of Math Destruction, 2016, S. 21: 

Ăpredictive models are nothing more than opinions embedded in mathematics.ñ

- Wenn wir Lösungen skalieren, die falsch sind, dann skalieren wir Probleme! 

(Gerade im Notariat ist das verheerend: Wenn wir im Jahr gut 7000 Urkunden generieren, 

kann einem ein Serienfehler die Existenz kosten, auch wenn wir auf über 26 Mio. Euro pro 

Schadensfall versichert sind, zahlen wir doch für jeden Fall bis zu 2500 Euro Selbstbehalt!)

- Technisch läuft predictive analytics mit: - NLP (Natural Language Processing)

- supervised ML (Machine Learning)

- Deep Learning

- Neuronale Netze

- Durch Supervisor können Serienfehler entstehen (Mensch ist fehlbar)

- Durch individuelles Lernen werden ĂRechenwegeñ verborgen bleiben (many hidden layers), 

Transparenz und Erklärbarkeit fehlen.

- Die Vorhersage kommt aus einer Beurteilung vergangener Fälle. Wo bleibt Kreativität?

Vogl, Legal Tech, S. 53 ff.
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Was sind legal platforms in den USA?

- Match and Service; Marketing, HR, Legal Service, etc.

- ABA Model Rules of Professional Conduct (sowas wie unser(e) BRAO / RDG)

- Rule 5.5: Nur Anwälte dürfen bezahlten Rechtsrat erteilen.

- Rule 5.4: Anwälte dürfen das Honorar für Rechtsrat nicht mit Nichtanwälten teilen.

- Rule 7.2.: Anwälte dürfen keine Geltwerte für ihre Beratung geben, aber sie dürfen       

übliche Werbung und Vermittlungsdienste finanzieren.

- Tools:

- Manche sagen, dass das, was Legal-Tech in den USA den (kleinen) Einzelanwälten abnimmt, 

bei diesen schon zu Umsatzrückgängen von ca. 30 % geführt hat. Jedenfalls müssen die law

firms offensichtlich wegen des Preisdrucks nun über Legal-Tech in den Markt der kleinen 

Anwälte vorstoßen.

- Rechtsberatung als ĂWareñ, ist der erste Schritt zur Automatisierung des Rechts.

- Plattformen ermöglichen Outsourcing ïin-house counsels wichtiger ïPreisdruck auf law

firms ïAssociates-Zahl geringer ïstatt Pyramiden-, Diamantform der Organisation

- Hyatt Legal 

Services

- LegalMatch

- Case Post

- LegalZoom

- JustAnswer

- Lawyers.com

- Avvo

- Upcounsel

- Hire an Esquire

- Legal.io

- Globality

Axiom (alternative legal service provider) 

Ą unbundle legal service, repetitive part of

standardized work that can be taken by low cost

technology

Vogl, Legal Tech, S. 61 ff.
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Was hat sich in UK getan?

- ĂLegal Services Actñ hat 2007 den Markt liberalisiert und Alternative Business Structures (ABS) 

eingeführt, die es auch anderen und nicht nur Anwälten erlauben, Rechtsdienstleistungen zu er-

bringen; Wettbewerbsvorteil UK vor USA, Europa (global downturn wegen Lehmann-Pleite 2008)

- Große Investitionen treiben Legal-Tech, sodass diese von back-office support zur Ătop of the law-

firm strategic agendañ wurde, auch dank Marktliberalisierung

- Die meisten der Top 100-Lawyer benutzen: Elite, Aderant, LexisNexis, iManage, RAVN, HotDocs

- AI kam erstmals 2015 mit dem legal robot ĂLONaldñ (powered by RAVN Systems ACE, applied 

cognitive engine) in UK an, der entwickelt wurde, um due diligence für real estate M&A 

transactions zu unters¿tzen, indem Details des ĂLandregistersñ ¿berpr¿ft wurden

Dann Kira (z.B. mit Freshfields), was Schlüsselklauseln von Verträgen überprüft etc.

Dann Luminance (pay-as-you-go-online AI-engine)

Dann Leverton (Vertragsprüfungstool, 2016/2017)

- DoNotPay ist Beispiel für neue Dienstleistungen: kostenfrei und keinem Anwalt wird ein Fall 

weggenommen!

- LISA, Chatbot, der non-disclosure-agreements generiert (auf Neota Logic-Basis)

- 2017 allein 15 Start-Ups für Vertragstools (ohne RAVN oder Kira)

Ą Verwirrende Legal-Tech-Szene, zu viele Tools
Goodman, Legal Tech, S. 67 ff.
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Wie wird Legal-Tech das Geschäftsmodell der Anwälte in D verändern?

ȵWie beschrieben,lauern die Gefahrenfür das Kerngeschäftder Rechtsberatungnoch ein

wenig im Verborgenen. Nichtsdestotrotzsind für die Geschäftsmodelleder Kanzleienbereits
heutedeutlicheTendenzenerkennbar.

Während Kanzleien,die auf Honorarbasis abrechnen (vor allem Großkanzleien)durch
Legal Techunter Preisdruckgeraten und damit viele billable hours verlieren (z.B. document
review), ist die Kerngefahr für Kanzleienauf RVG-Basiseine andere: Die aufstrebendenɀ
meist risikoaffinen ɀneuen Rechtsdienstleistertreiben die Akquisitionskosten für neue
Mandantenderart in die Höhe(irgendwann betreibenalle Online-Marketing und esüberleben
nur die margenstarken Player), dass diese ohne genügend Kapitalressourcen für einen
gewissenZeitraum nicht lukrativ zu akquirieren sind.

Selbstwenn der Marktanteil (oder Mandantenstamm)bereits ausgereichthat, um bisher
einen Zufluss an neuen Mandanten zu generieren, werden die von vornherein
unternehmerisch aufgestellten Rechtsdienstleisterdurch den produktbasierten Fokus mit
Convenienceund der hohenServicequalitätdieseMarktanteile an sichziehen.

EsentstehteineAbwärtsspirale,die in letzter Konsequenzdazu führen wird, dassehemals
wirtschaftlich erfolgreiche Kanzleien abstürzen werden. Im Rahmen dieser
Marktkonsolidierung werden natürlich neue Geschäftsfelder(Legal Outsourcing) entstehen
oder verstaubt geglaubte Tätigkeiten (Terminsvertretung) aufblühen, dennoch wird ein
Großteilder Margebei denRechtsdienstleisternmit LegalTechMindsetverbleiben,die große

Marktanteile unter sichverteilen.Ȱ

Marco Klock, Legal Tech, S. 149.:
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Ist das anwaltliche Berufsrecht ein Problem (1)?

- Nach RDG darf man Rechtsdienstleistungen (i.G. Dienstleistungen im Rechtsmarkt) nur 

anbieten, wenn man die Erlaubnis dazu hat. Anwälte bzw. Anwaltsgesellschaften haben nach 

der BRAO eine solche Erlaubnis.

- § 2 RDG (Rechtsdienstleistungsgesetz):
(1) Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche 

Prüfung des Einzelfalls erfordert.

Nach weiter Auslegung des BGH gemäß § 2 I RDG ist dies jede konkrete Subsumtion eines 

Sachverhaltes unter die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen, die über eine bloß 

schematische Anwendung von Normen ohne weitere rechtliche Prüfung hinausgeht, 

unabhängig davon, ob es einfache oder schwierige Rechtsfrage ist.

Ą Rechtsberatungsmonopol in Deutschland

- z.B. Flightright.de oder wenigermiete.de sind Rechtsdienstleistungen und benötigen eine 

Inkassogenehmigung nach § 10 RDG
(1) Natürliche und juristische Personen sowie Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, die bei der zuständigen Behörde 

registriert sind (registrierte Personen), dürfen aufgrund besonderer Sachkunde Rechtsdienstleistungen in folgenden Bereichen 

erbringen: 

1. Inkassodienstleistungen (§ 2 Abs. 2 Satz 1),

2. Rentenberatung auf dem Gebiet der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, des sozialen 

Entschädigungsrechts, des übrigen Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenrechts mit Bezug zu einer 

gesetzlichen Rente sowie der betrieblichen und berufsständischen Versorgung,

3. Rechtsdienstleistungen in einem auslªndischen Recht; [é]

- Problematisch für Self-Service und Chatbot-Tools, da diese i.d.R. keine Genehmigung nach §

10 RDG bekommen können.

Hartung, Legal Tech, S. 245 ff.
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Ist das anwaltliche Berufsrecht ein Problem (1)?

- z.B. Flightright.de oder wenigermiete.de sind Rechtsdienstleistungen und benötigen eine 

Inkassogenehmigung nach § 10 RDG
(1) Natürliche und juristische Personen sowie Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, die bei der zuständigen Behörde 

registriert sind (registrierte Personen), dürfen aufgrund besonderer Sachkunde Rechtsdienstleistungen in folgenden Bereichen 

erbringen: 

1. Inkassodienstleistungen (§ 2 Abs. 2 Satz 1),

2. Rentenberatung auf dem Gebiet der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, des sozialen 

Entschädigungsrechts, des übrigen Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenrechts mit Bezug zu einer 

gesetzlichen Rente sowie der betrieblichen und berufsständischen Versorgung,

3. Rechtsdienstleistungen in einem auslªndischen Recht; [é]

- Aktuelle Entscheidung des BGH vom 27. November 2019 ïVIII ZR 285/18 zu ĂLexfoxñ, eine 

GmbH die geklagt hatte und den Rechtsdienstleistungsservice Ăwww.wenigermiete.deñ mit 

einem Mietpreisrechner betreibt.

- Aus der Pressemitteilung des BGH:

- ĂDer unter anderem f¿r das Wohnraummietrecht zustªndige VIII. Zivilsenat des 

Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die hier zu beurteilende Tätigkeit der als 

Inkassodienstleisterin nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG registrierten Klägerin (noch) von der 

Befugnis gedeckt ist, Inkassodienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG - nämlich 

Forderungen einzuziehen - zu erbringen. Dies folgt in erster Linie bereits aus dem - eher 

weiten - Verständnis des Begriffs der Inkassodienstleistung, von dem der Gesetzgeber im 

Rahmen des Rechtsdienstleistungsgesetzes - in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, NJW 2002, 1190; BVerfG, NJW-RR 2004, 1570) -

ausgegangen ist.ñ
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Ist das anwaltliche Berufsrecht ein Problem (2)?

- Unproblematisch ist die bloße Vermittlung (auf Plattformen und Marktplätzen), denn das 

Zusammenbringen von Anwälten und Mandanten ist keine Tätigkeit nach dem RDG.

Aber beachte Provisionsverbot des § 49b III BRAO:
(3) Die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von 

Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu einem Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher Art, ist unzulässig. 

Zulässig ist es jedoch, eine über den Rahmen der Nummer 3400 der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergütungs-

gesetz hinausgehende Tätigkeit eines anderen Rechtsanwalts angemessen zu honorieren. Die Honorierung 

der Leistungen hat der Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsrisiko der beteiligten Rechtsanwälte und den 

sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Die Vereinbarung einer solchen Honorierung darf nicht zur 

Voraussetzung einer Mandatserteilung gemacht werden. Mehrere beauftragte Rechtsanwälte dürfen einen 

Auftrag gemeinsam bearbeiten und die Gebühren in einem den Leistungen, der Verantwortlichkeit und dem 

Haftungsrisiko entsprechenden angemessenen Verhältnis untereinander teilen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht 

für beim Bundesgerichtshof zugelassene Prozeßbevollmächtigte.

Man darf nicht mehr versprechen als zulässig. Wenn Plattform zu eng mit Anwälten verbunden 

ist, so dass diese Erfüllungsgehilfen der Plattform werden, um doch Service zu bieten, ist dies 

verboten nach dem RDG.

- Vertragsgeneratoren wie smartlaw.de oder janolaw.de bieten Menü an, das nach Durchlaufen 

einen individuellen Arbeits-, Mietvertrag oder eine Patientenverfügung, etc. generiert.

Notwendig ist die Abgrenzung zwischen einem Verlagsprodukt und einem Service ohne bloß 

schematische Anwendung des Rechts.
Hartung, Legal Tech, S. 245 ff.
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Darf der Anwalt Geld mit der Maschine verdienen ohne zu beraten? 

- Chatbots, z.B. ratis, DoNotPay (Strafzettel), visabot, etc. simulieren menschliche Kommunikation 

und erzeugen Vertrauen, alles andere als bloße Menüführung wie bei self-service i.d.R wohl 

Rechtsdienstleistung

- Anwälte, die Tools direkt nutzen, betätigen sich gemäß § 14 Nr. 8 BRAO unternehmerisch

§ 14 Rücknahme und Widerruf der Zulassung

é

(2) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist zu widerrufen,

é 

8. wenn der Rechtsanwalt eine Tätigkeit ausübt, die mit seinem Beruf, insbesondere seiner Stellung als 

unabhängiges Organ der Rechtspflege nicht vereinbar ist oder das Vertrauen in seine Unabhängigkeit gefährden 

kann; dies gilt nicht, wenn der Widerruf für ihn eine unzumutbare Härte bedeuten würde

- Smart Law durch Anwälte; Standardverträge durch die Maschine, ansonsten durch den 

Menschen

falls technisches Produkt ohne menschliche Kontrolle an Mandanten geht, könnte dies Verstoß 

gegen Berufsrecht sein; LG Berlin ( online-Scheidung-Entscheidung, BeckRS 2014, 14920) hat 

Anwalt verpflichtet, Ăzu eruieren, inwieweit Beratungsbedarf bestehtñ

- Freiberufliche Tätigkeit (Manufaktur) i.G. gewerblicher Tätigkeit bei industriellem Produkt

- Versicherung trotz Risiko von Serienfehlern?

Probleme: RDG hilft derzeit der nichtanwaltlichen Konkurrenz, da z.B. 

Prozessfinanzierungen nur durch Nichtanwälte zugelassen. 

RDG ist ein Verbraucherschutzgesetz und kein Berufsstandsicherungsgesetz!

Hartung, Legal Tech, S. 245 ff.

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 33



Beispiele aus der

Legal-Tech Community
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Universitäre Angebote

ÅHumboldt Universität Berlin (IT für Juristen)

ÅInstitut für Rechtsinformatik der Leibniz-Universität Hannover

ÅRechtsinformatik an der Universität des Saarlands

ÅFAU Vorlesung ĂK¿nstliche Intelligenz und Juristisches Entscheidenñ                                               

Von der juristischen Methodenlehre zur Computerwissenschaft - Legal Tech -

Projekte an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik

ÅCybercrime and Forensic Computing (DFG-Graduiertenkolleg 2465 an der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

ÅLexalyze (Projekt der Ludwig-Maximilian-Universität München und der 

Technischen Universität München)

Sommeruniveristäten

ÅBucerius Law School (Legal Technology and Operations)

ÅSummer School IT law and legal informatics, Universität des Saarlands
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Å Legal-Tech Labor Martin Zwickel, Michael Keuchen, Baltasar Cevc, FAU

Å Legal Tech (Seminar), Themenliste Universität des Saarlandes, interdisziplinär 

Informatiker und Juristen

Å Philipps-Universität Marburg Business Law Clinic (Veranstaltet durch den 

Jura-Professor Möslein sowie den Wirtschafts-Professor Wulf)

Å Jura-Professor Heribert Anzinger Universität Ulm

Å Informatik-Professor Florian Matthes (Ass Landthaler) TUM

Å Jura-Professoren Hans Christoph Grigoleit, Mathias Habersack, LMU

(Lexalyse interdisziplinäres Forschungsprogramm)

Å Burkhard Schäfer, Professor of Computational Legal Theory, Edinburgh Law 

School
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Å Jura-Professor Mario Martini, Universität Speyer

Å Jura-PD Martin Fries (ehem. München)

Å Jura-Professor (chin. Recht) Georg Gesk, Universität Osnabrück                    

(e-government Vorlesungsreihe)

Å IT-Rechts-Veranstaltungen gibt es an etlichen Universitäten

Å Humboldt Universität IT für Juristen (Veranstaltet durch einen WiMi)

Å Cyber Law Clinic des Legal Tech Lab Frankfurt/Main (studentisch)

Å Uni Hamburg LegalTech-Seminar, 

https://www.azur-online.de/2017/03/kuenstliche-intelligenz-an-der-uni-

hamburg-startet-legal-tech-seminar (mit Watson)



Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 38

Å Automatische Anonymisierung von Gerichtsurteilen (zusammen mit Prof. 

Evert, Philipp Heinrich, Natalie Dykes, Michael Keuchen, FAU)

Å Prüfung von Vertragsklauseln und Konzepten der juristischen Methodenlehre 

an Rechtsprechungs-Korpus (zusammen mit Prof. Evert, Michael Ruppert, 

Jannik Preiwisch, FAU)

Å Symbolische KI und Argumentation Mining bei rechtlichen Begründungen 

(MMT-Framework) (zusammen mit Prof. Kohlhase, Max Rapp, FAU)

Å Digitalisierung der Strafverfolgung bei Ladendieben (zusammen mit Prof. 

Kudlich, Prof. Noeth, FAU)

Å Rechtliche und technische Möglichkeiten von Internet-Schiedsgerichten in 

Deutschland ïVergleich mit dem ĂInternet Courtñ in Hangzhou/China 

(zusammen mit Prof. Gesk, Universität Osnabrück)

Å Ontologien und Legal Reasoning (zusammen mit Dr. Cheptsov, HLRS ï

Stuttgart- und Schönhof, IZS -Frauenhofer Institut Stuttgart-)

Forschung FAU
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Studentische Organisationen:

Å LegalTech Labs Frankfurt am Main, 

auch auf LinkedIn

Å München MLTech; https://www.linkedin.com/company/11375716, 

https://twitter.com/MunichLegalTech

Sonstige Organisationen:

Å DGRI (Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V.)

Sonstige Veranstaltungen von Universitäten:

Å Legal Tech Vision-Reihe Uni Hamburg, 

vgl. https://www.jura.uni-hamburg.de/ueber-die-

fakultaet/professuren/kommunikations-r/aktuelles/2018-01-22.html

https://twitter.com/MunichLegalTech
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Å Zollhof Inkubator Nürnberg

Å Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlands

Å IRI (Institut für Rechtsinformatik) der Leibniz Universität Hannover

Å Bucerius Center on the Legal Profession

Å euLISP (European Legal Informatics Study Programme)

Å LegalTech-Center der Viadrina-Universität primär durch Prof. Breidenbach 

(zusammen mit einem Doktoranden/Anwalt, Florian Glatz)

Å Lexalyze Interdisziplinäres Forschungsprogramm der Ludwig-Maximilians-

Universität und der TU München, das u.a. Textanalyse im juristischen Bereich 

macht

Å Legal Tech Inkubator Uni Hannover
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Å LegalTech-Stammtische (Meetups), teils vernetzt und dann über 

http://www.legaltech-forum.com/, dort "Local Communities" abrufbar. Ebenso 

Stammtische/Treffen mit Schnittbereichen, etwa zu Blockchain.

Å Hackathons, z.B. Digital Tech Summit in Nürnberg im Max Morlock Stadion 

des 1. FCN in 2019 über Zollhof, oder z.B. Berlin Legal Tech

Å Konferenzen (meist kommerziell) 

ï Anwaltszukunftskongress 

Legal Transformation Days

ï Anwaltstag des Deutschen Anwaltsvereins

ï Herbsttagung des Buccerius Center on the Legal Profession

ï Liquid Legal 

ï Legal (R)Evolution Frankfurt a.M. (30.11.-1.12.2020)

ï LegalTech-Veranstaltungen des Bundesverbands der Unternehmensjuristen

Å Für Referendare:

http://www.rechtsanwaeltinwinkler.de/it.htm
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Å ICAIL der International Association of Artificial Intelligence in Law IAAIL      

(21.-25.6.2021 in Sao Paulo)

Å IRIS Internationales Rechtsinformatik Symposium in Salzburg (Feb 2021)

Å Jurix (Dez 2020 in Prag)

Å EDV-Gerichtstag in Saarbrücken (23.-25.9.2020)

Å Bologna Legal Tech Forum, https://www.legaltechforum.com/

Å Legal Design Summit ïneue Methodiken wie Design Thinking, Service 

Design und ähnliches im Recht

Å Legal Tech Con des Legal Tech Lab der Uni Helsinki
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Business-Konferenzen

Å Berlin Legal Tech

Å Legal (R)evoluton

Å Legal Transformation Days

Å Swiss Legal Tech 

Schnittstellen-Konferenz

Å Wien, https://www.remep.net/about-the-conference/

Thematische Konferenzen

Å Legal Design

- Legal Design Summit Helsinki, Finnland

Å Blockchain-Konferenzen

- Computational Law & Blockchain festival
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USA

Å CodeX an der Stanford University

Å LegalRnD The Center for Legal Services Innovation, Michigan State University

Å Duke Law Tech Lab

Å Conviser Law Center des Chicago-Kent College of Law

Frankreich 

Å Inkubatoren bei den RAKn Lyon und Paris

Niederlande

Å Maastricht Law and Tech Lab

Dänemark

Å The Digitalization Hub and its Legal Tech Lab, University of Copenhagen
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Finnland

Å LegalTechLab der Uni Helsinki

UK

Å King's College Richard Susskind

Österreich 

Å Legal Tech Initiative (Uni Wien Erich Schweighöfer)

Spanien

Å Master in Legal Tech ïCEU IAM Business School Madrid

Singapur

Å SCL Society for Computers and Law
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Institutionen

ÅHiiL ïThe Hague Institute for Innovation of Law ïZugang zum Recht und 

Untersuchungen zum Recht in der Gesellschaft

ÅLiguid Legal Institute https://liquid-legal-institute.com/

Verbände, Vereine

ÅLegal Hackers, weltweite Ăgrassrootsñ - Bewegung für Wandel im Recht. In 

Nürnberg gibt es auch eine Gruppe, die Nürnberg Legal Hackers, die weitgehend 

mit diesem Netz überschneidend ist.

ÅELTA ïEuropean Legal Tech Association

ÅPlattform Legal Tech im Bundesverband deutscher Startups

Schnittbereichs-Vereine

ÅDGRI

ÅRAILS E.V

ÅIAAIL

https://liquid-legal-institute.com/
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Universitäten, Studium, Forschung Folie 47

Studentische Initiativen

ÅMünchen: Munich Legal Tech

ÅGöttingen: eLegal, https://elegal-göttingen.de

ÅFrankfurt: Legal Tech Lab, https://legaltechlab.de

ÅKöln: Legal Tech Lab Cologne, http://legaltech.jura.uni-koeln.de

ÅTübingen: Tübingen Legal Tech, https://www.tuebingenlegaltech.de

ÅMünster: recode law, https://www.recode.law

Sonstige Ausbildungsangebote

ÅTech Labs ïBlended Learning in Münster und Kopenhagen, https://techlabs.org

ÅData Science for Lawyers, http://www.datascienceforlawyers.org

ÅThe LEgal Education Foundation, https://www.thelegaleducationfoundation.org
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Natural Language Processing Folie 48

Generisch

Å Rasa NLU

Spezifisch für Recht: English

Å LexNLP by LexPredict, information retrieval and extraction

Modelle

Å BERT paper & code



2. Stunde
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Legal Tech ïkonkrete Anwendungen
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïWie erlernen selbstfahrende Autos Verkehrsregeln?

- Interwiev mit Dipl.-Ing. Felix Friedmann

Autonomous Intelligent Driving GmbH

https://www.youtube.com/watch?v=ydj7MjAbkm8&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=12

Folie 51
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïRecht und Legal-Design

- Interview mit Rechtsanwalt Baltasar Cevc

https://www.youtube.com/watch?v=M6xVZVf6fqg&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=2
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Legal Tech ïVisualisieren eines Tatortes 

- Ein Beispiel aus Stuttgart ïHLRS -
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HLRS - Unterstützung von Kriminologie und Forensik: Tatortanalyse
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HLRS - Unterstützung von Kriminologie und Forensik: Winnenden
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E-Government, -Justiz, -Economy, - etc. in Deutschland 

Å Finanzverwaltung: von 80 Mio. Steuerbescheiden werden bereits 10 % ohne 

menschliches Zutun erlassen; Landesamt für Steuern in Bayern und SZS sowie 

die digitale Ermittlungsgruppe ĂDianañ

Å Anwälte: beA (besonderes elektronische Anwaltspostfach) wird gerade 

eingeführt (Akten sind nicht maschinenlesbar); viele Legal-Tech Start-Ups

Å Öffentliche Verwaltung: Onlineplattformen zur Serviceverbesserung (Legal-

Tech?); Forschung zu Möglichkeiten des automatischen Erstellens von öffentlich 

rechtlichen Baugenehmigungen (maschinenlesbare Bauanträge und 

Baugenehmigungen in natürlicher Sprache und Bildern) 

Å Justiz: verschiedene Software von Polizei Staatsanwaltschaft und Gerichte; 

elektronisches Grundbuch? (nicht einmal 2 % aller Entscheidungen sind 

veröffenlicht geschweige denn maschinenlesbar ïstatistische Verfahren? 

Forschungsprojekt Evert/Ad)

Å Notariat: X-Notar bereits seit mehreren Jahren (H-Reg Anmeldungen, GBA, begl. 

Urkundsabschriften), Sig-Notar (Elektronisch beglaubigte Abschriften), beN, 
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Grundsätzliche Möglichkeiten von Computeranwendungen

Wie kºnnen wir in der Rechtswissenschaft ĂMaschinenñ einsetzen?

Åzur Verschlüsselung von juristischen Daten?

Åzur fälschungssicheren Archivierung (Registrierung) von juristisch 

relevanten Tatsachen?

Åzur Analyse und zum Generieren von juristischen Texten, in Urteilen, 

Verträgen und Verwaltungsakte, etc. 

Åzum automatischen Vollzug eines tatsächlichen Leistungsaustausches als 

ĂVollzugsmaschineñ?

Åzur automatischen Anwendung von Rechtsvorschriften auf juristisch 

relevante Sachverhalte als ĂSubsumtionsmaschineñ?
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Möglichkeiten von Legal-Tech im Notariat

- Das Prinzip des ĂUnbundelingñ von Prozessen
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Legal-Tech im Notariat?

Office-Tech

- Word

- Excel

- Outlook

Arno Top

- Urkundenrolle

- Namensverzeichnis

- Kostenrolle

- Musterverwaltung

- Textbausteinsystem

- Automatischer 

Urkundsvollzug

- Finanzbuchhaltung

- Controlling

- é

Website

- Plattform?

Open Source Tools

- Google Drive

- Google Sheets

- G-Suite

- Microsoft One Note

- KI-Systeme von

- Google

- Amazon

- etc.

- Neota Logic (NLP)

- Lexalgo

Legal-Tech-Tools?

- Videos (Education)

- Checklisten (Eingabemaske)

- Daten aus Maske + Muster = Entwurf

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, 

é, Bautrªgervertrag, Erbrecht 

entsprechend Entscheidungsbaum

- Mandantenpflege

- Aktualisierung von Vorsorgevollmacht, 

Patientenverfügung und Erbrecht

- Interne Analysen: 

- Umsatz

- Gewinn

- Mitarbeiter

- Self-service-Tools?

Skalierung 

Werbung ?

Problem:

Berufsrecht

Kreative 

Orchestrierung 

bestehender Tools

+
Individuelles 

KnowHow der 

Mustersammlung 

und Prozesse

Zukunft: ĂKira-

Freshfieldsñ, etc.
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Was bedeutet Querschnittstechnologie und Ăunbundlingñ?

z.B. Prozesse betrachten (z.B. notarielle/anwaltliche Tätigkeit bei Vertragserstellung) 

und Teilschritte identifizieren und automatisieren

Mandanten-

gewinnung

Mandanten-

gespräch

Entwurf-

fertigung

Abrech-

nung
Vollzug

Archi-

vierung

Beurkun-

dung

- Website

- Platt-

formen

- Self-

Service

- Checklisten

- Eingabemasken

- Self-Service

- Expertensys-

teme

- E-discovery

- Document 

review
- Ăsmart-

contractsñ
- smart 

contract

- Schnittstelle 

zu Steuer-

berater

Ăpersºnliche  

Amtsaus-

¿bungñ

(siehe Ziff. 

IV. 1. der RL 

der BNotK 

gem. § 67 II 

BNotO)

?

- Document 

Automation

- Information 

Extraction

Realität ändert sich

Problem der Subsumtion/ 

Formalisierung:

Wie kommt die Realität in 

die Zeichen?
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Kombination von deduktiven und induktiven Tools

ArnoTop

Stamm-

daten

Vertrags-

Muster-

sammlung

Regelbasiertes 

System

Checkliste

KI-System

(statistics)

-NLP-

Urkundsentwurf

Verarbeitet 

natürliche 

Sprache zu

Input

für regel-

basiertes 

System

Mandant
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https://www.notare-adrian-kroier.de/
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Checkliste Kaufvertrag Grundstück
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Checkliste Kaufvertrag Grundstück
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Konkrete Legal-Tech-Beispiele:

- Usable Privacy Policy Project 

- Kira

- Contractor Check

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 66



Insbesondere das Beispiel: ĂUsable Privacy Policy Projectñ

ÅEin Forschungsprojekt an der Universität von Michigan

Å¦ber Methode des sog. Ăcrowdsourcingñ wurde eine Software programmiert, die 

individuelle, in natürlicher Sprache verfasste Privacy Policy Erklärungen, also 

Datenschutzerklärungen, z.B. von herunterzuladenden Apps, lesen und rechtlich 

analysieren kann.

Åderzeit praktisch unüberblickbare Zahl an solchen Datenschutzerklärungen, die man 

typischerweise beim Herunterladen von Programmen durch einen Klick akzeptiert, 

nachdem man den Text heruntergescrollt hat, ohne diesen im Einzelnen wirklich zu lesen 

oder gar rechtlich zu prüfen.

ÅEine ausreichende, rechtliche Kontrolle dieser Vereinbarungen im Netz durch die dafür 

zuständigen Behörden ist allein aufgrund der Masse an zu untersuchenden 

Vereinbarungen praktisch nicht möglich.

ÅDie entwickelte Software ist aber in der Lage, automatisch eine Unzahl solcher 

Vereinbarungen im Netz zu lesen und zu analysieren, und wirft diejenigen aus, die rechtlich 

bedenklich sind.

ÅAuf dieses Programm wurde mittlerweile der Attorney General des Bundesstaates 

Kalifornien aufmerksam, der diese Software nun anwendet. Die Ermittlungsbehörde, die 

entsprechende Rechtsverletzungen bei rechtswidrigen Datenschutzerklärungen zu ahnden 

hat, ist nun in der Lage, sich auf einzelne Textabschnitte in solchen Vereinbarungen, die 

die Software isoliert hat, zu konzentrieren und so effektiv rechtlich zu verfolgen. 
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Was ist z.B. Kira für ein KI-Legal-Tech-Tool?

- Systeme, die große Datenmengen auf bestimmte Informationen oder Vertragsklauseln 

durchsuchen können, insbesondere bei Legal Due Diligence bei M&A Transaktionen

- Siehe z.B. RAVN, Leverton oder eben Kira (2011 in Canada entwickelt)

- Bisher haben Associates mit Paralegals die Dokumente händisch analysiert

- Vom physischen zum virtuellen Datenraum (Personalkosten! Kostentransparenz?)

§ 442 BGB, Kenntnis des Käufers:

(1) 1 Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn er bei Vertragsschluss den Mangel 

kennt. 2 Ist dem Käufer ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der Käufer Rechte 

wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine 

Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

Ą sehr praxisrelevant bei Unternehmenskäufen/Beurkundungen

- Supervised Machine Learning (ML), statistische Methoden:

- Auffinden gesuchter Klauseln

- Auffinden ähnlicher Klauseln

- Stellen der Klauseln in Verträgen

- Querverweise

- Weitere Anwendungsmöglichkeiten (wenn zu viele Daten zu prüfen):

- Compliance (Datenschutz, Korruption, wettbewerbswidrige Vertragsklauseln)

- Vertragsmanagement eines Unternehmens (Vergleich von Entwürfen mit Standardverträgen)

- Lease SummariesïTool (Infos aus vielen Mietverträgen aufgelistet: Dauer, Miete, etc.)

Problem: 

- Know-How des Supervisors

- Nur Finden der Klauseln, nicht 

juristische Bewertung

Krause/Hecker, Legal Tech, S. 83 ff.
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Wie funktioniert Kira?

- Intuitive + anwendungsfreundliche Handhabung (Demo bei info.kirasystems.com)

- Projektname, dann Hochladen von Dokumenten (Word, pdf, gif, jpg, etc.)

- Auch Scans eingeschränkter Qualität lesbar (60 Dateiformate)

- Festlegung der zu suchenden Vertragsklausel (sog. ĂTemplatesñ), dann Suche

- Output ist Markierung im Text und Extraktion von Klauseln in Übersichten

- Durch supervised ML wird Vertragstyp automatisch kategorisiert

- Doppelte Verträge werden erkannt

- Originalversion ist zwar Englisch, aber Kira kann 40 weitere Sprachen erkennen

- ¦ber Tool ĂAnalyticsñ ergeben sich Statistiken und ¦bersichten

Ą Man kann juristischen Prüfungsaufwand der Menschen bei due diligence besser 

abschätzen und kalkulieren

- Quick Study Tool ermöglicht, dass Kira jede Vertragsbestimmung erkennen kann

ĄIndividuelles Archiv verschiedener Vertragsbestimmungen erstellbar

- es müssen 20 ï30 Beispieldokumente hochgeladen werden, damit das System eine 

neue Klausel lernt, die man dort im Quick Study-Modus manuell markiert hat

- dann erkennt System auch ungewöhnlichste Gestaltungen einer Klausel, wenn gutes 

Training durch Menschen erfolgt ist
Krause/Hecker, Legal Tech, S. 83 ff.
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Kann Kira Anwälte ersetzen? Was sind Chancen und Risiken des Tools?

- Da supervised ML-, KI-System, benötigt man gute Anwälte als Trainer/Supervior des Systems

- Viele gute Anwälte, die zusammen das System trainieren, machen es besser

- So entsteht ein ĂFreshfield-Kira-Systemñ, das anders ist als andere Kira-Systeme!

- Ersetzt werden Associates und Paralegals

- Kira ist cloudbasierte Technik (No Go für die Justiz/Finanz)

- Klassische Zugriffskontrolle / -authentifizierung, etc.

- Kira-Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichtet

- Risikominimierung: Menschen erkennen nur 60-70%, Kira 90% der gesuchten Klauseln

- Effizienzsteigerung: Zeitersparnis bei Due Diligence zwischen 20 und 90%, je nach 

Standardisierung der zu prüfenden Verträge/Dokumente

- More for less, aber Training ist entscheidend, nicht nur Erwerb von Kira (tools stets Ădummñ)

- Handlungsempfehlungen können nicht ersetzt werden, es braucht gute Anwalte

- Kann M&A-Geschäft dann nicht von In-House-Anwälten erledigt werden?

- So etwas wie Kira wird Standard werden in der Beratungsbranche

- Künftig benötigt man Spezialisten an der Schnittstelle Computer und Recht

Krause/Hecker, Legal Tech, S. 83 ff.
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Wie funktioniert das online Tool ContractorCheck und Neota Logic?

- Expertensystem, das hilft zu prüfen, ob bei einem freien Mitarbeiter Scheinselbständigkeit 

vorliegt. Es wird also eine konkrete klassische Standardrechtsfrage durch das Tool bearbeitet.

- Wenn freier Mitarbeiter doch Arbeitnehmer ist, muss Arbeitgeber alle Sozialversicherungs-

beiträge und u.U Bußgelder (nach)zahlen und kann den Arbeitnehmeranteil nur eingeschränkt 

zurückbekommen. Hohes Risiko!

- Es liegen standardisier- und formalisierbare Sachverhalte einer konkreten ebenso formalisier-

baren Rechtsfrage vor und diese Fälle kommen häufig vor, nur dann lohnt sich der Aufwand.

- Tool basiert auf der Neota Logic-Software (no-code-Plattform), sodass Programmier-Kenntnisse 

grundsätzlich nicht erforderlich sind. Ein Baukasten mit Variablen, Logikbausteinen und Aktionen:

- Variablen, die durch Logik oder Frage/Antwort verkn¿pft werden kºnnen, und die Ăbef¿lltñ 

werden können mit Ja/Nein-Werten, Listen, Zahlen, Freitext, Upload von Daten

- Logikbausteine dienen der Verarbeitung und Verknüpfung von Variablen, über Wenn/Dann-

Verknüpfungen, Entscheidungsbäume, Tabellen, Formeln, Gewichtungen und können 

individuell konfiguriert werden.

- Aktionen bestimmen den Output, je nach der Verknüpfung der Variablen wird eine E-Mail, 

eine Mittelung oder ein Report, etc. ausgegeben.

Wie in der formalen Logik ist nur die Form vorgegeben und nicht der Inhalt.

Scheicht/Fiedler, Legal Tech, S. 103 ff.
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Wie gelingt die Formalisierung der Rechtsfrage beim Contractor Check?

- Die Rechtsfrage der Scheinselbständigkeit wurde mit angewandter Logik formalisiert.

- Je nach Jurisdiktion (Tool gibt es für Deutschland, Australien, Kanada und UK) muss Anwender 

15 bis 28 Fragen bearbeiten. Daraus ergeben sich zwischen 215 und 228 Antwortkombinationen. 

Daher funktionieren Entscheidungsbäume mit Wenn/Dann-Verknüpfungen nicht (mehr).

Lösung: ein Gewichtungssystem

- Ok, da auch nach der RS bei der Lösung der Rechtsfrage eine Gesamtwürdigung der Umstände 

des Einzelfalls erforderlich ist, sodass verschiedene Indizien verschiedenes Gewicht bekommen. 

Die Antworten auf die gestellten Fragen werden daher von der Maschine mit Zahlenwerten 

verkn¿pft (wahr: x < 10, falsch: x Ó 10). (siehe auch spªter Ăfuzzy logicñ)

- Die Vielzahl der von der RS entwickelten Kriterien mit verschiedener Gewichtung werden erfasst 

und dann mit Addition, Subtraktion etc. zur ĂGesamtbetrachtungñ verrechnet.

(Details bleiben unklar! siehe Problem der Transparenz bei Hinweisen zur Entwicklung in USA)

- Entwicklung erfolgte durch Zusammenarbeit von Arbeitsrechtlern und Computerwissenschaftlern, 

wobei das Hauptproblem dabei die interdisziplinäre Kommunikation war.

- Tool muss ständig an die sich entwickelnde RS angepasst werden!

- Tool steht über Website von Norton Rose Fullbright zur Verfügung.

- Output ist eine E-Mail mit Auswertung der Fragen und Risikobewertung (niedriges, mittleres oder 

hohes Risiko für eine Scheinselbständigkeit)

- Nur Hilfe, kein Ersatz der persönlichen Prüfung durch Anwalt 

- Kosten?

- KI? Wohl nein
Scheicht/Fiedler, Legal Tech, S. 103 ff.
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïVertragsprüfungs-Tools einer Rechtsabteilung

- Interview mit Rechtsanwalt Martin Kurtze

https://www.youtube.com/watch?v=uKXJO8Kw9lk&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=11
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Blockchain-Anwendungen im Recht?
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Hype Cycle

Heute ist die 

Blockchain-

technologie für 

E-Justiz und E-

Government

schon etwas 

über den Zenit

(Wir Juristen 

hängen 

naturgemäß 

immer etwas 

hinterher)
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Å Im Jahr 2008 wurde der Grundstein für diese neue Entwicklung gelegt, die geeignet ist, die Weltwirtschaft auf 

den Kopf zu stellen.

Å Ende Oktober besagten Jahres publizierte eine unbekannte Person unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto

eine technische Abhandlung im Internet mit dem Titel ĂBitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systemñ.

Å Es handelt sich um eine Bauanleitung für digitales Bargeld, das die Vorteile staatlicher Zahlungsmittel, wie 

Vertrauen und Sicherheit, garantiert, ohne selbst auf das Vorhandensein eines Staates angewiesen zu sein.

Å Nach acht Jahren explosiven Wachstums hat Bitcoin weltweite Bekanntheit erreicht und hatte 2016 eine 

Marktkapitalisierung von über hundert Milliarden US Dollar.

Å Im Gegensatz zur Welt der körperlichen Gegenstände können digitale Güter grundsätzlich von jedermann 

gleichzeitig ge- und verbraucht werden, ohne dabei die Nutzungsmöglichkeit anderer einzuschränken, getreu 

dem Motto Ăalles ist eine Kopieñ. Ein funktionierendes Währungssystem ist dagegen zweifelsohne darauf 

angewiesen, dass seinen digitalen Wertmarken exklusive Nutzungsrechte zugeordnet werden können.

Å Nakamotos Geniestreich ist die Erfindung eines Protokolls, welches es ermöglicht, in einem vollkommen 

dezentral organisierten Netzwerk aus anonymen beziehungsweise pseudonymen Teilnehmern Wertmarken

zu generieren, welche trotz ihrer digitalen Natur rivalisierend sind.

Å Ein Bitcoin d.h. eine Wertmarke im Bitcoin-Netzwerk, hat einen (oder mehrere) eindeutige Besitzer und nur 

diese können über ihn verfügen.

Å Die Bedeutung des Bitcoin-Protokolls geht aber weit über die Erscheinung digitaler Goldmünzen hinaus. Es 

ist das Fundament des Internet of Value. Eine Wertmarke in einem dezentralen Netzwerk wie Bitcoin kann 

alles, also auch Ansprüche, Grundstücke, etc. repräsentieren, worauf sich Menschen einigen.

Bitcoin, Blockchain und das Internet of Value
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Wie funktioniert die Blockchaintechnologie?

Grundlage der Technologie:

- Konsens-Verfahren

- in regelmäßigen Intervallen werden alle Teilnehmer auf einen identischen Datenbestand gebracht 

- alle habenüber alle das Gleiche in ihrem digitalen Buch stehen (Schwarm).

ȵ)ÍRahmendiesesKonsensverfahrens,welchesbis heute die großen, öffentlichen Blockchain-Netzwerke antreibt, kommt der
sogenannteȵ0ÒÏÏÆ-of-7ÏÒËȰzumEinsatz. In einemdezentralenNetzwerkohneȵÚÅÎÔÒÁÌÅ7ÁÈÒÈÅÉÔÓÉÎÓÔÁÎÚȰmusssichergestelltwerden,
dassBetrüger keineChancehaben,einenfalschenDatenbestandalsȵ7ÁÈÒÈÅÉÔȰzu verbreiten. Der Proof-of-Work sorgt dafür, dassdie
Herstellungeiner gefälschtenVersionder Blockchainunwirtschaftlich wird. In dem Verfahrenbeschäftigtsich eine Untergruppevon
Netzwerkteilnehmer,sogenannteMiner, damit, fortwährend neueTransaktionenzu sogenanntenBlöckenzu bündeln. Zu jedemBlock
wird eine einmalige Prüfsummeerrechnet (sog. Hash), die sodann in den nächstenzu bildenden Block eingebettet wird. Dadurch
werden die Blöcke zu einer Blockketteɉȵ"ÌÏÃË#ÈÁÉÎȰɊɀjeder Block enthält die Prüfsummeseiner Vorgängers. Die nachträgliche
Modifikation einer Transaktion innerhalb einessolchenBlockshätte zur Folge,dasssich auch die einmalige PrüfsummedesBlocks
ändert. Die Kette wäre dann an dieserStelleunterbrochen. Um den Fehlerzu beheben,müsstedie Prüfsummealler darauffolgenden
Blöckeebenfallsneuberechnetwerden.

Das Berechneneiner solchenPrüfsummeist allerdings umso rechenintensiver, je mehr Miner an dem Proof-of-Work-Verfahren
teilnehmen, bzw. je höher dereneingesetzteRechenkapazitätist. Der Anreiz,an demVerfahrenteilzunehmen,folgt ausder Belohnung
für das Berechneneiner Prüfsumme: der Miner, der zuerst eine valide Prüfsummefür einen neuenBlock errechnet,darf sich eine
vordefinierte Mengeneuer Währungseinheitendesjeweiligen Blockchain-Netzwerkesgutschreiben. Hierdurch entsteht der Anreiz für
ein Wettrüsten zwischenden Minern. Mehr Rechenleistungsteigert die Chance,die Belohnung zu erhalten: Die Teilnehmer eines
Netzwerkesakzeptierenjene Versioneiner Blockchainals dieȵÒÉÃÈÔÉÇÅȰȟfür deren Erstellung insgesamtam meistenRechenkapazität
aufgewendetwurde, denn diese ist am aufwändigsten zu fälschen. Ein betrügerischer Angreifer, der nachträglich Einträge in der
Blockchainzu verändernversucht,mussin seinemodifizierte Kopieder Blockchainmehr Rechenkapazitätstecken,als für die aktuell
vom Netzwerk akzeptierte Version aufgewendetwurde. Mithin muss der Angreifer über mehr Rechenkapazitätverfügen, als die
Mehrheit aller ȵÅÈÒÌÉÃÈÅÎȰMiner im Netzwerk. Ab einer gewissenGrößedesBlockchain-Netzwerksist diesausKostengründenfaktisch
ausgeschlossen.Ȱ

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Aufbau einer Blockchain ïNetzwerktopologie und ĂPolitikñ

Å Wie das Internet selbst ist Ădie Blockchainñ primªr eine Netzwerktechnologie.

Å Die Netzwerkprotokolle, aus der sich Blockchaintechnologie zusammensetzt, bauen auf den 

Netzwerkprotokollen des Internets auf, welche die grundlegende Konnektivität aller Netzwerkteilnehmer 

sicherstellt. 

Å Aus dieser Designentscheidung folgen viele der grundlegenden Eigenschaften, die eine 

Blockchain von gängigen IT-Systemen unterscheidet.

Å Die heutige Gesetzgebung zur Regulierung digitaler Infrastruktur setzt in der Regel das 

Vorhandensein eines zentralen Betreibers voraus. Wenn dieser aber fehlt, sind neue 

Regulierungsansätze notwendig.

Illustration von Paul Baran
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Aufbau einer Blockchain ïAssets 

Å Basierend auf den beschriebenen Protokollen , erzeugen die Teilnehmer eines 

Blockchain-Netzwerks ein gemeinsames Asset-Register.

Å In diesem Register werden verschiedene Arten digitaler Assets definiert und 

einem oder mehreren Inhabern eindeutig zugeordnet.

Å Jede zulässige Vermögensverschiebung wird dokumentiert.

Å Diese Assets werden in der Welt der Blockchain auch ĂTokenñ genannt, zu 

Deutsch also Wertmarken.

Å Ein Token kann grundsätzlich alles repräsentieren, worauf sich Menschen 

geeinigt haben. Was auch immer der dahinterstehende Wert sein mag ïmit der 

Blockchain kann das Eigentum an diesem Gut eindeutig und sicher nachverfolgt 

werden. 

Å Entscheidend ist, dass Token in einem einheitlichen Format definiert sind, selbst 

wenn der dahinterstehende Wert ein anderer ist. 

Å ĂSubsumtionñ ïWer stellt die Verknüpfung von Token und Assets d.h. Realität 

(z.B. Grundstück) sicher? Doch der Staat?

Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 59 ff.
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Å Die Grenzen der Blockchain-Technologie liegen zum einen dort, wo das Vertrauen

der Menschen in die Technologie und ihre Anerkennung durch die gesellschaftlichen 

Institutionen aufhört.

Å Wird eine Eheschließung oder ein Universitätsabschluss, obwohl durch Hinterlegung 

in einer Blockchain fälschungssicher beurkundet, von relevanten Stellen wie 

Finanzämtern oder Arbeitgebern nicht anerkannt, sind sie nutzlos.

Å Das selbe gilt selbstverständlich auch für die Kryptowährungen. Wenn diesen kein 

wirtschaftlicher oder anderweitig gesellschaftlicher Wert zugeordnet wird, sind sie 

wertlos.

Å Zum anderen findet der Einfluss der Blockchain dort seine Grenzen, wo keine 

Möglichkeit der tatsächlichen Einflussnahme auf andere, außerhalb der Netzwerke 

liegende Vermögensgüter und Wertschöpfungsketten besteht. 

Å Das Internet der Dinge, das heißt Vernetzung verschiedenster Objekte und Geräte, 

welche die Interaktionen der Menschen mit ihrer Umgebung prägen, wird durch die 

Erfindung der Blockchain-Technologie in ein neues Licht gerückt. 

Grenzen der Blockchain-Technologie

Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 109 ff.
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Blockchain- und smart contracts
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Was sind Blockchain und Smart Contract Technologien?

- Vision:

Å Transaktionen zwischen Personen ohne Mittler (Bank, Notar, Grundbuchamt, Handelsregister)

Å Vertrag nicht in natürlicher Sprache, sondern Träger des Rechts ist Blockchaintechnologie, eine 

Netzwerktechnologie, Datenbankarchitektur und Plattform

- Anwendung: Bitcoins (Computerprotokolle stellen Geldwert dar) oder smart contracts

- Sicherheit: Informationen werden nicht über eine Zentrale verarbeitet, sondern im Schwarmmodus (alle 

Teilnehmer haben digitales Buch, in das alle jeweils alle Transaktionen eintragen)

- Blockchain: (digitales Buch) erschafft neue Form kryptographisch abgesicherten Eigentums (Geld) oder eben 

Verträge, die sich selbst durchsetzen können, indem bei bestimmten Bedingungen Geldzahlung über Bank 

erfolgt, das Grundbuch umgeschrieben wird, etc.

- Smart Contract wird mit Warenautomat verglichen, der (früher mechanisch) den Austausch Ware gegen Geld 

organisiert hat (Willenserklªrungen konkludent, ĂVerpflichtungsgeschªft geht in Verf¿gungsgeschªft aufñ)

- Internet of Things: Wenn Sensoren des Leasing-Kfz Fehler melden, kann automatisch eine Minderung der 

Leasingrate erfolgen?

Wenn man weniger fährt, muss man weniger Kfz-Versicherung zahlen?

Glatz, Legal Tech, S. 287 ff.; Wagner, S. 21

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 82



Anwendungsfälle Legal Tech: Smart Contracts

Å Aufbauend auf dem Asset-Register einer Blockchain, welches über die 

Verteilung von Vermögensgütern unter den Netzwerkteilnehmern Buch führt, 

können auch die Beziehungen zwischen den Teilnehmern in Bezug auf die 

hinterlegten Werte in der Blockchain abgebildet und insoweit auch automatisiert 

werden.

Å Smart Contracts werden diese digitalen Abbildungen menschlicher 

Rechtsbeziehungen genannt. Es handelt sich dabei um formale Regelwerke in 

denen die Transaktionslogik einer Austauschbeziehung niedergelegt und 

automatisch ausgeführt wird.

Å Wie alle Daten, die in einer Blockchain hinterlegt werden, ist auch ein 

gespeicherter Smart Contract nachträglich nicht veränderbar

Å Ein Smart Contract ist eine Software, die zum einen den Abschluss von 

Rechtsbeziehungen zwischen Parteien koordiniert und zum anderen selbständig 

auf die Einhaltung (Ad: Vollzug) der so geschlossenen Vereinbarung hinwirkt.

Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 59 ff.
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Smart Contracts - Computable Contracts

Å Typischerweise erfolgt die Niederschrift eines geschlossenen Vertrages zu Beweiszwecken 

in natürlicher Sprache, beispielsweise auf Deutsch.

Å Ein Vertrag kann unabhängig von dem Medium, in welchem die Parteien dieses zu 

Beweiszwecken perpetuieren, seien es Papier oder digitale Bits und Bytes, als ein 

formalisiertes Leistungsprogramm begriffen werden, auf das sich die Parteien geeinigt 

haben.

Å Einen ähnlichen, wenn auch viel bescheideneren Ansatz, Verträge als formale Systeme zu 

begreifen, sind kommerzielle Dienste wie smartlaw.de, welche die Erstellung personalisierter 

Vertragsdokumente per Mausklick anbieten.

Å Auch hier antizipiert ein formales Modell die entscheidenden Parameter eines bestimmten 

Vertragstyps und lenkt auf dieser Basis Rechtslaien durch einen Fragenkatalog, an dessen 

Ende ein strukturierter Vertrag steht, der zwar in natürlicher Sprache formuliert ist, dessen 

Komposition aber mit einem formalen Modell dieses Vertrages und seinem antizipierten 

Lebenszyklus korrespondiert.

Å Aus der Betrachtung von Verträgen als formale Modelle ergeben sich signifikante 

Rationalisierungseffekte.

Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 109 ff.
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Vorsicht: Unterscheide verschiedene Dinge

Å Documentmanagement ïdigitale Verwaltung von Verträgen, Daten aus 

Verträgen, Ansprüchen (z.B. Archive, etc.)

Å Smart Templates - Men¿gef¿hrte Ăautomatischeñ Erstellung von Vertrªgen, wie 

wir diese klassisch heute auch schon seit Jahren vereinbaren (z.B. 

Unterstützung der Personalabteilung bei der Erstellung von Arbeitsverträgen, 

etc.)

Å Smart contracts ïVertrag nicht in natürlicher Sprache, sondern in code, um 

diesen z.B. Ăfªlschungssicherñ zu machen.

Å Smart contracts ïĂautomatischerñ Vollzug von Vertrªgen, z.B. ĂZug um Zugñ  

Vormerkungseintragung im Grundbuch und Geldüberweisung, etc., weil 

Vertragspartner, Bank und Grundbuch Ăverkn¿pft sindñ

Es muss immer genau geklªrt werden, was digital Ăreprªsentiertñ wird!

Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 59 ff.
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Blockchain-Grundbuch in Deutschland möglich?
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Å Im öffentlichen Sektor steht die Digitalisierung der Verwaltung an. Während Länder wie Estland im 

europäischen Vergleich schon beträchtliche Investitionen in eine digitale staatliche Infrastruktur 

getätigt haben, hat Deutschland Aufholbedarf.

Å Hier könnte die Blockchain als sichere und kostengünstige Infrastruktur den digitalen Wandel 

beschleunigen. Aus Perspektive der Buchführung ist die Blockchain ein dezentral organisiertes 

Datentransfer-, Verarbeitungs-, Archiv- und Zeitstempelsystem. Zum Führen öffentlicher Register 

eignet sich die Technologie deshalb grundsätzlich gut.

Å Schweden hat dies erkannt und setzte erfolgreich ein Pilotprojekt im Bereich der Digitalisierung 

des Grundbuchs auf Basis der Blockchaintechnologie um.

Å In einer Machbarkeitsstudie kann die European Land Registry Association (ELRA) zu dem selben 

Ergebnis: ñLooking at Blockchain technology, many of the Principles of Good Governance in Land 

Administration can or will be met. The elements of transparancy and efficiency as well as the

history of transactions (chain of title) is present. Furthermore the unique identifiers (parcel

numbers, identification numbers of (legal and natural) person) can be stored. As transactions rules

can be implemented, the validity of transactions can be checked. In current well-functioning Land 

Registry systems this is mostly executed by hand, by structurizing the deed.ñ

Å Wie jede disruptive Technologie erfordert eine erfolgreiche Implementierung der Blockchain aber 

ein Umdenken aller Betroffenen.

Anwendungsfälle Legal Tech: E-Government

Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 59 ff.
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Hinweise: Digitalisierung von ĂGrundb¿chernñ in anderen Lªndern

Å Ghana, Kenia und Nigeria

haben bereits über die Bitland Global llc auf Blockchain-Technologie die Organisation von 

Immobiliarrechten etabliert. Eine grundlegende Motivation war es, die Korruption des Staates 

zu reduzieren, einen transparenten Prozess zu schaffen und insgesamt ein aktuelles Abbild 

von der eigentumsrechtlichen Position an Immobilien zu erhalten.

Å Honduras

hat Landregister mit dem Bitcoin-Zahlungssystem kombiniert.

Å Schweden (anglo-amerikanischer Rechtskreis?)

nutzt nichtöffentliche Blockchain für Grundstückübertragungen, um Effizienzstiergerungen zu 

erreichen sowie rund 100 Millionen Euro einzusparen.

Å Estland

Elektronisches ID-Card-Systems und permissioned-private Blockchains u.a. für e-Banking, 

ein e-Law-, e-Court-System, e-Business- und e-Land-Registry nutzt.

In Grundbuchsachen konnte die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von drei Monaten auf 8 

Tage reduziert werden.

Å Vereinigte Arabische Emirate

planen eine Blockchain Strategie für das Jahr 2021.
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International verschiedene ĂGrundbuchssystemeñ

Å jedenfalls zwei grundlegend unterschiedliche Systeme

Ăgermanisches Modellñ im Gegensatz zu Ăromanisches Modellñ. Anglo-amerikanisches Modell (Schweden?) ist 

nochmal eine andere (dritte) Kategorie von System

Å romanisches Modell (insbesondere Frankreich und Italien)

in der Regel ist Eintragung hier nur deklaratorisch vorliegt. Es wird dabei (nur) die Historie der Rechtsgeschäfte 

abgebildet.

Å germanisches Modell (insbesondere Deutschland, Österreich und Schweiz) 

in der Regel ist Eintragung konstitutiv (z.B. bei Immobilienübereignung nach § 873 I BGB durch Auflassung 

(dingliche Einigung in der Notarurkunde nach § 925 BGB) und Eintragung im Grundbuch(blatt).

Å deutsches Grundbuch hat weitere Funktionen

Nachweis über die Tatsachenlage der Eigentums- und Rechtsverhältnisse bei dinglichen Rechten an Grundstücken 

Vermutung der Richtigkeit sowie Vollständigkeit des Inhaltes

Vertrauenswürdigkeit der eingetragenen Beteiligten durch lückenlose Identifizierung bei Beurkundung

öffentlicher Glaube mit der Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbes nach §§ 891, 892 BGB .

Å anglo-amerikanisches Modell

ohne Rechtsscheinwirkung, daher Lösung der Rechtsunsicherheit über kostspielige Versicherungen (title 

insurances) und Rechtsgutachten (legal opinions), die im Falle eines Rechtsmangels, trotz einer umfassenden 

privaten Prüfung von Rechtspositionen (due diligence) Ersatz leisten.

Å Vermutung

Blockchain-Technologie passt wohl besser auf das romanische Modell, da die Technologie im Wesentlichen nur ein 

(Transaktions)Register darstellt, welches Tatsachenlagen abbildet, z.B. wer hat wann welche Eintragung beantragt, 

wann wurde was eingetragen, etc.
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ĂWorausñ besteht das Grundbuch in Deutschland?

ÅUnterscheide

Grundbuchblätter, Grundakten, Stammdaten des Grundbuchamtes,

Urkundensammlungen, Nebenaktensammlungen, ĂB¿cherñ (Urkundenrolle, Kostenregister, 

Namensverzeichnis, etc.), Stammdaten der Notare,

Daten der Vermessungsämter (Liegenschaftskataster/-register)

Nur bei einer möglichst vollständigen Digitalisierung aller beteiligten Systeme, Schnittstellen 

und maschinenlesbarkeit aller Akten/Daten kann ohne Medienbruch effektiv digital mit 

Maschinen gearbeitet werden.

ÅDatenvolumen des ĂGrundbuchesñ

es existiert kein vollständig elektronisches und maschinenlesbares Grundbuch.

es existieren 40 Millionen Grundbuchblätter mit einem Gesamtvolumen von etwa 400 

Millionen Seiten.

2012 existierten in Bayern also bereits 2,7 Terabyte an Grundbuchblattdaten.

Hierin sind nicht auch die viel umfangreicheren Grundakten enthalten.

(Bitcoin hatte im März 2019 nur über 210 Gigabyte. Mega 10 hoch 6, Giga 10 hoch 9 und Terra 10 hoch 12) 

ÅDigitalisierungsgrad

ist bundesweit unterschiedlich und reicht von noch (wenigen) papiergeführten 

Grundbuchblättern, insbesondere Altbestände, über ein maschinell geführtes Grundbuch, 

meist in Form von eingescannten Grundbuchblättern, bis zu einem Datenbankgrundbuch, in 

welchem die (Folge-)Einträge elektronisch erfasst sind.
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Rechtsgrundlagen und Kostenvergleich in Deutschland

ÅLegislative Grundlagen

bereits 1993 wurde die Führung des EDV-Grundbuchs rechtlich ermöglicht

im Oktober 2013 hat der Gesetzgeber die Einführung des Datenbankgrundbuchs in strukturierter 

Form beschlossen, durch welches eine elektronische Abwicklung des Rechtsverkehrs 

insbesondere zwischen den Notariaten und dem Grundbuchamt ermöglicht werden soll.

Ab1.1.2022 stehen nach § 56 III BeurkG aus Papierform übertragene Dokumente elektronischen 

Dokumenten gleich.

m.E. wurde nicht wirklich verstanden, wann etwas Digitales auch maschinenlesbar ist ïsiehe 

Diskussion auf dem letzten Deutschen Notartag im Oktober 2019 in Fürth/Bayern

ÅTransaktionskosten 

durchschnittlich 0,68 % der relativen Gebührenhöhe des Immobilienpreises mit 

unbeschränkbarer persönlicher Haftung des Notars (genau im europäischen Durchschnitt)

im Vergleich zu konkurrierenden Modellen sogar deutlich günstiger, insbesondere zu anglo-

amerikanischen Modellen.
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Ergebnis: Blockchain-Grundbuch?

ÅĂsmart landregisterñ und Ăsmart contractñ

Blockchain-Technologie kann als Ăsmart landregisterñ nur eine (tatsªchliche) Sachlage (z.B. 

einen erfolgten ¦bergang einer Rechtspositionen) dokumentieren, oder als Ăsmart contractñ u.U. 

auch einen tatsächlichen Vollzug eines Leistungsaustausches, der vertraglich geschuldet ist 

durchführen, jedoch keine umfassende rechtliche Prüfung (Subsumtion) der rechtlichen 

Richtigkeit der Vorgänge vornehmen, obwohl nur bei regelbasierten, deduktiven Systemen 

Inferenz möglich wäre.

Blockchain ist aber Verschlüsselungstechnologie und keine Inferenzmaschine!

Ånur ĂEchtheitspr¿fungñ von ĂAntrªgenñ

Eine blockchainbasierte Konsensbildung eines Ăsmart landregistersñ kommt daher m.E. nur zur 

Validierung (ĂEchtheitspr¿fungñ) der das Grundbuch ªndernden Erklªrung (Antrag und 

Bewilligung) in Betracht. Als Konsensmechanismen werden Konzepte wie Proof of Work, Proof of

Authority, Proof of Stake oder hybride Formen diskutiert.

Åelektronischer notarieller Rechtsverkehr existiert aber bereits seit einigen Jahren

Bereits heute wird im notariellen Rechtsverkehr schon länger mit der elektronischen Signatur 

gearbeitet, um eine ĂEchtheitñ  von Dokumenten digital sicherzustellen (andere Art der 

Verschlüsselungstechnologie als Blockchain).

Es geht z.B. um elektronisch beglaubigte Abschriften von Urkunden für andere Notare, oder um 

elektronisch beglaubigte Handelsregisteranmeldungen und z.B. beim Grundbuchamt in Leipzig 

(Pilotprojekt) bereits um elektronisch beglaubigte Grundbuchanträge und Bewilligungen. 
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Ergebnis zur Frage der

Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie

in der Rechtswissenschaft
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End-Ergebnis: Blockchain und Rechtswissenschaft

Kann die Blockchain-Technologie in der Rechtswissenschaft 

eingesetzt werden 

Åzur Verschlüsselung von juristischen Daten?

Åzur fälschungssicheren Archivierung (Registrierung) von juristisch 

relevanten Tatsachen?

Åzum automatischen Vollzug eines tatsächlichen 

Leistungsaustausches als Ăsmart contractñ ïalso als 

ĂVollzugsmaschineñ?

Åzur automatischen Anwendung von Rechtsvorschriften auf juristisch 

relevante Sachverhalte ïalso als ĂSubsumtionsmaschineñ?

V

V

(V)
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3. Stunde
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ĂKIñ
Was ist eigentlich (künstliche) Intelligenz? 
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Die Definition des Begriffs ĂIntelligenzñ 

- intellegereĂverstehenñ, Ăwªhlen zwischenñ 

- Sammelbegriff der Psychologie für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. 

- kognitive Fähigkeiten können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sodass keine 

Einigkeit besteht, wie diese zu bestimmen und zu unterscheiden sind

- mit verschiedenen Intelligenztheorien werden unterschiedliche 

Operationalisierungen des alltagssprachlichen Begriffs vorgelegt.

- allgemeine (kognitive Psychologie -greift auf Methoden und Erkenntnisse der 

Hirnforschung, der Entwicklungspsychologie und zunehmend auch der künstlichen 

Intelligenz zurück) und differentielle Psychologie, sowie Neuropsychologie 

befassen sich mit der Erforschung der Intelligenz

- Ergebnis: Es gibt keine allgemeingültige Definition von Intelligenz
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Die Definition des Begriffs ĂK¿nstliche Intelligenzñ

- Künstliche Intelligenz (KI), auch artifizielle Intelligenz, englisch artificial intelligence, 

(AI)

- Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten 

Verhaltens befasst

- Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen 

Definition von Intelligenz mangelt

- im Allgemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz oder KI den Versuch, eine 

menschenähnliche Intelligenz nachzubilden, d. h., einen Computer zu bauen oder 

so zu programmieren, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann

- Oftmals wird damit aber auch, besonders bei Computerspielen, eine nachgeahmte 

Intelligenz bezeichnet, womit durch meist einfache Algorithmen ein intelligentes 

Verhalten simuliert werden soll.
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Künstliche Intelligenz und Bewusstsein/Geist

- Im Verständnis des Begriffs künstliche Intelligenz spiegelt sich oft die aus der Aufklärung 

stammende Vorstellung vom ĂMenschen als Maschineñ wider; hier ĂRichterautomatñ

- starke KI hat das Ziel eine Intelligenz zu erschaffen, die das menschliche Denken 

mechanisieren soll. Die Ziele der starken KI sind nach Jahrzehnten der Forschung weiterhin 

visionär

- schwache KI hat nur das Ziel konkrete Anwendungsprobleme des menschlichen Denkens in 

Einzelbereichen zu meistern bzw. zu unterstützen

- Fähigkeit zu lernen und mit Unsicherheit und probabilistischen Informationen umzugehen sind 

die beiden Hauptanforderungen an KI-Systeme

- der schwachen KI geht es somit um die Simulation intelligenten Verhaltens mit Mitteln der 

Mathematik und der Informatik, es geht ihr nicht um Schaffung von Bewusstsein oder um ein 

tieferes Verständnis von Intelligenz

- starke KI ist an ihrer philosophischen Fragestellung bis heute gescheitert, schwache KI hat in 

den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt
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Was ist Künstliche Intelligenz (KI, AI)? 

ȵȣ ×ÉÔÈ ÁÒÔÉÆÉÃÉÁÌ ÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÃÅ 
×ÅȬÒÅ ÓÕÍÍÏÎÉÎÇ ÔÈÅ ÄÅÍÏÎȰ 
Elon Musk

ȵ4ÈÅdevelopment of full artificial
intelligence could spell the end of the
humanraceȣIt would take off on its own,
and re-designitself at an ever increasing
rate. Humans, who are limited by slow
biological evolution, ÃÏÕÌÄÎȬÔcompete,
and would beÓÕÐÅÒÓÅÄÅÄȰ
Stephen Hawking

ȵ7Åhave the opportunity in the
decadesahead to make major strides
in addressingthe grand challengesof
humanity. AI will be the pivotal
technologyin achievingthis progress.Ȱ
Ray Kurzwell

- Hype, Modewort, Beurteilungen variieren von Ăalles Marketinggeschwªtzñ bis hin zu Ăder 

Anwalt wird endlich ¿berfl¿ssigñ

- Unterschied schwache KI (weak/narrow AI) und starke KI (strong/ general AI, auch Artificial 

Superintelligence, ASI genannt).

Dr. Micha-Manuel Bues, Legal Tech, S. 277 f.:

ȵ3ÔÁÒËÅKI begegnetunsbereitsseit vielenJahrenin Formeinesmit menschlichenZügendaherkommendenRobotersɀ

beispielsweisein Science-Fiction-Literatur undɀFilmen,wovor mancheder eingangserwähnten Zitate warnen. Als

starke KI würde man eine Maschine bezeichnen,die gleichsam menschlichesBewusstsein,Selbsterkenntnis,

Empfindungsvermögenund Weisheit sowie folgende Elementevon Intelligenz aufweist: ȵÁvery general mental

capability that, amongother things,involvesthe ability to reason,plan, solveproblems,think abstractly,comprehend

complexideas,learn quickly,and learn from experience.ȰȣĄ

Bues, Legal Tech, S. 275 ff.
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ĂTuring-Testñ ïEin Experiment von Alan Turing

- 1950 von Alan Turing vorgeschlagenes Experiment, um festzustellen, ob eine Maschine ein 

dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat

- der aus der Anfangszeit des Informatik-Teilbereichs Künstliche Intelligenz stammende und 

seither legendäre Test trug dazu bei, den alten Mythos von der denkenden Maschine für das 

Computerzeitalter neu zu beleben

- Test: Ein menschlicher Fragesteller führt über eine Tastatur und einen Bildschirm ohne Sicht-

und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung. Der eine 

Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Beide versuchen, den 

Fragesteller davon zu überzeugen, dass sie denkende Menschen sind. Wenn der Fragesteller 

nach der intensiven Befragung nicht klar sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, 

hat die Maschine den Turing-Test bestanden, und es wird der Maschine ein dem Menschen 

ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt

- Für unsere Zwecke könnte der Test z. B. so designed werden, dass derselbe Rechtsfall von 

einem ĂRichterautomatenñ und von einem Menschen rechtlich beurteilt wird und ein 

menschlicher Schiedsrichter feststellen soll, ob er erkennt, welches der beiden Urteile von 

einer Maschine stammt.
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ĂChinese Roomñ - Ein Gedankenexperiment von John Searle

Durch dieses Gedankenexperiment soll gezeigt werden, dass es für Beobachter so aussieht, dass 

Searle, der in dem Chinesischen Zimmer eingesperrt ist und nach einem vorgegebenen Programm 

chinesische Schriftzeichen in chinesische Schriftzeichen umsetzt, die chinesische Sprache 

verstehen würde, obwohl er tatsächlich gar kein Chinesisch beherrscht. Damit wollte Searle sagen, 

dass zwar auch ein Computer syntaktische Zeichen in andere syntaktische Zeichen nach einem 

bestimmten Programm umsetzten kann, dies aber nicht ausreicht, um die Maschine zu befähigen 

die semantische Bedeutung der Zeichen zu verstehen. Durch dieses Gedankenexperiment wollte 

Searle beweisen, dass eine programmierte Rechenmaschine nicht als intelligent gelten kann, nur 

weil diese den Turing-Test besteht. Den Turing-Test zu bestehen sei damit kein ausreichendes 

Kriterium für sogenannte starke künstliche Intelligenz

Searle 1980 in seinem Aufsatz Minds, Brains, and 

Programs, in The Behavioral and Brains Science, 1980, 

S. 417 ff. auf S. 418:ĂSuppose that I´m locked in a room 

and given a large batch of Chinese writing. (é) Now 

suppose further that (é) I am given a second batch of 

Chinese script together with a set of rules for correlating the 

second batch with the first batch. (é) Now suppose also 

that I am given a third batch of Chinese symbols together 

with some instructions (é) that enable me to correlate 

elements of this third batch with the first two batches, and 

these rules instruct me how to give back certain sorts of 

shapes given me in the third batch. Unknown to me, the 

people who are giving me all of these symbols call the first 

batch a `script`, they call the second batch a `story`, and 

they call the third batch `questions`. Furthermore, they call 

the symbols I give them back in response to the third batch, 

`answers to the questions` and the set of rules (é) that they 

gave me, they call `the program`.ñ 
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Å Früher: ĂAI Winterñ ïeine lange Periode marginalisierten Interesses an 

der Erforschung Künstlicher Intelligenz, einhergehend mit reduzierten 

Investitionen, einer pessimistischen medialen Einschätzung der 

Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenz und schließlich eingebremsten 

Innovationsschritten.

Å Jetzt: neuer ĂAI Summerñ ïeine KI-Euphorie aufgrund veränderter 

Rahmenbedingungen, die maßgeblich durch voranschreitende 

Digitalisierung bedingt sind, ein tatsächlich weit größeres und greifbares 

praktisches Potential als dies im letzten ĂAI Summerñ in den 1960 Jahren 

gegeben war, doch ist die aktuelle Erwartungshaltung gleichsam massiv 

überzogen.

AI - Summer - Winter ïSummer ïWinter ïetc..

Bünau, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 47 ff.
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïHerausforderungen von künstlicher Intelligenz und Jura

- Interview mit Rechtsanwalt Tom Brägelmann -

https://www.youtube.com/watch?v=wSBHUuf6n_k&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=10
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Wichtig!

Künstliche Intelligenz

ïAlles findet technisch in zwei Welten statt
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Unterschied: Induktive (statistische) - deduktive (regelbasierte) Verfahren

- Informatik: komplexe Logikmodellierungen und beschränktes semantisches Instrumentarium 

- Rechtsanwendung: komplexes semantisches Verständnis und relativ einfacher Logik

- Subsumtion benºtigt ĂWeltwissenñ, ĂErfahrungenñ, Ăgesunden Menschenverstandñ, ĂJudizñ, etc.

- Rechtliche Begriffe sind schwer (m.E. überhaupt nicht) zu formalisieren

- Es gibt PRINZIPIELL zwei Welten:

Induktiv (subsymbolische KI)

ĂgroÇe Datenmengen wenig codeñ

(ML, neuronale Netze, Ădeep learningñ)

- Statistische Lösungen, die Inputinformationen 

induktiv verarbeiten und häufig selbst lernen

- Nur einsetzbar, wo formalisierte, 

häufigkeitsbezogenene Überlegungen zur 

Lösung führen

- Vorgehen ist intransparent

- Für Mustererkennung ist ausreichend großer 

Datensatz für Referenzmodelle nötig

- Predictive Analytics

- eDiscovery 

- Information Extraction

Deduktiv (symbolische (ältere) KI)

kleine Datenmengen viel codeñ

(Entscheidungsbäume, Expertensysteme)

- Entscheidungsstrukturen dieses Systems 

müssen von Hand gebaut werden

- Knoten und Pfade in Entstehungsbäumen stehen 

für die einzelnen Prüfungsschritte und die 

Entscheidungsalternativen

- Komplexe Wissensabbildungen werden als 

Expertensysteme bezeichnet

- Neota Logic

- LNR

- Lexalgo

- Knowledge tools

- Berkley Bridge

Ergebnis: Beides hat Vor-/Nachteile, auch Kombination ist möglich

Grupp, Legal Tech, S. 259 ff.
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Welche Methoden und Einsatzmöglichkeiten von KI in Legal-Tech gibt es?

Machine Learning (ML)

- Annotation

der natürlichen Sprache

- Hürden:

- Zusammenstellung 

der Trainingsdaten

- black-box

- Training

- Wissen aus 

Erfahrung 

Mustererkennung

- Verallgemeinerungen

(Induktion)

- Wahrscheinlichkeiten  

Statistikmethoden

Symbolische KI

- Formalisierung

der natürlichen Sprache

- Hürden:

- Realität

- Wörter/Sprache

- Maschinensprache

- Wieder zurück

- Logik-Code-Sprache

- Expertensysteme

- Wenn/Dann-Logik

- Texterkennung

- Sprachausgabe

- Textsuche

- etc. 

Einsatzmöglichkeiten

- Rechtsdatenbanken 

(Westlaw, Judicata)

- 15-20% Zeit für Recherche

- Ross (Watson), intelligente 

Datenbank im Bereich 

Insolvenzrecht

- e-Discovery

- predictive analytics

(Loom, PredictGov, 

Predictice, DocketAlarm, 

PatentVector)

- Dokument Analyse 

(Kira, Leverton, Luminance, 

Ravn)

- Juristische Expertensysteme 

(Neota Logic, VisiRule)

- Chatbots (DoNotPay, 

LawBot, LISA, KIM)

Bues, Legal Tech, S. 275 ff.
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Wie Machine Learning und Neuronale Netze funktionieren.

Videos vom YouTube Kanal 3B1B

https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk&list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi
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Anschauliches Spielzeug: Neuronales Netz von Andrej Karpathy:

Das character-based long short-term memory neural network (cBLSTM), 

programmiert von Andrej Karpathy, kann verwendet werden, um einen Text 

vom Computer erzeugen zu lassen, der den eingegebenen Trainingsdaten 

ähnlich ist.

https://github.com/karpathy/char-rnn
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Video über die Verwendung des cBLSTM Neuronalen Netz um YouTube 

Kommentare zu erzeugen: 

https://github.com/karpathy/char-rnn
https://www.youtube.com/watch?v=oJeOvjJmKQ8


Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïAGB-Kontrolle mittels Korpus- und Computerlinguistik?

Interview mit Prof. Dr. Stefan Evert (FAU)

https://www.youtube.com/watch?v=a_5U0orSEVs&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=4
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Korrelationen in ML-Systemen (subsymbolische KI)

Die Grafik zeigt einen sogenannten 

ĂScatter Plotñ, also ein Streudiagramm 

mit einer Menge an Datenpunkten. 

Diese Punkte sind zweidimensional, 

was bedeutet, dass sie zwei Größen ï

den auf der X-Achse abgetragenen 

Einflussfaktor und die auf der Y-Achse 

abgetragene Zielgröße ïmiteinander 

verbinden.

Bünau, Rechtshandbuch Legal Tech, S. 47 ff.
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Was sind Chancen und Risiken der KI in Legal Tech?

- Da derzeit alles Ănurñ supervised ML-Systeme sind, stellt sich Nutzen des Tools erst nach (aufwendigen?) 

Trainings ein. (ĂDie Tools werden stets Ădummñ ausgeliefert.ñ)

- Warten bis Tools ausgereift sind?  ė ĂFreshfields-Kirañ wird individuelles Tool!

- GroÇkanzleien im Vorteil durch sog. ĂCrowdtrainingñ (Deloitte USA: 300 Nutzer für Kira, Leverton)

- Ein KI-Tool muss mit Daten Ăgef¿ttertñ werden. Je besser und umfangreicher die Daten sind, desto besser sind 

die Ergebnisse. Folglich bekommen Daten einen neuen Stellenwert Ą Große Zahl historischer Verträge etc. als 

Datenbasis wieder ein Wettbewerbsvorteil von Großkanzleien

- Subsymbolische KI (also ML DeepL) führt zu intransparenten Verarbeitungswegen zwischen In- und Output 

(Black-Box)

Ergebnis:

Tools können, müssen aber nicht das juristische Denken (die juristischen Methoden) simulieren, jedenfalls 

müssen aber die Ergebnisse stimmen. Soll der Computer sich nach uns, oder wir uns nach dem Computer 

richten? Was soll durch maschinenlesbare Zeichen repräsentiert werden?

Daher folgt nun die Beschäftigung mit: 

- Juristische Methodenlehre

- Wissenschaftstheorie, Philosophie

- Logik und Programmierung

Bues, Legal Tech, S. 275 ff.
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Die klassische Technik der juristischen 

Falllösung/ Klausurbearbeitung
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Der 16-jährige Fabianhat wegen einer längeren Krankheit sein wöchentliches 

Taschengeld nicht ausgeben kºnnen und daher 50 ú angespart. Da er nichts vom 

ĂAnlegen f¿r schlechte Tageñ hªlt, will er das Geld sofort ausgeben. Im 

Spielwarengeschäft des M entdeckt er eine täuschend echt aussehende 

Spielzeugpistole, mit der er seinen Freunden mal so richtig Ăeinheizenñ will. Auf 

Nachfrage des M teilt F diesem mit, dass er die Pistole von seinem Taschengeld 

kaufe und dass seine Eltern hiermit auch einverstanden seien.

Dabei hatten Fós Eltern diesem explizit verboten Ăsolchen Unfugñ zu kaufen. 

Waffen, wenn auch nur Spielzeugwaffen, hätten in ihrem Haus nichts zu suchen. 

Die gekaufte Pistole versteckte F in seinem Zimmer, wo sie seine Mutter sehr zu 

ihrem Missfallen am nªchsten Tag fand. Fós Eltern verlangen von M die 

Rückerstattung des Kaufpreises gegen Rückgabe der Pistole. Dies lehnt M ab. 

Immerhin hätte die Pistole ja deutliche Gebrauchsspuren.

Bearbeitervermerk: Es ist davon auszugehen, dass M das Geld noch hat und es 

gesondert aufbewahrt.

Frage: Kann F ïvertreten durch seine Eltern ïvon M Rückzahlung des 

Kaufpreises gegen Rückgabe der Pistole verlangen?

Taschengeldfall
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Lösung Taschengeldfall

A.Anspruch F gegen M auf R¿ckzahlung der 50 ú gem. § 985 BGB

I. Anspruch entstanden

1. Eigentümer

a) Verlust durch Übereignung, § 929 S. 1 BGB

i. Einigung

(1) Einigung (=Rechtsgeschäft): 2 übereinstimmende WE

(P) Unwirksamkeit der WE des F aufgrund beschränkter 

Geschäftsfähigkeit des F, §§ 106, 2 BGB? 

F ist 16 Ą beschränkt geschäftsfähig (+)

Ą Einwilligung notwendig, soweit rechtlich nicht lediglich vorteilhaft, 

§ 107 BGB, hier (-)

(2) Einwilligung (= vorherige Zustimmung, § 183 S. 1 BGB) (-)

(3) (General-)Einwilligung durch § 110 BGB?

Leistung mit Mitteln bewirkt, die zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung 

überlassen worden sind

- Bewirken (+)

- generelle Einwilligung der Eltern (-)

(§110 BGB nicht gegen den erzieherischen Willen der Eltern)
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(4) Genehmigung, § 184 I BGB?

Genehmigung = nachträgliche Zustimmung, § 184 I BGB 

ĄWE des F würde ex tunc wirksam

- hier: Genehmigung (-)

b) Zwischenergebnis: F hat sein Eigentum an den Geldscheinen nicht verloren.

2. Besitzer ohne Recht zum Besitz, §§ 985, 986 I BGB

a) Besitzer (+) (vgl. § 854 BGB)

b) Kein Recht zum Besitz, § 986 I BGB

Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag? (+), wenn KV wirksam

(1) rechtlich lediglich vorteilhaft? § 107 BGB, hier (-)

(2) Einwilligung (=vorherige Zustimmung, § 183 S. 1 BGB) (-)

(3) (General-)Einwilligung durch § 110 BGB? (-)

(4) Genehmigung, § 184 I BGB? (-)

Somit KV endgültig unwirksam Ą Kein Recht zum Besitz gem. § 986 I 1

II. Anspruch nicht untergegangen und durchsetzbar

III. Ergebnis

F ĄM auf R¿ckzahlung der 50 ú gem. § 985 BGB (+)
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B. Anspruch F gegen M auf R¿ckzahlung der 50 ú gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB

I. Anspruch entstanden

1. etwas erlangt (+) ĄBesitz an den 50 ú

2. durch Leistung (+)

3. ohne Rechtsgrund 

(+), da KV nichtig (s.o.)

4. Zwischenergebnis: Anspruch entstanden (+)

II. Anspruch nicht erloschen und Anspruch durchsetzbar (+)

III. Ergebnis

F ĄM auf R¿ckzahlung der 50 ú gegen R¿ckgabe der Pistole gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB (+)
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TB(TBM1+TBM2+TBM3) => RF (é)

Anspruch gem. §§ 985, 986

TB (entstanden + nicht erloschen + durchsetzbar) => RF (Fallfolge: Anspruch +)

TB = (Gläubiger = Eigentümer + Schuldner = Besitzer + Schuldner ohne RzB) => RF (Besitzherausgabe)

§ 362 Verjährung  

§ 929 S. 1

TB = (Einigung + Übergabe) => RF (Übereignung)

§ 854 § 433

TB = (2 übereinstimmende WE) => RF (Einigung)

Hdlgwille

TB WE (= obj TB + subj TB     Erklärungswille) => RF (WE)

RBW

§ 106 i.V.m. § 107  - lediglich rechtl. Vorteil (-)

oder - Einwilligung d.  gesetzl. Vertreters

§ 110 ĂTaschengeldñ = Einwilligung

P: Waffen

Technik der Fallbearbeitung - ĂMethode der Falllºsungñ   
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Technik der Fallbearbeitung - ĂMethode der Falllºsungñ   

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Russian-doll/67682.html
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4. Stunde
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Das juristische Denken nach der 

klassischen juristischen Methodenlehre
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Mögliche Fragestellungen zu(r) juristischen Methoden(lehre) ?

Methoden

Was macht der Richter 

tatsächlich?

d. h.: empirische Untersuchung

von Urteilen und Analyse der 

faktischen Vorgehensweise nötig

Methodenlehre

Was soll der Richter tun, 

wenn er das Gesetz auf den 

Sachverhalt anwendet, um zu    

einem Ămethodisch korrektenñ 

Urteil zu kommen?

d. h.: normative Aussagen nötig
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Anforderungen an juristische Methodenlehre

-Demokratieprinzip fordert, dass das Urteil methodisch korrekt aus dem Gesetz abgeleitet 

wurde. D. h. es sollen die Bedeutungen der Gesetzesworte maßgeblich sein, an die der 

Gesetzgeber gedacht hat, und nicht die Ăprivate Meinungñ des Richters

- Geht das?

-Rechtsstaatsprinzip und Gewaltentrennung fordert, dass der Richter sich nicht als 

Gesetzgeber verhªlt. Bei ĂL¿ckenñ im Gesetz darf er keine unzulªssige Rechtsfortbildung 

betreiben

- Wo ist die Grenze?

Wie funktioniert Ămethodischñ die Bindung des Richters an das Gesetz?

- e. A. durch Präzedenzfälle

- a. A. es kann keine Bindung geben, alles Illusion

- d. A. mit dem Justizsyllogismus

- v. A. é Grundprobleme S. 83 ff, 539 ff., 854 je m.w.N..
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Nach klassischer Theorie liegt der richterlichen Entscheidungsfindung der sog. 

Justizsyllogismus zugrunde. 

Es handelt sich um ein formallogisches Schlussverfahren.

Dabei wird das abstrakt-generelle Gesetz, also der Obersatz auf den konkret-

individuellen Rechtsfall, also den Sachverhalt, angewendet, d.h. 

Sachverhaltsmerkmale werden unter Tatbestandsmerkmale des Gesetzes 

subsumiert.

Dann ergibt sich logisch zwingend die Rechtsfolge für den Rechtsfall.

Die Struktur sieht beispielhaft so aus:

Ă1. (Obersatz/TB/M)Wer zu schnell fªhrt, muss ein BuÇgeld bezahlen.ñ

Ă2. (Untersatz/SV/S) X ist zu schnell gefahren.ñ

Ă3. (SchluÇ/RF/P) Also muss X ein BuÇgeld bezahlen.ñ

Der sog. ĂJustizsyllogismusñ

Adrian, Rechtstheorie, Wie wissenschaftlich ist die Rechtswissenschaft, Heft 4/2010 S. 521 ff., S. 529 f.
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Vgl. Inhaltsverzeichnis von Zippelius, Juristische Methodenlehre, 11. Auflage 2012

Themen siehe Inhaltsverzeichnis

bei Reinhold Zippelius ĂJuristische Methodenlehreñ

ü Begriff und Funktion des Rechts (Geltung)

ü Aufbau der Rechtsordnung (Zusammenhang der Rechtssätze)

- Tatbestände und Rechtsfolgen

- Grundtatbestand und Ergänzungen

- Konkurrenzregeln von Normen

ü Sachverhaltsfeststellung (woher kommt der rechtlich relevante Sachverhalt? 

Sachverständige?)

ü Fragen der zutreffenden Bedeutung der Norm

- Auslegung (was sind mögliche Bedeutungen, was ist die richtige Bedeutung des Wortes?)

- Rechtsfortbildung (Die Grenze der möglichen Bedeutungen des Wortlautes ist die Grenze 

der Auslegung. Wo aber ist die Grenze der zulässigen Rechtsfortbildung?)

- Fallvergleich

ü Anwendung/Subsumtion der Norm (Was wird verglichen? Wörter? Bedeutungen? Woran 

erkennt man, dass durch den Sachverhalt alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind?)

ü Rechtslogik (Verbindung zur Rechtsinformatik)
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Auslegung
-Wortlaut (Wortlautgrenze)

-Teleologie

-Historie

-System

Rechtsfortbildung, Analogie

Subsumtion

Methoden der klassischen Lehre

Grundprobleme S. 777 ff. m.w.N..
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Auslegung
-Lebewesen

-Säugetier

-Hund

-Dackel

-Langhaardackel

-Brauner Langhaardackel

Abgrenzung der Methoden der klassischen Lehre

Subsumtion (Formalisierung: Wie kommt die Realität in die Juristerei/die Maschine)

-Dieser braune Langhaardackel Waldi

Rechtsfortbildung/Analogie

-Fisch 
(ist zwar kein Säugetier aber ein Lebewesen)

Realität

Recht

Grundprobleme S. 785 ff. m.w.N..

Wortlautgrenze
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Darstellung und Strukturierung (digital und fuzzy) der Modelle 

von Subsumtion, Auslegung, Rechtsfortbildung, etc. mit Hilfe 

von symbolischen Mengen, in Anlehnung an die Mengenlehre, 

ist nicht exotisché.

ĂDer wichtigste Anwendungsbereich f¿r Regeln und 

Methoden der formalen Logik sind mathematische Theorien. 

Alle bekannten mathematischen Theorien sind logisch auf 

die Mengenlehre (é) zur¿ckf¿hrbar, d.h. alle 

mathematischen Begriffe sind innerhalb der Mengenlehre 

definierbar, und alle bekannten Lehrsätze sind innerhalb der 

Mengenlehre beweisbar.ñ

Lauth/Sareiter, Wissenschaftliche Erkenntnis. 

Ideengeschichtlichen Einführung in die Wissenschaftstheorie, 

2005, S. 199

Darstellung und Strukturierung wie in Mengenlehre
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Sachverhaltsworlaut

Normwortlaut
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Modelle der Auslegung
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Ziel der Auslegung bzw. der juristischen Methodenlehre

Jedes Wort der natürlichen Sprache ist mehrdeutig und daher 

auszulegen.

Ziel der Auslegung ist es die jeweils zutreffende semantische 

Wortbedeutung (des Gesetzestextes und des Sachverhaltes) aus der 

Menge möglicher Wortbedeutungen auszuwählen. 

Methodisch werden daher alle Worte des Gesetzes und des 

Sachverhaltes untersucht nach deren:

-Wortlaut (Wortlautgrenze)

-Teleologie (Ziel und Zweck)

-Historie (Motive des Gesetzgebers)

-System (Zusammenhang mit anderen Zeichen)
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Alle folgenden Grafiken sind entnommen aus Grundprobleme S. 375 ff.
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§ 90 BGB: ĂSachen im Sinne des 

Gesetzes sind nur körperliche 

Gegenstªnde.ñ

§ 90 a BGB: ĂTiere sind keine Sachen.

Sie werden durch besondere Gesetze 

geschützt. Auf sie sind die für Sachen 

geltenden Vorschriften entsprechend 

anzuwenden, soweit nicht etwas anderes 

bestimmt ist.ñ

ABER

§ 119 BGB: Ă(1) Wer bei der Abgabe einer 

Willenserklärung über deren Inhalt im 

Irrtum war oder eine Erklärung dieses 

Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, 

kann die Erklärung anfechten, wenn 

anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis 

der Sachlage und bei verständiger 

Würdigung des Falles nicht abgegeben 

haben würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung 

gilt auch der Irrtum über solche 

Eigenschaften der Person oder der Sache, 

die im Verkehr als wesentlich angesehen 

werden.ñ 

Gegenstände

Sachen d.h. 

Körperliche 

Gegenstände

Im Gegensatz 

dazu sind 

abzugrenzen:

nichtkörperliche 

Gegenstände
Grundstück

Auto
Tisch

Verbriefte

Aktie

Auslegung der Wºrter ĂGegenstandñ, ĂSacheñ, etc.

Tier ?

nicht verbriefte Aktie

Forderung

Persönlichkeitsrecht
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Wortlaut

Historie System

Teleologie

Grundprobleme S. 888 ff.
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Modelle der Rechtsfortbildung
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Die Rechtsfortbildung

(insbesondere Analogie)

-Lücke in der Rechtsordnung

-Regelung eines ähnlichen Falles

-Gleichbehandlungsgebot

-De lege lata i. G. z. de lege ferenda
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Grafik aus Grundprobleme S. 918
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Grafik aus Grundprobleme S. 919
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ĂL¿ckeñ als 

Voraussetzung jeder 

Rechtsfortbildung

Wo ist eigentlich die ĂL¿ckeñ?

Die gesetzliche Regel wird auf 

den nicht erfassten Sachverhalt 

analog angewendet
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Grafik aus Grundprobleme S. 926

Beispiel der 

teleologischen 

Reduktion des §

181 BGB: 

Vater schenkt dem 

Kind etwas und 

handelt dabei im 

eigenen und im 

amen des Kindes

§ 181 BGB: ĂEin Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm 

gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen 

Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht 

vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft 

ausschlieÇlich in der Erf¿llung einer Verbindlichkeit besteht.ñ
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Kleinster 

ĂBegriffs-

umfangñ 

(Wortlaut-

grenze) der 

Amts-sprache

mit der  

Ăengstenñ 

Sprach-

konvention

Größter 

ĂBegriffs-

umfangñ 

(Wortlaut-

grenze) der 

Amtssprache 

mit der  

Ăweitestenñ 

Sprach-

konvention

Umfang der 

Assoziationen, 

die zwar 

jenseits der 

weitesten 

Wortlautgrenze 

der 

vorhandenen 

Amtssprachen  

liegen, aber 

doch allen 

diesen 

Amtssprachen 

(gerade noch) 

gemeinsam sind

Umfang der 

Assoziationen, 

die zwar 

jenseits der 

weitesten 

Wortlautgrenze 

der 

vorhandenen 

Amtssprachen  

liegen, die aber 

doch in 

wenigstens 

einer der 

Amtssprachen 

(gerade noch) 

möglich sind

Begriffskern

Hier ist aus den 

verschiedenen 

Modellen bzw. 

Möglichkeiten von 

Grenzziehungen 

diejenige Grenze 

auszuwählen, die der 

EuGH für die Grenze 

der zulässigen 

Rechtsfortbildung 

setzen will

Abbildung 21: Mögliche horizontale 

ĂRechtsprechungsbefugnisnorm-Grenzenñ, 

Grundprobleme, S. 942
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Modelle der Subsumtion
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Auch Subsumtion(en)

sind Selbstähnlicher 

Prozess

Unendliche 

Zahl an 

ĂSchachteln 

in 

Schachtelnñ

Grundprobleme S. 787
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Vergleich

von

Sachverhalt

und

Norm
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Wenn

Sachverhalt

und

Norm

übereinstim

men,

dann soll die

Rechtsfolge 

gelten
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Modelle Subsumtion sollten nach dem hier vertretenen Ansatz z.B. regeln:

-Wie kann die Assoziation, die Wortlaut und Bedeutung verknüpft, strukturiert 

werden?

-Wie werden verschiedene Sprachfassungen bei Normen, die in verschiedenen 

Sprachen gelten, für die Frage eines Subsumtionsschlusses 

kombiniert?

-Was wird bei der Subsumtion im engeren Sinne verglichen, welches Modell 

soll gelten: Larenz: Formale Begriffe mit formalen Begriffen, oder 

Engisch: Realität mit Begriffen, oder Zippelius: Alles möglichst 

Auslegung, damit Subsumtion nur ĂTrivialitªtñ?

-Wann ist der iterative Prozess, der Norm und Sachverhalt zum Ausgleich 

bringen soll, abzubrechen?

Dies können nur Beispiele für notwendige Diskussionen über 

Strukturierungsmºglichkeiten seinéé.

Strukturen der Subsumtionsmodelle (1)
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Vorsicht:

Alle Modelle von Subsumtion müssen wohl jedenfalls 

Subsumtion als konkret-individuellen Zuordnungsprozess konstruieren,

im Unterschied zur Auslegung/Subordination, die stets 

abstrakt-generelle Zuordnung bleibté

Dann ist aber, unabhängig vom verwendeten Subsumtionsmodell, 

die konkret-individuelle Prüfung der Verhältnismäßigkeit z.B. einer 

Maßnahme gleicher Wirkung, wie eine mengenmäßige Beschränkung 

im Rahmen des Art 267 AEUV (im Vorabentscheidungsverfahren darf 

EuGH stets nur auslegen (und Recht fortbilden) aber nicht 

subsumieren! éé.

Strukturen der Subsumtionsmodelle (2)
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Exkurs: Codified- und Case-Law Jurisdictions
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- Codified-Law-Systeme (z.B. Germany, Frankreich, Italien, etc.) im 

Unterschied zu Case-Law-Systemen (USA, UK)

- Trotz der systematischen Unterscheidung gibt es auch im Codified-

Law-System ĂPrecedentsñ, wie es auch im Case-Law-System für 

bestimmte Regelungsbereiche Statute Law gibt, welches ähnlich wie 

im Codified-Law-System ausgelegt/interpretiert wird

- Im Ergebnis gibt es also, wenn man so will, Statute Law und Case 

Law, man kann daher vielleicht unabhängig von der konkreten 

Jurisdiktion, sog. Ărule-based-reasoningñ und Ăcase-based-

reasoningñ unterscheiden
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Weiterhin kann man grundsätzlich folgende zentralen juristischen 

Methoden unterscheiden:

- Auslegung und Rechtsfortbildung, was (nur) in Deutschland 

methodisch über die Wortlautgrenze unterschieden und dogmatisch 

zB mit dem Analogieverbot relevant wird und Anwendung (auch 

Subsumtion genannt) des Rechts.

- Auf Englisch und außerhalb der Deutschen Jurisdiktion würde man 

ĂInterpretationñund ĂApplicationñsagen und im Bereich des 

Statute Law so etwas wie Ăextensive Interpretationñ und im Bereich 

des Case Law, würde man das was im Deutschen Rechtskreis 

ĂRechtsfortbildungñ bzw. Analogie genannt wird, ¿ber 

ĂDistinguishingñ erreichen.
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ĂALLES kann mit einem Justiz-Syllogismus reprªsentiert werdenñ

Anwendung (Subsumtion im engeren Sinn), Auslegung (Interpretation - auch extensive) und 

Rechtsfortbildung, aber auch distinguishing kann durch den Justiz-Syllogismus, also durch 

Deduktion repräsentiert werden. Dieser Schluss wird in der juristischen Methodenlehre auch 

Subsumtion im weiteren Sinne genannt...

Alles für Juristen methodisch Wichtige ist durch Subsumtionen (Kästchen in Kästchen) logisch 

repräsentierbar, und zwar sowohl im Codified- als auch im Case-Law-System.

Es werden nur unterschiedliche Dinge subsumiert

(d.h. unter-/bzw. zugeordnet):

- Realität unter Recht (d.h. im Codified Law und Fälle unter Gesetzesnormen)                

(Subsumtion im weiteren Sinne)

- Tatsachen unter tatbestandsmerkmale (Subsumtion im engeren Sinne)

- Engere Begriffe unter weitere Begriffe (Auslegung)

- Fall unter Fälle/Fallgruppe des Ähnlichkeitskreises

(Rechtsfortbildung in Deutschland)

- Fall unter Fallgruppen bzw. Fall unter Precedents bzw. unter leading case

(Distinguishing)
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Weitere allgemeine Fragen 

der Juristischen Methodenlehre
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Es gibt natürlich noch viele weitere Themen der juristischen 

Methodenlehre, die wir hier nicht behandeln können:

-Konstitution

des jur. relevanten Sachverhaltes

-Weitere juristische Argumente 

(z. B. verfassungskonforme Auslegung, etc.)

-etc.
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Gedanken zur Entwicklung der 

Methodendiskussion
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Gedanken zur Entwicklung der Methodendiskussion

SEIN:

Neuzeitliche Naturrechtslehre 
(z.B.:Leibniz 1646-1716)

-nur empirisch Wahrnehmbares, nicht 

Metaphysisches maßgeblich

- Glaube an räumlich/zeitlich unabhängige 

apriorische Obersätze

Empirischer Rechtspositivismus
(z.B.:Bierling 1841-1919)

-weg von subjektiver, hin zur objektiven 

Auslegungslehre

-Recht als psychologisches bzw. 

soziologisches Faktum

Interessenjurisprudenz
(z.B.:Heck 1858-1943)

-Interessen als Kausalfaktoren des Rechts

- Parallelogramm der Interessen

Empirische Rechtssoziologie
(z.B.: Weber 1864-1920)

-Hinwendung zur Rechtssoziologie

- nicht nur Erforschung rechtlich relevanter 

Tatsachen, sondern Ersetzung bisheriger 

Rechtsdogmatik

SOLLEN:

Begriffsjurisprudenz
(z.B.:Puchta 1798-1846)

-Begriffspyramide als Erkenntnisquelle

-ĂBegriffe sind produktiv, sie paaren sich und 

zeugen neueñ

- ideales logisches System ist dennoch 

inhaltsleer

- ĂKonstruktionsjurisprudenzñ

Reine Rechtslehre
(z.B.:Kelsen 1881-1973)

-Kategorische Unterscheidung zwischen Sein 

und Sollen

- Reinheit von nicht-normativen (Tatsachen-) 

Aussagen

- Lehre von den formalen Grundbegriffen  des 

Rechts, deren Inhalt sich aus der logischen 

Funktion ergibt
Pendel

Grundprobleme S. 562 ff., 590 und 594 ff. m.w.N.
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Kant:

Ăder bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir éñ 
(KpV, Beschluss)

Ă(é) Unter diesen Umständen hat das Klügste, was über das Kausalitätsproblem und damit über das Problem der 

Willensfreiheit gedacht wurde, immer noch Kant in der >>Kritik der reinen Vernunft<< geschrieben. Er meinte, die Vorstellung, 

dass jedes Ereignis eine Ursache haben müsse, führe ebenso in eine Antinomie, wie die Vorstellung von der Unendlichkeit der 

Zeit und des Raumes, denn es ließen sich sowohl Beweise für wie gegen diese Annahmen entwickeln. Deshalb dürfen wir uns 

die Kausalität ebenso wenig wie Zeit und Raum als Eigenschaften der realen Welt vorstellen, sondern als Kategorie unserer 

Vernunft, mit deren Hilfe wir alle Erfahrungen ordneten. Wenn aber die Vorstellung der Kausalität eine Kategorie der Vernunft

sei, so könne doch dieselbe Vernunft Freiheit jedenfalls denken, und deshalb sei Freiheit ebenso für möglich zu halten, wie 

Kausalität. (é)

Indessen ist auch das keine Lösung. Kant lässt keinen Zweifel:

>>Das Naturgesetz, dass alles, was geschieht eine Ursache habeéist ein Verstandesgesetz, von welchem es unter keinem 

Vorwand erlaubt ist, abzugehen oder irgend eine Erscheinung davon auszunehmen; weil man sie sonst außerhalb aller 

möglichen Erfahrung setzen, dadurch aber von allen Gegenständen möglicher Erfahrung unterscheiden und sie zum bloßen 

Gedankendinge und einem Hirngespinst machen würde.<< (é)ñ

Determinismus (Kausalität) oder Willensfreiheit

Röhl/Röhl:

ĂDas Problem der Willensfreiheit (Determinismusproblems)

ist schlechthin unlºsbar.ñ

Vgl. Rechtslehre S. 139
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Wenn es keine Willensfreiheit gäbe, macht die Dichotomie von 

Sein und Sollen keinen Sinné

Ă(...) Dichotomie, Logische Differenz, Dualismus, Gegensatz

von Sein und Sollen

(...) Es gibt keinen logischen (unmittelbaren, direkten) Übergang 

von deskriptiven zu normativen Aussagen (...)ñ

Nur weil wir alle tatsächlich rechts fahren, auf dem europäischen Kontinent, kann man daraus nicht ableiten, das 

ĂRechtsfahrgebotñ solle ¿berall gelten (weil es eine bessere Sollensnorm ist, als das ĂLinksfahrgebotñ)

- Erstmalig wohl David Hume (1711-1776)

- Grundlage des Kantischen Systems 

(Logik und Empire in KrV aber Werturteile in KpV)

- Neukantianer, also Methodenpluralismus

- Kant: Moral -> Maxime und ius -> Handlung

Ă(...)Danach ist das ĂKernproblem aller Jurisprudenzñ der 

Übergang von Sein zu Sollen, die Notwendigkeit wertender 

Entscheidung (logischer Sprung)(...)ñ 

Sein und Sollen (naturalistischer Fehlschluss der Neukantianer)

Röhl, Röhl, allg. Rechtslehre, 2008, S. 129 ff.
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Justizsyllogismus und sog. Science War
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Justizsyllogismus ein formallogisches Schlussverfahren:

Dabei wird das abstrakt-generelle Gesetz, also die Norm auf

den konkret- individuellen Sachverhalt angewendet, d.h. 

Naturwissenschaftliche Tatsachenfeststellungen

werden unter 

Gesetzesnormen

subsumiert.

Die Struktur sieht beispielhaft so aus:

Ă1. (Obersatz/TB/M)Wer zu schnell fährt, muss ein BuÇgeld bezahlen.ñ

Ă2. (Untersatz/SV/S) X ist zu schnell gefahren.ñ

Ă3. (SchluÇ/RF/P) Also muss X ein BuÇgeld bezahlen.ñ

Nochmal der sog. ĂJustizsyllogismusñ

Adrian, Rechtstheorie, Wie wissenschaftlich ist die Rechtswissenschaft, Heft 4/2010 S. 521 ff., S. 529 f.
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ĂUnd schlieÇlich darf in diesem Zusammenhang

nicht der latente Riß vergessen werden, der die Gemeinschaft der 

Wissenschaftler zu spalten droht. Denn nicht wenige Natur- und 

Technikwissenschaftler stellen immer einmal wieder die Wissenschaftlichkeit 

großer Teile der Kultur- und Geisteswissenschaften in Frage, während sich die 

so angegriffenen Kultur- und Geisteswissenschaftler über die dabei 

zugrundegelegten und ihrer Auffassung nach einseitigen und verkürzten 

W.kriterien empören.

Diese Auseinandersetzungen nehmen gerade in jüngster Zeit durchaus

gelegentlich die Form eines āscience waró an.ñ

Der sog. Ăscience warñ

Tetens, Holm: Wissenschaft; in: Enzyklopädie Philosophie Bd. 2, Hamburg  S. 1771.

Zitiert in Grundprobleme  auf S. 40

Dietrich Schwanitz

ĂBildung, Alles was man wissen muÇñ, Frankfurt 1999

und 

Ernst Peter Fischer

ĂDie andere Bildung, Was man von den 

Naturwissenschaften wissen sollteñ, M¿nchen 2001

Grundprobleme S. 311 f. in FN 382

Vgl. auch die Bestseller:
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Die Auslegung des Wortes Auslegung
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ĂMaastricht-Entscheidungñ des BVerfG

Der EuGH hat zwischen einer sog. 

Ăézulªssigen Rechtsfortbildung 

innerhalb der Verträge und einer, deren 

Grenzen sprengenden, vom geltenden 

Vertragsrecht nicht mehr gedeckten, 

unzulªssigen Rechtssetzungéñ

zu unterscheiden Kann man zulässige von 

unzulässiger Rechtsfortbildung 

unterscheiden? 

Gibt es Kriterien richtiger 

Methoden? 

BVerfG NJW 1993, 3047 ff. (3057)

(nochmal: BVerfG NJW 2009, 2267 ff. 

Lissabon-Entscheidung)

Grundprobleme S. 99 ff.. m.w.N..

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 162



Europarecht und EuGH am Beispiel von Art 267 AEUV

Das Wort ĂAuslegungñ und seine 

möglichen Bedeutungen

Subsumtion

Rechtfortbildung

Auslegung

Ergebnis: 
Wenn der  EuGH gemäß Art. 267 AEUV tätig wird 

und ĂRechtsfortbildungñ betreibt, ist der EuGH 

bereits Ăjenseitsñ der Wortlautgrenze der 

deutschen Fassung des Art. 267 AEUV tätig und 

hat also Art. 267 AEUV bereits analog angewandt!

Wortlaut Art. 267 AEUV: ĂDer 
Gerichtshof der Europäischen 

Union entscheidet im Wege der 

Vorabentscheidung

a) Über die Auslegung der 

Verträge
b) Über die Gültigkeit und die Auslegung der 

Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen 

Stellen der Union.

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines 

Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine 

Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für 

erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof 

zur Entscheidung vorlegen.

Wird eine derartige Frage in einem schwebendem 

Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, 

dessen Entscheidung selbst nicht mehr mit 

Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts 

angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur 

Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet.

Wird eine derartige Frage in einem schwebendem 

Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei 

einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so 

entscheidet der Gerichtshof innerhalb k¿rzester Zeit.ñ

Grundprobleme S. 544 ff.
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Es ist paradox:

Der Richter ist an ein 

Gesetz gebunden,

das er selbst erst 

auszulegen hat

Das Problem der Selbstbezüglichkeit jeder juristischen Methodenlehre
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Kann die juristische Methodenlehre ein Vorbild

für Legal-Tech sein?
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- Es gibt keine objektive Meta-Methode, aus der eine bindende juristische Methodenlehre abgeleitet 

werden könnte

- Es gibt vielmehr verschiedene (gleichberechtigte) folgerichtige Modelle von ĂSubsumtionñ, 

ĂAuslegungñ , ĂRechtsfortbildungñ, ĂHalteregelnñ bei historischer Auslegung, etc.

(vgl. auch verschiedene folgerichtige Mathematiken)

-Es ist also aus der Vielzahl möglicher Methoden das jeweilige Modell erst auszuwählen

- Auch bisher schon war man sich einig, dass man Gesetzesworte auslegen muss, da diese

mehrdeutig sind

-Auch die (Gesetzes-)Worte ĂSubsumtionñ, ĂAuslegungñ und ĂRechtsfortbildungñ sind 

auslegungsbedürftig (Siehe den Vergleich der Sprachfassungen der  Art 19 EUV und Art 

267 AEUV (Art. 220 und 234 EGV a.F.): ĂAuslegungñ, ĂAnwendungñ,

bei Grundprobleme S. 548 ff.)

- Auch spielt es keine Rolle, ob Rechtsbegriffe geschriebenes oder ungeschriebenes Recht sind

-Eine rechtsstaatliche Begründung muss also auch eine Auswahlentscheidung bzgl. des vom Gericht 

gewªhlten Modells von ĂSubsumtionñ, ĂAuslegungñ und ĂRechtsfortbildungñ  beinhalten, 

falls dies nicht durch den Gesetzgeber vorgegeben wird

-Nur diese Auswahlentscheidung kann das Gericht (selbst) binden, nur so gelangt man zu einer 

bindenden Methodenlehre
Grundprobleme S. 761 ff FN 643 m.w.N.

Ergebnisse für die Suche nach einer juristischen Methodenlehre:
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Das philosophische Grundproblem jeder Methodenlehre:

Das (formale) System jeder Methodenlehre setzt wenigstens am Anfang 

eine praktische Rechtsentscheidung voraus, welches Methodenmodell für 

eben diesen Richter bzw. eben dieses Gericht als bindend aus der Menge 

der möglichen Methodenmodelle ausgewählt werden soll.

Eine Methodenlehre ohne solch eine Auswahlentscheidung ist aufgrund 

der notwendig selbstreferenziellen Angelegenheit des Systems nach dem 

hier vertretenen Ansatz nicht formulierbar.

So wie wir seit Wittgenstein von einem ĂSprachspielñ auszugehen haben, 

müssen wir nun eben auch ein 

ĂMethodenspielñ

spielen é..
Wissenschaftstheorie S. 31, 85

Grundprobleme S. 745 ff. (775)

Rechtstheorie S. 521 ff.
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Russel/Norvig:

ĂDie Sehnsucht nach Ăk¿nstlichem Fliegenñ 

wurde erfüllt, als die Gebrüder Wright und 

andere [Anm. des fränkischen Vortragenden: Gustav Weißkopf 

aus Leutershausen (bei Nürnberg)] endlich aufhörten, 

Vögel zu imitieren, und begannen, Windkanäle 

einzusetzen und sich mit Aerodynamik zu 

beschªftigen.ñ
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Russel/Norvig, Künstliche Intelligenz, Ein moderner Ansatz, 3. Auflage 2012, S. 24
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5. Stunde
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Wir müssen die juristische Methodenlehre verstehen, damit 

wir wissen, was Juristen argumentativ überzeugt.

Wir sollten aber besser nicht versuchen die klassische 

juristische Methodenlehre mit Maschinen zu imitieren.

Wir sollten uns mit 

- Wissenschaftstheorie zur Überwindung des Science War 

und mit

- (syntaktischen) Sprach- und Methodenspielen der Juristen

beschªftigené.
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Grundlagen der allgemeinen Wissenschaftstheorie
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Zusammenspiel der Wissenschaften

Wissenschaftstheorie

Rechtswissenschaft Strukturwissenschaft

Philosophie

- Logik

- Mathematik

- Code
ĂVertrªgtñ 

keine 

impliziten 

Annahmen!
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Folie 173

Scientismus = Nur naturwissenschaftliche Methoden

Mix-Methods = Gleichzeitige Anwendung verschiedener 
Forschungsmethoden könnten die jeweiligen Schwächen 
kompensieren. 

Triangulierung = Verflechtung von natur- und geistes-
wissenschaftlichen Ansätzen 

Methodenanarchismus = ĂAnything goesñ
(Paul Feyerabend)

Überblick: Wissenschaftliche Methoden/Wissenschhaftstheorie



Richtigkeitskriterien 

objektiv, also 

außerhalb von uns 

selbst (krinein = unterscheiden)

Fakten, Empirie, 

Realität

Mathematik, Logik

Ergebnis

Mögliche Richtigkeitskriterien

Sprache, Logik
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Hauptfragen der (empirischen) Wissenschaftstheorie

Ă(i) wie ist eine wissenschaftliche Sprache aufgebaut?

(ii) was sind die Regeln für die Gültigkeit eines Arguments?

(iii) was zeichnet eine wissenschaftliche Beobachtung aus?

(vi) worin besteht eine Gesetzeshypothese, und worin eine Theorie?

(v) wie werden Gesetzeshypothesen und Theorien empirisch überprüft?

(vi) was leistet eine wissenschaftliche Voraussage, was eine Kausalerklärung?

(é)

Zu den allgemeinsten Fragen der Wissenschaftstheorie gehören die folgenden:

(vii) gibt es eine objektive Wahrheit bzw. eine objektiv erkennbare Realität?

(viii) welcher Zusammenhang besteht zwischen Wissenschaft und Werturteilen?

In Frage (vii) geht die Wissenschaftstheorie in Erkenntnistheorie ¿ber (é), und in Frage (viii) geht 

Wissenschaftstheorie in Metaethik ¿ber (é)ñ.

Vgl. diese im Wortlaut zitierte Übersicht über wesentliche Fragen der Wissenschaftstheorie ebenfalls im 

Standardlehrbuch von Gerhard Schurz, Einführung in die Wissenschaftstheorie, 3. Aufl., Darmstadt 2011, S. 11.

An dieser Auflistung erscheint nach dem hier vertretenen Ansatz 

interessant, dass die Fragen unter (iii) und (v) mit einer der 

allgemeinsten Fragen unter (viii) zusammenhängen. Oder anders 

gesagt ist die Frage (vii) vorgreiflich zu behandeln, denn, wenn es 

keine objektiv erkennbare Realität geben sollte, so könnten die 

Fragen (iii) und (v) bei Unmöglichkeit empirischer Beobachtbarkeit 

und Überprüfbarkeit, jedenfalls im Rahmen der Formulierung einer 

allgemeinen Wissenschaftstheorie, als sinnlos erscheinen. 
Wissenschaftstheorie S. 16 ff. m.w.N.
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ĂDas Poppersche System auf sich selbst angewandtñFolie 176

Zum Thema Selbstanwendbarkeit ein Beispiel:

Das Poppersche Postulat für Wissenschaftlichkeit, also die Aussage 

selbst, dass das ĂSystem an der Erfahrung scheitern kºnnen mussñ 

stellt dabei keine prüfbare Aussage dar. Dieser Satz kann nicht 

selbst an der Erfahrung scheitern, ist mithin im Sinne Karl Poppers 

selbst nicht wissenschaftlich. Also ist die Theorie des kritischen 

Rationalismus selbst keine prüfbare empirisch-wissenschaftliche 

Theorie.

Vgl. Gerhard Vollmer, Wissenschaftstheorie im Einsatz, 1. Aufl., 

Stuttgart 1993, S. 154: ĂBei Popper (é) wird das Problem zwar 

nicht behandelt; aber es dürfte kein Zweifel bestehen, daß es sich 

auch dort stellt.ñ

Wissenschaftstheorie S. 29 f. m.w.N.
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Intuition

(Aristoteles)

Verifikation

(Newton)

Falsifikation

(Popper)

Rationalität

(Vollmer)

Zeit 

Entwicklung der Richtigkeitskriterien von Wissenschaft
Folie 177

Argumentationstheorie

Der Begriff des Arguments 

(Harald Wohlrapp)



ĂHauptfragen der modernen Wissenschaftstheorie ïohne EmpirieñFolie 178

Zum Beispiel: Gerhard Vollmer formuliert am Ende seines Buches dann auch andere Metakriterien 

wissenschaftlicher Rationalität, als am Anfang seines Buches: 

- Zirkelfreiheit, 

- interne und externe Widerspruchsfreiheit, 

- Kritisierbarkeit, 

- Selbstanwendbarkeit, 

- Erfüllbarkeit, 

- Ökonomie, 

- weitestgehende Willkürfreiheit, 

- Problemlösungspotential. 

Es ist am Ende also keine Rede mehr von ursprünglich für notwendig gehaltenen (empirischen) 

Merkmalen, wie Prüfbarkeit und Testerfolg. 

Aber nicht nur das. Gerhard Vollmer entscheidet sich am Ende auch für eine normative Sichtweise bei 

der Formulierung seiner Wissenschaftstheorie, nachdem er am Anfang noch offen lieÇ, ob ĂStandards 

eigentlich (deskriptiv) festgestellt oder (normativ) festgelegtñ werden. Gerhard Vollmer wºrtlich: ĂFerner 

sei betont, daß diese Kriterien nicht begründet werden und sich auch nicht selbst begründen. Sie sind 

zu verstehen als ein Vorschlag, wie der Begriff wissenschaftlicher Rationalität durch Kriterien, oder 

besser Metakriterien expliziert werden könnte. Sie erfüllen dabei in erster Linie eine normative 

Funktion: Nach diesen Kriterien sollten Wissenschaftler (é) Theorien beurteilen, wenn sie ihrerseits

als rational gelten wollen.ñ

Vgl. die Tabelle bei Gerhard Vollmer, Wissenschaftstheorie im Einsatz, 1. Aufl., Stuttgart 1993, S. 158.

Gerhard Vollmer, Wissenschaftstheorie im Einsatz, 1. Aufl., Stuttgart 1993, S. 14.

Wissenschaftstheorie S. 29 f. m.w.N.
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Philosophie-Wissenschaftstheorie-Argumentationstheorie

Modellabhängiger Realismus

(alter ĂKonstruktivismusñ)

- Wohlrapp (über Peirce, Wittgenstein, 
Lorenzen)

- Erlangen-Konstanzer Schule Mittelstraß

- Erlanger Schule des Konstruktivismus 
Kamlah und Lorenzen

- Linguistic turn

Naiver bis Hypothetischer  

Realismus

- Vollmer ?

(evolutionäre Wissenschaftstheorie)

- Strukturalismus Stegmüller

- Popper Kritischer Rationalismus

- Aristoteles (insbesondere Syllogistik)
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Mikrokosmos

(Quantenmechanik)

Makrokosmos

(Allgemeine 

Relativitätstheorie)

Ausstieg in höhere 

Komplexität 

(Strukturwissenschaften)

Mesokosmos

(Newton. Mechanik)

?

Logik / Mathematik / Code

Stufenleiter der Erkenntniss
Folie 180
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïAutomatische Rechtsepistemologie

- Interview mit dem Wissenschaftstheoretiker Dr. Christoph Merdes

https://www.youtube.com/watch?v=na97zwatC5A&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=5

Folie 181
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Gedanken zur Entwicklung der 

Mathematik/Logik und Physik
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- Paradoxie des Epimenides (ca. 6/7 Jh. vChr)

-Euklidische Geometrie (360-280 vChr)

-Nichteuklidische Geometrie (Lobatschewski 1792-1856 -1826/29 und János Bolyai (1802-1860))

-RussellËsche Menge aller Mengen  (1872-1970 Paradoxie 1901)

-Kurt Gödel (1906-1978)-Unvollständigkeitssätze, entweder widerspruchsfrei aber 

wohl unvollständig und umgekehrt 

-Turingmaschine, unendlicher In-/Output, Berechenbarkeit (1912-1954)

-Fuzzy-Logik, Präzision vs. Signifikanz (Zadeh *1921 - Aufsatz 1965)

- Neuronale Netze, Das Problem der Regelexplosion

Axel Adrian                                                                                                           www.notare-adrian-kroier.de 

Entwicklung der Erkenntnisse in der Mathematik/Logik Folie 183

Grundprobleme S. 37, 48, 52 ff., 645 ff., 677 ff.

Grundprobleme S. 646 ff., insbes. S. 646 f. FN 511, 691 f.

Grundprobleme S. 761 f. FN 643, 683, 716

Grundprobleme Vorwort, S. 761 ff. FN 643

Grundprobleme S. 660 FN 529, 717 FN 596, 732 f. FN 612

Grundprobleme S. 702 ff.

Grundprobleme S. 681 f. FN 553, 691

Grundprobleme S. 715 ff.
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- Newton`sche Mechanik (1643-1727)

- Vom Dualismus Teilchen/Welle bis zur Quantenmechanik
ĂHuygens (1629-1695) gilt als Begr¿nder der Wellenoptik, konnte seine Annahmen allerdings nicht experimentell beweisen. (é)

Newton entwickelte ebenfalls im 17. Jahrhundert die geometrische Optik unter der Annahme, das Licht bestehe aus Teilchen (Korpuskeltheorie). 

Im Streit mit Huygens, ob denn nun dessen Wellentheorie (Wellenoptik) oder die Korpuskeltheorie richtig sei, siegte Newton (é)

1802 zeigte Young experimentell mit dem Doppelspaltexperiment, dass Licht sich durch Interferenz auslöschen lässt. Das wurde als eindeutiges 

Indiz f¿r dessen Wellencharakter (é) 

Die Entdeckung und Untersuchung des photoelektrischen Effektes im gleichen Zeitraum zeigt, dass sich dieser Effekt sicher nicht mit Lichtwellen 

erklären lässt. Die Erklärung durch Einstein im Jahr 1905 beruht auf der Annahme von Lichtteilchen und war nach Plancks Entdeckung seines 

Wirkungsquantums im Jahre 1900 der zweite Startpunkt der Quantenmechanik.ñ  (Quelle: Wikipedia Stichwort ĂWelle-Teilchen-Dualismusñ)

-Einstein`sche (allgemeine/spezielle) Relativitätstheorie (1879-1955)

- Heisenberg`sche Unschärferelation (1901-1976)

- Great Unified Theory, starke (Quarks+Hadronen), schwache

(Wasserstoff>Helium) Wechselwirkung, elektromagnetische Kraft

- Weltformel = Quantengravitations-, Stringtheorie, etc. (GUT + Gravitation)

- Evolutionäre Erkenntnistheorie (Lorenz 1903-1989, Vollmer *1943)

Entwicklung der Erkenntnisse in der Physik

Grundprobleme S. 298 f. FN 340, 647 f., 651, 768

Grundprobleme S. 650

Grundprobleme S. 658 f.

Grundprobleme S. 650 ff., insbes. S. 655 für Doppelspaltexperiment

Grundprobleme S. 685 ff.

Grundprobleme S. 658 f.

Grundprobleme S. 711 FN590
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Mikrokosmos Mesokosmos Makrokosmos

Newton`sche Mechanik

Euklidische Geometrie 

Relativitätstheorie 

(gekrümmte Raum-Zeit

Modell der Gravitation)

Quantenmechanik

Heisenberg`sche

Unschärferelation

Great Unified Theory

starke Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung, elektromagnetische Kraft

Weltformel = Quantengravitations-, Stringtheorie, Superstringtheorie, etc.

(GUT + Gravitation)

Unsere Modelle der Welt in Abhªngigkeit der ĂAuflºsungñ der Bilder

Nichteuklidische

Geometrie 
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Logik/Mathematik und Sprache als 

Richtigkeitskriterium
-Das Problem der Selbstbezüglichkeit und der Selbstähnlichkeit, 

sowie allgemein der Leistungsfähigkeit formaler Systeme
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Alles, was in diesem 

Kasten steht, ist falsch

Die Paradoxie des Epimenides

Paradoxie in Anlehnung an die Urform aller Paradoxien

von Epimenides, der im 6./7. Jahrhundert v. Chr. in Knossos

auf Kreta und in Athen lebte und dessen berühmtester Ausspruch als Kreter war:

ĂAlle Kreter sind L¿gner und alle von Kretern aufgestellten Behauptungen sind L¿gen.ñ

Dieser ist aus dem Brief des Paulus an Titus 1, 12. bekannt.
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Wie geht Logik und Mathematik mit dem Problem der Selbst-

bezüglichkeit formaler Systeme um, und was kann man 

daraus für die Rechtswissenschaft ableiten? 

Nach dem hier vertretenen Ansatz ist es nicht nur zulässig, 

sondern notwendig, logische Strukturen (selbstreferentiell) 

auf logische Strukturen anzuwenden, gerade um in der 

Rechtstheorie an zeitgenössische philosophische Problem-

stellungen anknüpfen zu können.

P.S.: Es gibt allerdings doch auch Sätze die etwas Wahres 

über sich selbst aussagen, z.B.:

ĂThis sentence has thirtyone lettersñ (Bitte nachzählen). 

Selbstbezüglichkeit formaler Systeme und Methodenlehre
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- Wortlaut

- Systematik

- Teleologie

- Historie

Das Problem der Selbstähnlichkeit formaler Systeme

- Wortlaut

- Systematik

- Teleologie

- Historie
- Wortlaut

- Systematik

- Teleologie

- Historie - Wortlaut

- Systematik

- Teleologie

- Historie

BGB
Protokolle

Akten-

notizen

Zeichenstrom des 

geschichtlichen 

Prozesses

¤

Durch die historische Auslegung

wechseln  wir den Gegenstand der 

Auslegung immer wieder aus (an 

sich unendlich oft) und  versuchen

das (Ausgangs-)Zeichen in seiner 

ĂGesamtheitñ zu verstehen

Historische Auslegung wirkt wie ein mathematischer Algorithmus

Unendliche Zahl an ĂSchachteln in Schachtelnñ

Grundprobleme S. 850 f.

Wissenschaftstheorie S. 108 f.
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Auch Subsumtion(en)

sind Selbstähnlicher 

Prozess

Unendliche 

Zahl an 

ĂSchachteln 

in 

Schachtelnñ

Grundprobleme S. 787
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Auch Mathematik kennt das Problem unendlicher Prozesse 

(z.B. nichtberechenbare oder berechenbare Zahlen)é 

Um welchen Prozess es sich handelt, bzw. ob es sich um 

eine nichtberechenbare Zahl handelt, kann man mit einer 

Turingmaschine entscheidené.

Nach dem hier vertretenen Ansatz sollte, z.B. bei der 

historischen Auslegung und bei den Ăverschachteltenñ 

Subsumtionsschlüssen, über formale Regeln diskutiert 

werden, nach denen ein Rechtsanwender den Prozess 

abbrechen darfé.

Z.B. Modell der historischen Auslegung:

Man darf Ăanhaltenñ, wenn nach 3-maligem 

ĂAuswechseln des Zeichensñ das Ergebnis der 

historischen Auslegung unverªndert bleibté

Selbstähnliche (unendliche) Prozesse und Methodenlehre
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Das MU - Rätsel

ĂKºnnen Sie MU erzeugen?ñ

Ihnen ist eine Kette von Zeichen gegeben, sie lautet MI.

Zusätzlich gibt es die folgenden vier Regeln zu beachten:

Regel 1: ĂWenn Sie eine Kette besitzen, deren letzter Buchstabe I ist, können Sie am 

Schluß ein U zuf¿gen.ñ

Regel 2: ĂAngenommen Sie haben Mx. Dann können Sie Ihrer Sammlung Mxx zuf¿gen.ñ

Regel 3: ĂWenn in einer der Kettern Ihrer Sammlung III vorkommt, können Sie eine neue 

Kette mit U anstelle von III bilden.ñ

Regel 4: ĂWenn UUin Ihrer Kette vorkommt, kann man es streichen.ñ

Ihre Aufgabe ist es aus MI, mit den gegebenen Regeln MU zu erzeugen.

Die Lösung folgt später in der Vorlesung.
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Das MU - Rätsel

ĂKºnnen Sie MU erzeugen?ñ

1) MI Regel 2

2) MII Regel 2

3) MIIII Regel 3

4) MUI Regel 2

5) MUIUI Regel 1

6) MUIUIU Regel 2

7) MUIUIUUIUIU Regel 4

8) MUIUIIUIU é?
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Bertrand Russell formulierte diese Paradoxie der Mengenlehre. 

Die Menge M ist definiert als die "Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten".

Diese Definition führt zu einem Widerspruch. 

Da sich M sowohl selbst enthalten, als auch nicht selbst enthalten müsste.

Das bekannteste Beispiel ist der Barbier, der alle Männer im Ort rasiert, die sich nicht selbst 

rasieren. Die Frage, ob sich der Barbier selbst rasiert oder nicht, führt ebenfalls zu einem 

Widerspruch .

ĂDurch den axiomatischen Aufbau der Mengenlehre lassen sich Antinomien vermeiden. Er zeigt, 

dass die Zusammenfassung aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, keine Menge sein 

kann, sondern eine Klasse bildet - eben weil das sonst zu einem Widerspruch führt. Die 

Klassendefinition dieser Mengenzusammenfassung ist jedoch in sich widerspruchsfrei und bildet 

die leere Klasse. ñ

Russell und die ĂMenge aller MengenñFolie 194

http://www.onlineenzyklopaedie.de/r/ru/russellsche_antinomie.html
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Ă Der Gºdelsche Unvollstªndigkeitssatz ist einer der wichtigsten Sªtze der modernen Logik. Er 

beschäftigt sich mit der Ableitbarkeit von Aussagen in formalen Systemen. Der Satz zeigt die 

Grenzen der formalen Systeme ab einer bestimmten Leistungsfähigkeit auf. Er weist nach, dass es 

in hinreichend starken Systemen, wie der Arithmetik, Aussagen geben muss, die man weder formal 

beweisen, noch widerlegen kann. Der Satz beweist damit die Unmöglichkeit des Hilbertprogramms, 

welches von David Hilbert unter anderem begründet wurde, um die Widerspruchsfreiheit der 

Mathematik zu beweisen. Der Satz wurde 1931 vom österreichischen Mathematiker Kurt Gödel 

veröffentlicht.

Genauer werden zwei Unvollständigkeitssätze unterschieden.

Der Erste Unvollständigkeitssatz besagt, dass es in hinreichend starken widerspruchsfreien 

Systemen immer unbeweisbare Aussagen gibt.

Der Zweite Unvollständigkeitssatz besagt, dass hinreichend starke widerspruchsfreie 

Systeme ihre eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen können.

Durch diese Sätze ist der Mathematik eine prinzipielle Grenze gesetzt: Nicht jeder mathematische 

Satz kann aus den Axiomen eines mathematischen Teilgebietes (zum Beispiel Arithmetik, 

Geometrie und Algebra) formal abgeleitet oder widerlegt werden.

In der Wissenschaftstheorie und in anderen Gebieten der Philosophie zählt der Satz zu den 

meistrezipierten der Mathematik. Das Buch Gödel, Escher, Bach und die Werke von John 

Randolph Lucas werden hªufig exemplarisch hervorgehoben.ñ

Gödels Unvollständigkeitssätze Folie 195

Wikipedia unter dem Stichwort
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Fuzzy-Logik - Sorites-Paradoxie Folie 196

Signifikanz ïODER ïPräzision

Probleme

Wie lang ist die Küste von Langeoog genau, 

wenn ich um

jedes Sandkorn herum gehe?

-Paradoxie wird in der 

formalen Logik nicht anerkannt

-Sobald aber versucht wird 

formalen Zeichen Bedeutung

beizulegen, um die Welt zu 

beschreiben, zeigt sich durch 

diese Paradoxie die 

ĂUnmºglichkeitñ mit Aussagen-

oder Prädikatenlogik die Welt 

zutreffend zu beschreiben!

(q=q)
Identitätsgesetz

×(qØ×q)
Satz vom ausgeschlossenen

Widerspruch

Es gibt KEINE allgemeingültige 

Definition, wie viele/wenige 

Sandkörner vorzuliegen haben, 

damit man ĂSandhaufenñ sagen 

muss/darf

Paradoxie des Haufens, auch Sorites-Paradoxie (von griechisch sorós: Haufen)
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Ă(é) ĂFluch der 

Dimensionalitªtñist ein 

Begriff, der von Richard 

Bellman eingeführt wurde, 

um den rapiden Anstieg im 

Volumen beim Hinzufügen 

weiterer Dimensionen in 

einen mathematischen 

Raum zu beschreiben.ñ

Bellman/Kosko: Regelexplosion bzw. Fluch der Dimensionalität Folie 197

Ein einfaches Beispiel für den Fluch der 

Dimensionalität: Ein Zentimeter besteht aus 10 

Millimetern, ein Quadratzentimeter hingegen 

aus 100 Quadratmillimetern.

Vgl Wikipedia unter Stichwort ĂFluch der Dimensionalitªtñ m.w.N.
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Ă(é) Ein neuronales Netz ist nicht auf die Regeln angewiesen, die ein Fuzzy-

System benutzt. Es benutzt schichtenförmig angeordnete Neuronen, um 

Eingaben auf Ausgaben abzubilden. (. . .) Ein Neuron definiert im Unterschied 

zu einer Fuzzy-Regel kein Systempflaster. Es spielt lediglich seine Rolle bei 

der Umwandlung von Eingaben und Ausgaben. Dadurch hat ein Neuro-System 

einen Kardinalvorteil gegenüber einem

Fuzzy-System. Ein neuronales Netz ist nicht unbedingt mit dem Problem der 

exponentiellen Regel oder Neuronenzunahme behaftet. Neuronale Netze

sind skalierbar. (. . .) Neuronale Netze zahlen einen hohen Preis für diese 

hervorragende Abbildungstreue. Sie tauschen die Neuronenexplosion gegen 

die Unergründlichkeit des Systems ein. Es gibt kein allgemeines Verfahren, um 

herauszufinden, was das neuronale Netz weiß. Man öffnet die Black Box des 

neuronalen Netzes und man findet lediglich verwickelte synaptische Spaghetti 

bzw. ākonnektionistisches Gewirró.Das gleiche findet man, wenn man in ein 

wirkliches Gehirn hineinschaut. (. . .) Künstliche neuronale Netze haben ein 

Schl¿sselmerkmal mit nat¿rlichen neuronalen Netzen gemeinsam. (é)ñ

Regelexplosion oder Ă konnektionistisches Gewirr ñ?Folie 198

Bart Kosko zitiert in Grundprobleme S. 728 ff. m.w.N.

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/



Nach dem hier vertretenen Ansatz können Modelle der 

Subsumtion, Auslegung und Rechtsfortbildung, (fuzzy-)logisch  

aber nur bis zur Grenze der Regelexplosion strukturiert 

werden. Danach ist eine Willensentscheidung unerlässlich. Dies 

ist aber keine Besonderheit der Rechtswissenschafté.

ĂRegelexplosionñ und Methodenlehre

Wissenschaftstheorie S. 49 ff. m.w.N.
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Empirie als Richtigkeitskriterium
- oder nur hypothetische Realität in mathematisch/logischen 

Modellen
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Empirie als Richtigkeitskriterium oder nur hypothetische Realität

Wie kommt die Realität in 
unseren Kopf?

REALITÄT

WELT DER 
GEDANKEN UND 
VORSTELLUNGEN

αŜŎƘǘŜǊά

bewußte 
Vorstellung von 

einem

Wort α²«wC9[ά   
ist Gedanke oder falls 

entäußert auch 
Realität

Die Zuordnung von Gegenständen der Realität zu Wörtern/Begriffen durch Subsumtion bzw Analogie; 
Wesentliches der Realität muß von Unwesentlichem durch Begriffsbildung getrennt werden

Unüberwindbare Kluft 
zwischen Realität und 

Gedanken

Folie 201
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Das Gedankenexperiment: Gehirn im Tank (englisch brain in a vat)

Es geht darum, unsere Vorstellungen von Wissen, Realität, Wahrheit, 

Bewusstsein und Bedeutung zu hinterfragen.

Ein Computer ist mit einem Gehirn in einem Tank (mit Nährlösung) 

Ăverbundenñ und sendet k¿nstliche elektrische Impulse, die dem Gehirn 

Ăvorgaukelnñ, dass sein menschlicher Trªger Eis ist und in der Sonne 

sitzt.

Philosophisch stellt sich nun die Frage, ob das Gehirn feststellen kann, 

ob es in einer realen Umgebung, also einem realen Körper, oder nur in 

einer simulierten Realität steckt.

Putnam wollte Ăbeweisenñ, dass wir mit dem Gedankenexperiment 

feststellen kºnnten, dass wir einen Zugang zur ĂRealitªtñ haben, 

provozierte aber eher Argumente für die Gegenteilige Auffassung in 

einer berühmten philosophischen Diskussion aus. (vgl. auch den Film Matrix)

Gehirn im Tank (Hilary Putnam)
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Physik, modellabhängiger Realismus und Methodenlehre

Mesokosmos: 

Newtonsche Mechanik funktioniert und Euklidische Geometrie funktioniert

Mikrokosmos: 

ĂDer Determinismus und die Idee einer objektiven Realitªt wurden mit der 

Quantenmechanik zu Grabe getragenéñ

Makrokosmos:

Newtonsche Mechanik und Euklidische Geometrie funktionieren nicht (mehr) genau genug. 

Es muss Ărelativistischñ gerechnet und eine Nichteuklidische Geometrie eingesetzt werden.

Hier vertretene Auffassung:

Es gibt nicht die Realitªt, sondern nur einen Ămodellabhªngigen Realismusñ. Auch in der 

Physik muss man sich erst entscheiden, welches Phänomen man mit welchem 

(mathematischen) Modell beschreiben will. Diese sind im jeweiligen ĂKosmosñ 

unterschiedlich brauchbar.

Genauso ist es bei Modellen der Subsumtion, Auslegung und Rechtsfortbildung. Diese 

können nicht an empirischen Kriterien überprüft werden. Eine Überprüfung kann nur am 

Kriterium der Kohärenz, der Widerspruchsfreiheit, also strukturwissenschaftlich erfolgen, 

nachdem man ein entsprechendes Modell ausgewählt hat.

Michael Esfeld (Hrsg.), Philosophie der Physik, 3. Aufl., Berlin 2012, S. 110 f.;

Wissenschaftstheorie S. 38 ff. m.w.N.
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Albert Einstein:

ĂSoweit sich die Gesetze 

der Mathematik auf die 

Wirklichkeit beziehen, sind 

sie nicht gewiß. 

Und soweit sie gewiß sind, 

beziehen sie sich nicht auf 

die Wirklichkeit.ñ 

Mathematik und Physik ïEinstein Teil 2

Grundprobleme S. 640 m.w.N.
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Nun aber:

Sprache als Richtigkeitskriterien

und Legal-Tech
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Worum geht es bei der juristischen Methodenlehre?

Damit wird sichtbar gearbeitet

Wörter des 
Rechts

Bedeutungen

Wörter des 
Sachverhaltes

Bedeutungen

Wörter im 
Urteil

Bedeutungen

Grenze

Begriffe
darum geht es eigentlich, obwohl diese nicht unmittelbar sichtbar, erkennbar, greifbar

REALITÄT

GEDANKEN
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Wie kann man wissen, was ein Text bedeutet?

- Die Container sind Worte und deren Inhalt ist die Bedeutung der Worte.

- Der Gesetzgeber fügt den Worten ihre Bedeutung bei, füllt die Container also mit Inhalt, und 

- verschickt diese über das Bundesgesetzblatt, etc. an die Justiz und an die Bürger als Empfänger.

- Die Empfänger, also z.B. die Richter, öffnen die Container mit den Werkzeugen der juristischen 

Methodenlehre und holen die vom Gesetzgeber vorgesehene Bedeutung der Worte heraus.

Gesetzgeber Richter

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Crane-lifts-a-container/85365.html
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Siehe zu dem Thema auch folgendes YouTube Video:

Legal Tech ïDenken, Sprache und Bedeutung

- Interview mit Prof. Dr. Erasmus Mayr (FAU)

https://www.youtube.com/watch?v=n06z1a13Ugw&list=PLlAmFMfHr2U0vHgLo7gLnGvRR2L2DOWA8&index=9
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Semiotik

(Semiologie)

griech.: semeion = 

Zeichen

= allg. Wissenschaft 

vom Zeichen

Syntaktik

griech.: syntaxis

= Unterdisziplin der 

semiotik, die die 

formellen Relationen 

der sprachlichen 

Zeichen untereinander 

unabhängig von ihrer 

Bedeutung 

unterscheidet

Semantik

griech.: semainen = 

bedeuten, bezeichnen 

= Lehre von den 

Bedeutungen 

(sprachlicher) 

Ausdrücke

Mit was können wir arbeiten und was interessiert uns?

- Wir müssen mit Zeichen und deren syntaktischer Verknüpfung arbeiten, 

obwohl uns die semantischen Bedeutungen und Begriffe (Ideen) hinter 

diesen Zeichen interessieren

- Ein Computer kann für uns Zeichen verarbeiten, aber keine 

Bedeutungen verstehen. Er hat keine Begriffe (Ideen)
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Unterschiede: Wort, Bedeutung, Begriff

Wort (Zeichen)

- Syntaktische Einheit

- Schrift

- Laut

- Bild

- Geste

- ĂL¿ckeñ

- Etc.

- Eigennamen haben 

exakte Bedeutung

- Andere Wörter sind 

mehrdeutig

Bedeutung
(meaning)

- Grundbegriff der 

Semantik

- der dasjenige bezeichnet, 

was ein sprachlicher 

Ausdruck oder ein 

sonstiges Zeichen zu 

verstehen gibt, bzw. 

derjenige denkt/meint,

der dies(en) benutzt 

(Bedeutung eines Wortes 

wird als dessen Ge-

brauch innerhalb eines 

Sprachspiels bestimmt, 

später Wittgenstein

Begriff

(concept)
- (sprachlicher Ausdruck einer 

allgemeinen) Vorstellung oder 

Idee als Resultat eines 

einfachen Denkaktes

- e. A.: bewusstseinsmäßige 

Vorstellungen als Ergebnis 

eines Abstraktionsprozesses 

(Psychologen im 18 Jh.)

- a. A.: abstrakte Größen, 

unveränderlich und unabhängig 

von Sprache und Bewusstsein 

(Platonismus)

- d. A.: Fähigkeit in bestimmter 

Sprechsituation sprachlichen 

Ausdruck richtig/regelrecht zu 

gebrauchen (später 

Wittgenstein)

- M.E. Begriff versammelt 

Referenten durch Bildung einer 

Menge wesentlicher Merkmale
(vgl. z.B. Rowohlt Philosophielexikon S. 78 ff.)

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Folie 210



Ein Begriff fasst wesentliche Merkmale zusammen

Man kann Begriffe durch die Angabe von Beispielen einführen (z.B. 

wohl Hermeneutiker oder ĂFeuilletonistenñ)

Man kann Begriffe auch systematisch durch die Definition von 

Merkmalsmengen taxonomisch einführen

(z.B. wohl Zoologen und Botaniker)

Wie führen wir Juristen unsere Begriffe ein? 

Z.B. Frege:

Die Bedeutung des Begriffs ist sein Wahrheitsgehalt

Unterscheide:

- Mathematische Begriffe (Zahl 6, Menge der rationalen Zahlen)

- Begriffe mit empirischem Bezug (Verkehrsunfall, Besitz)

- Begriffe ohne empirischem Bezug (gute Sitten, Eigentum)

Wie funktionieren Begriffe?
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Begriff als Ergebnis eines 

Abstraktionsprozesses (Grenzziehung 

zwischen wesentlichen und unwesentlichen 

Begriffsmerkmalen)

Nºtig: ĂHerauslºsungñ wesentlicher Merkmale 

aus der potentiell unendlichen Menge 

möglicher Merkmale (des Sachverhalts, der 

Realität, der Norm, etc.), um eine Grenzlinie 

um ĂBegriffsinhalteñ, also um eine 

Teilmenge zu ziehen.

Soll ein so gebildeter Begriff mitgeteilt oder 

gedanklich verarbeitet werden, so muss ein 

Zeichen verwendet werden, dessen 

ĂBedeutungsumfangñ und ĂBedeutungsinhaltñ 

mit dem ĂBegriffsumfangñ bzw. ĂBegriffsinhaltñ 

übereinstimmt.

ĂBegriff des Begriffsñ

Grundprobleme S.377 m. w. N.

Bedeutungs- oder, 

Begriffskern Bedeutungs- oder, 

Begriffshof/Begriffsinhalt

Bedeutungs- oder 

Begriffsumfang
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Das semiotische Dreieck

Wikipedia: ĂDas semiotische Dreieck ist ein in der Sprachwissenschaft und Semiotik verwendetes 

Modell. Es soll veranschaulichen, dass ein Zeichenträger (Graphem, Syntagma, Symbol) sich nicht 

direkt und unmittelbar auf einen außersprachlichen Gegenstand bezieht, sondern dieser Bezug nur 

mittelbar durch eine Vorstellung/einen Begriff erfolgt. Das semiotische Dreieck publizierten erstmals 

Charles Kay Ogden und Ivor Armstrong Richards in dem Werk The Meaning of Meaning(1923).ñ

Folie 213

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Semiotischesdreieck.jpg

(Wort) (Objekt)
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Quine zum Verhältnis von Sprache, Strukturwissenschaft und Welt

Ă(. . .) physikalische Objekte werden uns nur als Teile eines systematischen 

Begriffsnetzes bekannt, das als ganzes mit seinen Rändern an die Erfahrung 

stößt. (. . .) Das System als ganzes ist bezüglich Erfahrung unterbestimmt; 

(. . .) Wenn sich (. . .) Voraussagen über Erfahrung als falsch herausstellen, muß 

das System irgendwie geändert werden. Aber es bleibt uns große Freiheit in der 

Wahl, welche Sätze des Systems erhalten bleiben und welche verändert werden 

sollen. (. . .) 

Mutmaßungen über Geschichte und Wirtschaft werden bereitwilliger abgeändert 

werden als physikalische Gesetze, und diese bereitwilliger als Gesetze der 

Mathematik und der Logik. (. . .) 

Letzten Endes ist es vielleicht dasselbe zu sagen ïwie man es oft tut ï, die

Gesetze der Mathematik und Logik seien nur kraft unseres Begriffsnetzes wahr.ñ

Folie 214

Willard van Orman Quine, Methods of Logic, erstmals 1964, Grundzüge der Logik,

Frankfurt a.M. 2013, S. 18
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Quine´s Beispiel der radikalen Übersetzung - Gavagai

Willard van Orman Quine´s berühmtes Beispiel der sog. radikalen Übersetzung: Jemand zeigt auf ein vorbeilaufendes Kaninchen 

und sagt zu einer anderen Person, die eine andere Sprache spricht: ĂGavagaiñ. Wie sollte diese Person die Bedeutung dieses Wortes 

verstehen? Was ist überhaupt die Bedeutung dieses Wortes? Bezieht sich dieses Wort auf das Tier, also auf das Kaninchen, oder

auf die Situation, also auf das Vorbeilaufen eines Tieres, auf bestimmte Körperteile des Tieres, z.B. auf die Ohren, oder hat dieses 

Wort ¿berhaupt nichts mit dem Kaninchen zu tun, etc.? Worauf genau Ăzeigtñ die erste Person mit diesem Laut bzw. der Geste? Um 

die zutreffende Bedeutung des Wortes ĂGavagaiñ zu erlªutern, kºnnte die erste Person nat¿rlich noch mehr Worte und Gesten 

gebrauchen. Aber das prinzipielle Problem der Unbestimmtheit aller verwendbaren Zeichen bleibt bestehen, weil alle Wörter, Gesten 

oder Zeichen, die man benutzen kann, nicht eindeutig mit dem bezeichneten Objekt verknüpft sind. Letztlich kann also kein 

Individuum wissen, ob es von einem anderen Individuum verstanden wurde oder nicht, selbst wenn beide dieselbe Sprache 

sprechen. Es handelt sich, wie oben gezeigt werden sollte, um ein prinzipielles Problem, weil es keine zwingende Verbindung 

zwischen Wort und bezeichnetem Objekt gibt, denn jedes Individuum ist in seinem eigenem, einzigartigen, persönlichen Bild von der 

Welt bzw. in seinem holistischen Netz gefangen, mag dieses auch individuell strukturiert sein. Willard van Orman Quine, Word and 

Object, 1960, S. 29 und Willard van Orman Quine, Wort und Gegenstand, Reclam, 10. Aufl., Stuttgart 1987, S. 59 ff. (63 ff.).

Es gibt jedenfalls keine logische, sondern wenn überhaupt nur eine assoziative, also individuelle, Beziehung zwischen dem Zeichen 

und dem Bezeichneten.

https://svgsilh.com/image/297212.html

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Rabbit-hopping/55461.html

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Silhouette-vector-illustration-of-rabbit/22400.html
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Folie 216Wittgenstein  Ădurchlebte wohl selbst linguistic turnñ

Tractatus Logico-Philosophicus (1918):

1.Die Welt ist alles, was der Fall ist

2.Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten

3.Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke

4.Der Gedanke ist der sinnvolle Satz

5.Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsªtze. (Der Elementarsatz ist eine 

Wahrheitsfunktion seiner selbst)

6.Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [ ←p, ←x, N ( ←x)]

7.Wovon man nicht sprechen kann, dar¿ber muÇ man schweigen

Philosophische Untersuchungen (1945-53):

- verwirft ontologisches Fundament (Welt als Gesamtheit von Tatsachen)

- verwirft eindeutige Beziehung zwischen Welt und deren Abbildung in Gedanken

- nicht mehr exakte Analyse des Wortes sondern Untersuchung seines Gebrauchs 

legt Bedeutung frei

- alles ist ĂSprachspielñ, wobei Regeln nicht endg¿ltig festlegbar sind 

Weltgeschichte S. 740 ff.

Moderne 

Philosophie

postmoderne 

Philosophie

Problem: Doch wieder 

empirische Frage, wie 

Sprachspiel festgestellt wird
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Was bleibt sind nur leere Container

bedeutungslose Wörter
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Sprachpragmatik (Robert Brandom): Aktion ïReaktion ïRereaktion, etc.

Sender/Empfänger Sender/Empfänger

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Crane-lifts-a-container/85365.html

Folie 218

Annotation/Formalisierung

https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Crane-lifts-a-container/85365.html


Gedanken zur Entwicklung der Philosophie 

- insbesondere Erkenntnistheorie und   

Wissenschaftstheorie

Folie 219
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Überblick und Einteilung der Erkenntnistheorien Folie 220

ÅRationalismus

ÅHermeneutik 

ÅDialektik 

ÅKonstruktivismus

ÅEmpirismus

ÅKritischer Rationalismus
Naturwissen-
schaften

DŜƛǎǘŜǎǿƛǎǎŜƴπ
ǎŎƘŀŦǘŜƴ
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Fakten, Empirie, 

Realität

Mathematik, Logik

Letzt-

Begründung?

Stand der zeitgenössischen Philosophie 

Sprache, Logik

z.B. Konstruktivismus
(insbes. V. Glasersfeld,

v. Förster, Watzlawick)

z.B. analytische 

Philosophie
(insbes. Wittgenstein, Chomsky)

z.B. Philosophie der 

Mathematik
(insbes. Russell, Gödel)

Grafik aus Wissenschaftstheorie S. 93
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Pragmatismus 

(Philosophie muss einen 

praktischen Nutzen haben)

-Peirce

-James

-Dewey

(=Pragmatismus)

-Quine

-Rorty

(= Neopragmatismus)

Folie 222Problematische Einteilung philosophischer Richtungen/Fragen

Analytische Philosophie 

(insbesondere Probleme der 

Sprache und der Logik)

-Frege

-Russell

-Carnap (logischerPositivismus: 

Wissen nur ¿ber Logik und 

Naturwissenschaft)

-Wittgenstein

-Peirce(Semiotik)

-Derrida (Dekonstruktivismus)

Wissenschaftsphilosophie 

(wie ist wissenschaftliche 

Erkenntnis möglich?)

-Popper

-Albert

(=kritischer Rationalismus)

-Kuhn

-Feyerabend (anything goes)

Empirismus vs Rationalismus

(Was ist Quelle der Erkenntnis?

alles stammt aus Sinneserfahrung vs 

erfahrungsunabhängige Kriterien a priori)

-Locke

(subj Erfahrung vs obj Erkenntnis)

-Berkeley

(keine Außenwelt, Idealismus)

-Hume

-Descartes

(unzuverlässige Sinne)

-Spinoza

-Leibniz

-Kant

-Popper

Idealismus vs Realismus/Materialismus

(Was exsistiert? Ontologie, Lehre vom Sein)

-Platon (Ideenlehre)

-Berkeley (keine Außenwelt, Idealismus)

-Hegel (objektiver Idealismus)

-naiver Realismus

-Repräsentativer Realismus

-Frege (Begriffsrealismus)

- Stirner (Solipsismus)

Relativismus

(gibt es objektive Kriterien der 

Erkenntnis?) 

-Quine

-Davidson

-Kuhn

-Vollmer (evolut.  Erkenntnisth

NUR 

Beispiele

Forschungsmethoden

-Deduktion (idR Rationalisten) -Mischform

-Induktion (idR Empiristen) -Hermeneutik (Gadamer)

-Abduktion (Peirce) -Wertfreie Forschung
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Allgemein wird wohl gesagt: Moderne Philosophie

beginnt mit Descartes (1596 ï1650)

....diese Epoche endet dann mit der postmodernen Philosophie

Was bleibt? Zweifel postmoderner Philosophie und (leere) Wörter

Mit Ăpostmoderner Philosophieñ werden wohl diejenigen philosophischen 

Strömungen bezeichnet, die nach Jean-Francois Lyotard Arbeit von 1982, 

ĂDas postmoderne Wissenñ gegenüber den großen Meta-Erzählungen 

skeptisch sind und nun zweifeln an einer

-Existenz des Selbst

-Existenz einer objektiven Wahrheit und Wirklichkeit

-Möglichkeit von einheitlicher Bedeutung von Sprache

-verlässlichen Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit

Dies führt zwangsläufig zu einer Krise:

- des Wissens

- der Logik/Mathematik

- der Sprache

- der Wissenschaft und Philosophie
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Die Digitalisirerung ist kein Trend, sondern neue Epoche

Der Niedergang der Meta-Erzählungen entspricht dem 

Aufstieg der Epoche der Digitalisierung!

Da mit der postmodernen Philosophie alle Meta-Erzählungen 

verloren gegangen sind, wird den Menschen klar, dass es 

grundsätzlich nur beliebig große Mengen an ungeordneten 

Daten gibt, die man nach willkürlich selbstgewählten Kriterien 

strukturieren kann.

Folie 224
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Es geht sogar noch tieferé.
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LaoTse

(Heraklit)

George Spencer-Brown

Fritjof Capra
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Tao Te King 

Daodejing
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Körper Geist

Körper

Oder ?

P
h

y
s
ik

 / N
a
tu

r
/ G

e
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irn

G
e
d
a
n
k
e
n

Körper und Geist (Leib und Seele)

Geist
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6. Stunde
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Philosophie

des Geistes

Intuition 

(Aristoteles)

Verifikation 

(Newton)

Falsifikation

(Popper) 

Rationalität/Widerspruchfreiheit

(Vollmer)

(George

Spencer - Brown)

Wissenschaftstheorie und Philosophie des Geistes 

Logik / Mathematik / Code
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Mein Denken 

über mein 

Denken ist 

selbstreferenziell

Epimenides?
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Heute: Die Lösung des MU - Rätsels

ĂKºnnen Sie MU erzeugen?ñ

1) MI Regel 2

2) MII Regel 2

3) MIIII Regel 3

4) MUI Regel 2

5) MUIUI Regel 1

6) MUIUIU Regel 2

7) MUIUIUUIUIU Regel 4

8) MUIUIIUIU é?

L¥SUNGéé.
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Å Legal-Tech ist derzeit Versuch mit Maschinen juristische Einzelprobleme skaliert zu lösen, um dort Geld zu 

verdienen, wo dies bislang z.B. aufgrund geringer Streitwerte nicht möglich war (z.B. Flightright)

Å Keine Maschine kann derzeit umfassendes juristisches Denken simulieren

Å Juristische Methodenlehre ist kein Vorbild, wenn überholte Auffassung zu Grunde liegt, dass Zeichen, Realität 

und Struktur kongruent sind, d.h. dass Wörter (absolut) feststellbare Bedeutung haben

Å Es gibt nichts Absolutes, also keinen ĂNagelñ an dem wir unser Universum aufhªngen kºnnten

Å In allen Wissenschaften werden zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes (Sprache, Struktur, 

Realität) Modelle (Theorien) formuliert. Selbst in der Naturwissenschaft kann nurmehr ein modellabhängiger 

Realismus vertreten werden

Å Kriterium von Wissenschaftlichkeit kann nurmehr die rationale Argumentation sein, nicht Intuition, Verifikation 

oder Falsifikation.

Å Die Bedeutung eines Wortes/Zeichens (in der natürlichen oder in der formalen Sprache) zur Modellierung von 

Sprache, Struktur oder Realität und zur rationalen Argumentation über das jeweilige Modell, kann sich nur aus 

seinem Gebrauch im jeweiligen Kontext ergeben

Å Gebrauch und Kontext der Wörter sind nicht (absolut) feststellbar, sondern nur innerhalb einer im Dialog zu 

vereinbarenden Rahmung, da diese auch nicht (absolut) feststellbar ist.

Å Modelle können dann innerhalb der Rahmung rational kritisiert werden, wobei aber auch die vereinbarte 

Rahmung selbst argumentativ in Frage gestellt werden kann, um aus der bisherigen Rahmung auszusteigen. 

Kritische Argumentation muss und darf damit selbstbezüglich werden.

Å Es geht nun also darum, sowohl die Argumentation innerhalb eines gewählten Rahmens, als auch den 

argumentativen Ausstieg aus einem Rahmen, mit strukturwissenschaftlichen Methoden zu modellieren, 

obwohl eine regelbasierte Maschine das MU-Rätsel nicht lösen kann und die prinzipiellen Grenzen von 

Strukturwissenschaft (wie z.B. paradoxe Selbstbezüglichkeit, Russel´sche Paradoxie, Gödel´sche 

Unvollständigkeitssätze und Regelexplosion) zu berücksichtigen sind
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Juristische Entscheidungen durch Maschinen?
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Was ist Online Streitbeilegung (Online Dispute Resolution, ODR; Alternative Dispute Resolution, ADR)?

- eBay (1994/95 gegründet) löst jährlich ca. 60 Mio. Konflikte 

(drei mal so viel, wie in der gesamten US-Gerichtsbarkeit!)

- Online funktioniert Ăbesserñ, weil Marktmacht von eBay, keine Beschränkung auf nationale 

Rechtsordnungen, Onlineverfügbarkeit, kostengünstig

- Plattformen: Akteneinsicht, Vergleichsvorschlªge mit Ăblind biddingñ (Parteien geben jeweils 

verdeckt für sie akzeptable Geldbeträge an, Computer generiert Vorschlag)

- UNO will ODR-Modellgesetz entwickeln, letzter Entwurf von 2016

- ICANN und Modria (Kosten 4,13 $ pro Fall) von Tyler, dem größten Gerichts-Software-Anbieter

- Bsp. in Deutschland: ĂDer Online-Schlichterñ, ĂEuro-Labelñ (für Verbraucherverträge, Finanz- und 

Versicherungswirtschaft, Energie, Postdienste, Telekommunikation, Nahverkehr, Luftverkehr und Rechtsdienstleistungen)

in Österreich: ĂInternet Ombudsmannñ, und in den Niederlanden: ĂRechtwijzerñ f¿r Scheidungen 

- Die EUhat 2016 eine Plattform gestaltet: ĂOS-Plattformñ

24000 Verbraucher/Benutzer im ersten Jahr wegen Streitigkeiten über Bekleidung, Schuhe, 

Flugtickets und IT-Produkte, wobei die Plattform nicht selbst schlichtet, sondern nur ADR-Stellen 

organisiert, damit Verbraucher sich zu Recht finden (ODR-VO, ADR-RL) 

- VerbraucherstreitbeilegungsG (VSBG) erfasst alle Verbraucherverträge ohne Arbeitsrecht, 

ohne Anwaltszwang, kostenfrei, Unternehmen muss zahlen; gilt nicht für unternehmensinterne 

Verfahren von Amazon, eBay; Ergebnisse nicht bindend, alles freiwillig; man kann dann einen 

Vergleichsvertrag schließen, der aber noch kein Vollstreckungstitel ist

Braegelmann, Legal Tech, S. 215 ff.
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Kann es bald einen computererstellten Urteilsentwurf geben? (1)

- Anknüpfung an OSB (OnlineStreitBeilegung)

- Computer sind lernfªhig und kºnnten dem Richter als ĂVor-Subsumtionsautomatñ dienen

- Problem: Transparenz fehlt ïsiehe auch Tom H. Braegelmann, Legal Tech, S. 222 f.:

ȵ$ÉÅVerwendungvon unverständlichenAlgorithmen kann dasmenschlicheVertrauen in ein Systembeeinträchtigen.
Ob Software irgendwann die von Menschendurchgeführte juristische Fallprüfung ganz ersetzenkann, ist offen.
Versuche,die Rechtspracheentsprechendaufzubereiten,sind davon noch weit entfernt und stoßen vielleicht an
rechtsdogmatischeGrenzen, denn ȵÄÁÓpositive Recht kennt keine Subsumtionsautomaten,Begriffsmathematiker,
Verschiebebahnhöhelogischer Operationen,sondern nur: Zeitmaschinen,die Urteile produzieren und sie radikal in die
Gegenwartpflanzen,eineGegenwart,die im nächstenAugenblickschonwiedervorbei ist.Ȱ

Aber konsequentweitergedacht,könnte man, wenn es so käme,den Parteien auchȵÄÁÓautomatisch generierte Vor-
Urteil zur Kenntnisgebenund fragen,ob sieangesichtsdessenihre Anträge tatsächlichaufrecht erhalten oder dochdie Klage
kostenfreizurücknehmenbzw. denAnspruchanerkennenwollen.Ȱ

Zukünftig könnten Gerichtsurteileauch gleich als Programm und nicht nur als Text erstellt werden,und dadurch
eventuell rechtlich vernetzter,eindeutiger und schnellerdurch Softwareüberprüfbar werden. NochȵÂÅÆÉÎÄÅÔsich IT-
gestützte Relationstechnikerst in der Erprobungsphase. Automatisch generierte Gerichtsurteile,für die das IT-Systemauf
Entscheidungenin vergleichbarenSachverhaltenzurückgreifenkann,erscheinenzwar technischdenkbar,aber praktisch noch
in weiter Ferne.Ȱ

Doch beim maschinell lesbaren Mahnantrag sowie dem elektronischen Schutzschriftenregister setzt die
Gerichtspraxisbereits automatisierte Verfahren ein. Es gibt also auch in Deutschlandschon die rechtspolitische
Perspektivedesȵ)4-gestützten:ÉÖÉÌÐÒÏÚÅÓÓÅÓȰȟwomit die richterliche Entscheidungsfindungdurch eineȵÅÌÅËÔÒÏÎÉÓÃÈ
gestützte6ÅÒÆÁÈÒÅÎÓÖÏÒÂÅÒÅÉÔÕÎÇȰoptimiert werdenwürde.
Perspektivischstündendie Anwaltskanzleiendann nicht nur im Wettbewerbum die bestenMitarbeiter, sondernauch
um die beste Software zur computerisierten Vorstrukturierung von Schriftsätzen. Die computerunterstützte
Schriftsatz- und Urteilerstellung würde sich für einen erheblichenTeil der Anwaltschaft massivauswirken. Soweit
ODR/ADR-VerfahrendieBeteiligungvonAnwältenstrukturell nicht mehrbenötigen,ȣĄ
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Kann es bald einen computererstellten Urteilsentwurf geben? (2)

ȣfällt dasGeschäftsmodelleinesTeils der Anwaltschaftweg. Eswird aber auch schärferenWettbewerbgeben,weil
kleinere Anwaltskanzleien durch Software komplexe Rechtsstreitigkeiten führen können, die bisher aus
KapazitätsgründengrößerenAnwaltskanzleienvorbehaltenwaren. Die Beseitigungvon mündlichenVerhandlungen
wird denjenigenAnwälten, die Stärken als Performer oder Rhetoriker haben,ein Forum rauben. Computeraffine
Anwaltscharakterekönntendurch computerbasiertenVerfahrenmentaleVorteile haben,weil siesichdarin besserzu
Hausefühlen.
DerAufbauund Inhalt vonSchriftsätzenwird sichändern,wennComputersiezuerstlesenund Richtersiedanachnur
noch auf Bildschirmen sehen. Schriftsätzekönnten dynamischerwerden, also nicht nur per Link externe Inhalte
einbauen,sondernandere darstellendeElemente,oder Audi- und Videodateienenthalten, wie z.B. Aufnahmenvon
Zeugenaussagenanstellevon Transskripten. Computerwerdenauch dieseElementeirgendwannȵÖÅÒÓÔÅÈÅÎȰund die
Anwaltschaftwird lernen müssen,solcheneuenElementekreativ in die Sachverhaltsdarstellungund Darlegungder
Rechtslageeinzubauen. Je mehr sich die computerunterstützte Vorstrukturierung von Schriftsätzen auf dem
Rechtsmarkt oder auch vom Gesetzgebererzwungen durchsetzt, desto weniger wird es für die Anwälte darauf
ankommen,durch ihren persönlichenStil und Aufbaudie computerisierteVorprüfung bei Gerichtzu beeindruckenɀ
den Standard-Schriftsatzbereitet die Softwarevor. Für den Anwalt wird esdann darauf ankommen,durch gezielte,
vertiefte juristischeAnalyse,den Schriftsatzsignifikant zu ergänzen,und soden Richter zu erreichen. Nicht nur der
Richter, auch die Anwaltschaft sollte also mehr Zeit haben, schwierige juristische Probleme zu lösen, weil der
Computer den Rest erledigt. Spannend wird auf jeden Fall die Frage, wie die Anwälte dies in ihrer
Honorarabrechnungdarstellen.
Für die Kanzleiorganisation wird die Bedeutungdes Sekretariats tendenziell sinken. Neue Berufsbilder werden
entstehen: Rechtlich-TechnischeAssistentenɉȵ24!Ȱȟauchȵ,ÅÇÁÌ4ÅÃÈÎÉÃÉÁÎÓȰȟȵ,ÅÇÁÌ#ÏÄÅÒÓȰoderȵ,ÅÇÁÌ%ÎÇÉÎÅÅÒÓȰɊ
mit juristischem Training könnten Sachverhalteso aufbereiten und eingeben,dassdie Software darauf basierend
einen Anwaltsschriftsatz entwerfen kann, der dann von ebendiesenAssistentenauf Stimmigkeit und juristische
Vertretbarkeit geprüft würde. Unddie AnwältemüssenselbstgenügendKenntnissehaben,um die Arbeit der Software
und der Assistentenam Endejuristisch einschätzenzu können,damit sieweiterarbeiten können. Dennam Endewird
immer nochder Anwalt für denSchriftsatzverantwortlich sein,der ihn unterschreibt.Ȱ
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Å Ein Mensch muss als Richter komplizierte Rechtsnormen auf 

schwierige Sachverhalte in verschiedensten Rechtsgebieten 

anwenden können.

Å Es scheint, dafür benötige man die starke KI, was nach wie vor nur 

eine Utopie ist.

Å Derzeit läuft aber mit dem ĂInternet Courtñ in Hangzhou/China für 

einen ausgewählten Kreis von Sachverhalten angeblich bereits eine 

Art ĂRichterautomatñ mit einer besseren Berufungsquote als dies, f¿r 

diese Themen, mit Menschen besetzte Gerichte haben sollen. In 

Kooperation mit Prof. Dr. Georg Gesk von der Universität Osnabrück 

versuchen wir von den Erfahrungen dort zu lernen.

Å Auch in Zukunft muss m.E. aber jedenfalls ein Mensch als Richter die 

juristische Verantwortung für sein Urteil tragen. Dies werden wir 

nicht auf Maschinen übertragen können bzw. übertragen wollen. 

Daher sollten und werden künftig Maschinen juristische 

Entscheidungen zwar unterstützen und sogar simulieren, aber nicht 

ersetzen. 

Gibt es schon einen Richterautomaten?
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- Wie funktioniert juristisches Denken (Juristische Methodenlehre)?

- Was sollten Computerwissenschaftler simulieren?

- Wie funktioniert Sprache

- Wie ist der Stand der Technik bei ĂNatural Language Processingñ

- Was hilft uns Quine, Wittgenstein und Brandom bei der Beantwortung 

dieser Fragen

- Gibt es semantische Bedeutung oder ist dies eine Illusion?

Ist nun ein Richterautomat möglich?
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Axel Adrian                                                                                                           www.notare-adrian-kroier.de 

Semantische Bedeutung von Wörtern/Zeichen ist nur menschliche Illusion

- Begriffe und semantische Bedeutung von Zeichen sind nur 

menschliche Illusionen

- Diese Illusionen sind nötig, da das menschliche Denken weder in 

der Lage ist, die Vielzahl der Informationen, mit denen ein 

Individuum in seinem Leben in Berührung kommt, axiomatisch-

deduktiv, also Ăkalk¿lisierendñ oder auch Ămathematisch-

statistischñ, also strukturwissenschaftlich nachrechenbar zu 

verarbeiten, noch zu solcher Verarbeitung bereitzuhalten, noch 

zu Ăspeichernñ, bzw. zu erinnern.

- Mir scheint, dass das menschliche Denken und Sprechen in 

assoziativen Verknüpfungen dazu dient, die prinzipiellen 

strukturwissenschaftlichen Grenzen, die durch die 

Unvollstªndigkeitssªtze von Gºdel und den ĂFluch der 

Dimensionalitªtñ beschrieben werden, zu umgehen.
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Axel Adrian                                                                                                           www.notare-adrian-kroier.de 

Wir können mit (leeren) Containern/Wörtern arbeiten

Alles was bleibt sind leere Wörter/Container! 

Mit Computern können wir viel besser eine große Zahl 

von (leeren) Containern und die Struktur ihrer Anordnung 

(Zahl, Zusammenhänge von Containern, 

Zusammenhänge von Zusammenhängen, Muster, etc.) 

verarbeiten, als mit menschlichen Gehirnen, 

die nach (illusionªrer) Bedeutung suchenéé..

Wir wenden Sprache auf Sprache anéé.
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Rechtswissenschaft und Rechtspraxis

Verhältnis ĂKosmosñ Science Prudence

Wissenschaft

Komplexität

Makrokosmos

Mikrokosmos

Physik

Rechtswissen-

schaftler

Rechtsdogmatik

(Gerechtigkeit)

Linguistik Turn

Klassische jur.

Methodenlehre 

Praxis Mesokosmos Handwerk

Richter

Rechtsanwalt

Notar

Falllösungstechnik

Philosophie 

des GeistesStrukturwissenschaft / Logik / Mathematik / Code
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Menschliche Interaktion nur durch Zeichen

Assoziationsmaschine
Mensch A

Code
//é

for (int i = 0;  i < 11; i++) {

for (int j = 0;  j < 11; j++) {

if ((j ï11)² + (i ï11)² == 11) {

System.out.println(ñ.ñ);

} else {

System.out.println(ñ ñ);

}

}

}

//é

R e a l i t ä t

Assoziationsmaschine
Mensch B

Formalisierung

x² + y² = 1

2ˊr

ˊrĮ

ø

ĂRadñ

ĂKreisñ

Begriffe 

Gedankené

Mathematik

Sprache

Zeichen / Symbol / Worte

Funktion

Holistisches Begriffsnetz 

(Quine)

Erinnerung

Erinnerung
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Gegenstand der Formalisierung?

Begriffe

Mathematik

Symbole / Zeichen / Worte

Mathematische 

Zeichen / Zahlen

Natürliche 

Sprache

Code

éé Recht

Argumente

Philosophie

Logik
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Was machen wir nun konkret an der FAU?
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Å NEU! Forschungsvertrag mit dem Bayerischen Justizministerium seit Januar 2020 zur 

Anonymisierung und Pseudonymisierung von Gerichtsurteilen (Laufzeit ca. 24 Monate) Derzeit gibt 

es praktisch keine Urteile als Trainingsdaten für ML, da alles manuell anonymisiert werden muss. 

Hier geht es also um den ersten Schritt zur Legal-Tech KI (mit Prof. Evert, FAU)

Å Prüfung von Vertragsklauseln und Konzepten der juristischen Methodenlehre an 

Rechtsprechungs-Korpus (siehe auch weiteren Vortrag auf der IRIS zusammen mit Prof. Evert)

(mit Prof. Evert, FAU)

Å Symbolische KI und Argumentation Mining bei rechtlichen Begründungen (MMT-Framework)

(Prof. Kohlhase, FAU)

Å Digitalisierung der Strafverfolgung bei Ladendieben

(Prof. Kudlich, Prof. Noeth, beide FAU)

Å Rechtliche und technische Möglichkeiten von Internet-Schiedsgerichten in Deutschland ï

Vergleich mit dem ĂInternet Courtñ in Hangzhou/China

(mit Prof. Gesk, Universität Osnabrück)

Å Ontologien und Legal Reasoning

( mit Dr. Cheptsov, HLRS ïStuttgart- und Schönhof, IZS -Frauenhofer Institut Stuttgart-)

Meine/Unsere Forschungsinteressen/-vorhaben an der FAU

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Machine Learning derzeit nur mit Urteilen und nicht mit Schriftsätzen

- Duplik

- Replik

- Klageerwiderung

- Klageschrift

- Urteil

Hermeneutische Entwicklung hin zum Urteil
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Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Derzeit nur (BGH-) Urteile für Korpora nutzbar

- Duplik

- Replik

- Klageerwiderung

- Klageschrift

29.000 ï100.000 Urteile 

(des Bundesgerichtshof)Hermeneutische Entwicklung hin zum Urteil
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Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/

Künftige Gegenstände der (Legal-Tech) Korpora

é m¿ssten Urteile und Schriftsªtze aller Instanzen sein

Urteile des Bundesgerichtshof

Urteile der Landesgerichte

Urteile der Amtsgerichte

Hermeneutische Entwicklung hin zum BGH Urteil 

im systematischen Zusammenhang zu anderen 

Entscheidungen.
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Wichtige Forschungsvorhaben an der FAU in beiden Welten

Induktiv ïsubsymbolische KI

(i.d.R. neuronale Netze, Ădeep learningñ)

- Es gibt zu wenige Daten in der 

Rechtswissenschaft, denn weniger als 2 % 

der Urteile sind veröffentlicht

- Schriftsätze sind nicht zugänglich

- Datenschutz steht Big-Data-Lösungen im 

Weg

- Wir benötigen Urteile und Schriftsätze als 

Trainingsdaten für Natural Language 

Processing - KORPUSLINGUISTIK

also

- Forschungsprojekt zsm mit Prof Dr. Stefan 

Evert (FAU) und Bay. Justizministerium

- Halb/-automatische Anonymisierung bzw. 

Pseudonymisierung von Gerichtsurteilen und 

Schriftsätzen, um dringend notwendige 

Daten zu generieren

- INFERENZEN sind bei statistischen 

Verfahren nicht möglich

- NÖTIG: Annotation Rechtssprache mit Tags

Deduktiv ïsymbolische KI

(regelbasierte Expertensysteme (ältere KI))

- Es gibt ca. 600 verschiedene Logiksysteme

- zwei-, drei-, mehr-, unendlich wertige 

Logiken (fuzzy-logic), monotone i.G.z. nicht 

monotone Logik (defeasable logic), 

Aussagen- Prädikatenlogik, Modallogik, 

Relationenlogik, é

- MMT Framework repräsentiert diese 

LOGIKSYSTEME (mathematische 

Beweise)

- Welche Logiken werden in der 

Rechtswissenschaft verwendet?

- Wie funktioniert juristisches Argumentieren?

also

- Forschungsprojekt zsm mit Prof. Dr. 

Michael Kohlhase und DNotI

- Vision: Subsumtionsautomat

- INFERENZEN sind nur mit deduktiven 

Verfahren z.B. mit MMT möglich

- NÖTIG: Formalisierung Recht in Logik

Prof. Dr. Axel Adrian      www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/
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Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stefan Evert

Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead
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Was ist zu anonymisieren?
Adrian, Keuchen

- Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.

- DSGVO  Ÿ personenbezogene Daten.

- § 30 AO Ÿ Steuergeheimnis.

- GeschäftsgeheimnisG.

- §§ 203 f. StGB; §§ 17 ff. UWG Ÿ Betriebs- / Geschäftsgeheimnis.

- § 30a AO a.F. Ÿ Bankgeheimnis (abgeschafft).

- Etc. ?

Phantasiedaten (?)

Phantasienamen
Urheberrecht

Namensrecht

Urteile

Schriftsätze

Korpus
Evert,Dykes,Heinrich

Annotation
Evert,Dykes,Heinrich

Annotatoren (Alle: Adrian, Dykes, Evert, Heinrich, Keuchen und Hilfskräfte)

OCR

Fantasie

-Namen

-Daten

ML

Evaluation
Alle

Justiz

Prototyp
Alle

Anonymisierung und Pseudonymisierung von Gerichtsurteilen 

© Adrian, Evert

Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Annotation ïUnterscheide verschiedene Ebenen

ENDURTEIL:

I. Die Beklagten werden verurteilt, das Anwesen

Döbrabergstraße 24, 95191 Leupoldsgrün, zum 30.09.2003 zu

räumen und an die Kläger herauszugeben. Im übrigen wird die

Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander

aufgehoben.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können eine

Vollstreckung der Kläger durch Sicherheitsleistung in Höhe von

10.000,00 ú abwenden, wenn nicht die Kläger vor der

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

Papier

Word

Brat-Text

Taggs

Code



Folie 253

Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Annotation über das Tool brat zum Zweck Anonymisierung
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Annotation über das Tool brat zum Zweck Anonymisierung
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Annotation über das Tool brat zum Zweck Anonymisierung
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Annotation über das Tool brat zum Zweck Anonymisierung



Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Michael Kohlhase https://kwarc.info/

Folie 257Suchen im Korpus 

und Versuche zur 

Deanonymisierung
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Siehe zu dem Thema auch folgendes Video:

Die Analogie der juristischer Methodenlehre aus korpuslinguistischer Sicht 

von Prof. Dr. Stefan Evert (FAU)

Folie 258

https://www.dropbox.com/s/hre1hiff67o8wwx/AdrianEvert%20-%20BGH-Korpus%20-%202020-02-28%20-
%201200x900.mp4?dl=0

Hier werden die 

nachfolgenden Folien 

durch Prof. Dr. Evert im 

einzelnen erläutert

Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

https://www.dropbox.com/s/hre1hiff67o8wwx/AdrianEvert - BGH-Korpus - 2020-02-28 - 1200x900.mp4?dl=0


Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Was ist Korpuslinguistik?

ÅDie Korpuslinguistik untersucht systematisch Sprachmuster und 

Sprachgebrauch durch Auswertung großer Textmengen

Åunsere Fragestellung: Wie werden Analogien in Gerichtsurteilen 

formuliert und begründet?

ÅZentrale Arbeitsmethode: Konkordanz

Åkompakte Darstellung aller Vorkommen eines Wortes oder einer 

Konstruktion in ihrem Gebrauchskontext

Åflankiert von quantiativen Zusammenfassungen

(sog. Kollokationen und Keywords)

ÅVoraussetzung: maschinenlesbare Textsammlung = Korpus

Ån¿tzliche GrºÇe: 1 Million é 10 Milliarden Textwºrter

Åi. d. R. mit linguistischen Informationen annotiert
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Woher bekomme ich ein (großes) juristisches Korpus?

http://openlegaldata.io/
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Warum nicht einfach Open Legal Data?

ÅDerzeit insgesamt 106.325 Urteile verschiedener Instanzen und 

Gerichtsbarkeiten verfügbar
Åalle Urteile liegen als maschinenlesbare Texte vor

Åmit Metadaten und semantischer Struktur des Urteils

ÅAber: keine systematische und vollständige Erfassung aller Urteile
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Åalle Urteile ab 1. Januar 2000 online in elektronischer Form

Åkostenlos f¿r nichtkommerzielle Zwecke, sonst ú1,50 / Urteil

ÅUrteile bis 31. Dezember 1999: ú0,50 / Seite (auf Anfrage)

Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Roll your own corpus: Bundesgerichtshof

<text id="4_str_540 - 01" type="Beschluss" az="4 StR 540/01" date="2001 - 12- 20" 
topic="wegen gefährlicher Körperverletzung u.a.">
<p>
Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des 
Generalbundesanwalts und der Beschwerdeführerin am 20. Dezember 2001 gemäß <ref 
type="law" target="stpo/349"> § 349 Abs. 2 und 4 stop </ref> beschlossen:
</p>
<p enum="1.">
Auf die Revision der Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Saarbrücken 
vom 11. September 2001 im Maßregelausspruch mit den Feststellungen aufgehoben.
</p>
<p enum="2.">
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, 
auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine Strafkammer des Landgerichts 
Landau zurückverwiesen.
</p>
...
</text>

Folie 262



Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Roll your own corpus: Bundesgerichtshof Folie 263



Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

BGH-Korpus: Erstellung

1. Datensammlung von juris.bundesgerichtshof.de

mit Web-Crawler (PDFs + Metadaten)

2. Extraktion maschinenlesbarer Texte

ÅKonvertierung mit pdftotext
ÅNachbearbeitung und Strukturerkennung (Heuristiken)

3. Identifikation von Verweisen (mit Software von OpenLegalData)

4. Linguistische Annotation

ÅTokenisierung: Wörter und Satzgrenzen (SoMaJo)

ÅPOS-Tagging: Wortarten (SoMeWeTa, TreeTagger)

ÅLemmatisierung: Antrags, Anträge, Anträgen ị Antrag (SMOR)

5. Indexierung und Suche mit IMS Open Corpus Workbench

und CQPweb (cwb.sourceforge.net)
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Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

BGH-Korpus: Statistik

Vorabversion (2010ï2019) für diesen Vortrag

Å32.487 Urteile

Å56,8 Millionen Textwörter

Å361.413 Lemmata

(inkl. Tippfehler etc.)

Å705.930 Verweise

(automatisch erkannt)

Endfassung (2000ï2019)

Å62.473 Urteile

Å100,3 Millionen Textwörter

Å1.143.124 Verweise

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

other

Zivilsenat

Strafsenat

BGH-Urteile pro Jahr

0
1
0

0
0

2
0

0
0

3
0

0
0

4
0
0

0

Folie 265



Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Korpuslinguistische Auswertung

ÅErster Schritt: explizite Analogien

Åd. h. Verwendung des Begriffs Analogie oder analog

ÅMuster 1: Analogie (Substantiv) f = 347 

ÅSuchanfrage: {Analogie}

ÅMuster 2: ist é analog [zu]f = 6
ÅSuchanfrage: {analog}_ADJD zu
Åniedrige Treffgenauigkeit: manuelle Validierung notwendig

ÅMuster 3: analog + Substantiv f = 1307 
ÅSuchanfrage: {analog}_ADJA _NN

ÅMuster 4:  é analog §é f = 819 
ÅSuchanfrage: analog:c <ref> (+)* </ref>

Åauch: § é analog (Postposition allgemeinsprachlich unüblich)

Folie 266



Prof. Dr. Axel Adrian www.str2.rw.fau.de/lehrstuhl/honorarprofessor/ 

Prof. Dr. Stefan Evert www.linguistik.fau.de/team/lead

Muster 1: Analogie ð sortierte Konkordanz Folie 267


